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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. PFEILER über die Beschwerden von 1) XXXX , 
geb. XXXX , 2) XXXX , geb. XXXX und 3) XXXX geb. XXXX , alle StA. Russische Föderation, vertreten 
durch Verein für Menschenrechte, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 
13.10.2017, Zlen. ad 1). Zl. 1157916703 - 170761165/BMI-BFA_SZB_RD, ad 2) Zl. 1157916300 - 
170761157/BMI-BFA_SZB_RD und ad 3) Zl. 1157916409 - 170761135/BMI-BFA_SZB_RD, nach 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß § 28 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz 
(VwGVG), BGBl. I. Nr. 33/2013 idgF zu Recht erkannt: 
 

A) Die Beschwerden werden gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 Z 3, 57 Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), 
BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, § 9 BFA-Verfahrensgesetz (BFA-VG), BGBl. I Nr. 87/2012 idgF, und §§ 52, 55 
Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, als unbegründet abgewiesen. 
 

B) Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930 (B-VG), nicht zulässig. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Verfahrensgang: 
 

1.1. Die beschwerdeführenden Parteien, eine Mutter und ihre beiden Söhne im Alter von XXXX und XXXX 
Jahren (im Folgenden BF), sind Staatsangehörige der Russischen Föderation, gehören der Volksgruppe der 
Inguschen an, sind Muslime und haben im Herkunftsland in einer Ortschaft in Inguschetien gelebt. Sie reisten 
am 27.06.2017 illegal in das österreichische Bundesgebiet ein und stellten am gleichen Tag die gegenständlichen 
Anträge auf internationalen Schutz, wobei die minderjährigen BF durch die Mutter vertreten wurden. 
 

In einer Erstbefragung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am 29.06.2017 gab die 
Erstbeschwerdeführerin (im Folgenden: BF1) zu ihren Fluchtgründen befragt an, dass ihr Gatte 2009 von 
Wahhabiten getötet worden sei, weil er sich geweigert habe, sich deren Organisation anzuschließen. Der beste 
Freund ihres Gatten habe der BF1 und ihren Kindern, dem Zweit- und Drittbeschwerdeführer (im Folgenden: 
BF2 und BF3), anschließend geholfen und sie vor den Wahhabiten beschützt. Er sei jedoch am 23.05.2017 von 
der Polizei getötet worden, da diese der Meinung gewesen sei, dass er zu den Wahhabiten gehöre. Die Polizei 
habe am XXXX .2017 das Haus der BF in die Luft gesprengt und den Hund der BF1 getötet. Die Wahhabiten 
hätten verlangt, dass die BF1 "eine Art von Ehefrau" für sie spiele. Ansonsten würden die Wahhabiten ihre 
Kinder umbringen. Die Polizei wolle die BF1 und ihre Kinder töten. Die Polizei denke, dass sie mit den 
Wahhabiten zusammenarbeite. Wenn die Polizei sie nicht töte, dann würden es die Wahhabiten tun. 
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In einer Einvernahme beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: Bundesamt), am 28.09.2017 
brachte die BF1 zu den Fluchtgründen befragt vor, dass sie nach dem Tod ihres Ehemannes im Jahr 2009 
heimlich mit dem besten Freund ihres Mannes eine Beziehung begonnen habe. Der neue Freund sei im April 
2017 beschuldigt worden, an Morden von Polizeibeamten beteiligt gewesen zu sein. Der neue Lebenspartner sei 
gemeinsam mit anderen Männern getötet worden. Die Polizisten hätten den neuen Lebenspartner von zu Hause 
einfach mitgenommen. Die Polizei habe gewusst, dass der neue Lebenspartner öfters die BF1 besucht habe. 
Deswegen habe die Polizei am 25.05.2017 das Haus der BF1 durchsucht und dort ein Gewehr gefunden. Die 
Polizei sei über den Zaun des Nachbarn gesprungen, weil das Tor des Hauses zugesperrt gewesen sei. Die BF1 
habe den Lärm gehört und sei wach geworden. Die Polizei habe einen Durchsuchungsbefehl gehabt und habe die 
BF1 aufgefordert, das Haus zu verlassen und gemeinsam mit ihren Kindern auf die Straße zu gehen. Die Polizei 
habe in weiterer Folge das Gästehaus der BF1 mit einer Bombe in die Luft gesprengt. Das andere Haus sei bei 
der Explosion beschädigt worden; es sei aber noch bewohnbar. Die Explosion habe die BF1 mit eigenen Augen 
gesehen, da sie auf der Straße gewesen sei. Nach der Explosion habe die Polizei die BF1 nach den 
Lebensumständen ihres neuen Lebenspartners befragt. Die BF1 sei noch 2-3 Tage in ihrem Haus geblieben und 
anschließend zu ihren Eltern übersiedelt. Die BF1 habe zu ihren Eltern übersiedeln müssen, weil "echte" 
Wahhabiten zu ihr nach Hause gekommen wären. Diese seien in der Nacht über einen Zaun gesprungen und so 
in das Haus der BF1 eingedrungen. Sie hätten die BF1 aufgefordert, für die Wahhabiten zu kochen und sie 
allgemein zu versorgen. Die BF1 habe dies abgelehnt und sei deshalb geschlagen worden. Seit diesem Vorfall 
schmerze ihr das Steißbein. Die BF1 habe sich von der Polizei keine Hilfe erwarten können, da sie selbst im 
Verdacht gestanden wäre mit den Wahhabiten zu kooperieren. Die BF1 habe noch 2-3 Tage im beschädigten, 
aber bewohnbaren Haus verbracht und sei dann zu ihren Eltern übersiedelt. Der BF2 und BF3 haben keine 
eigenen Fluchtgründe. 
 

Von der BF1 wurden ua. folgende Beweismittel vorgelegt: ein russischer Reisepass im Original; eine 
Sterbeurkunde vom 23.12.2009 hinsichtlich ihres Gatten; auf die BF1 als " XXXX " von der XXXX am 
31.01.2017 sowie 01.02.2017 ausgestellte Vollmachten; eine Heiratsurkunde aus dem Jahr 2006; eine Kopie 
einer Ladung der BF1 als Zeugin in einer Strafsache vom XXXX .2017 für den XXXX 2017 durch einen 
Untersuchungsrichter einer Untersuchungsabteilung der Republik Inguschetien; eine Bestätigung einer 
Gemeindeverwaltung des Aufenthaltsortes der BF in Inguschetien vom 08.08.2017, wonach ein Wohnhaus der 
BF1 am 25.05.2017 im Zuge einer antiterroristischen Aktion völlig zerstört worden sei; Fotografien vom 
getöteten, angeblichen Lebensgefährten der BF1. 
 

1.2. Mit den angefochtenen, im Spruch angeführten Bescheiden des Bundesamtes wurden die Anträge der BF 
auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung der Status der Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 ivm § 
2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 Abs. 1 ivm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 
hinsichtlich der Zuerkennung des Status der subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf ihren Herkunftsstaat 
Russische Föderation abgewiesen (Spruchpunkt II.). Gemäß § 57 AsylG 2005 wurde den BF ein Aufenthaltstitel 
aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt, gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 iVm § 9 BFA-VG 
gegen sie eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen sowie gemäß § 52 Abs. 9 FPG 
festgestellt, dass ihre Abschiebung gemäß § 46 FPG in die Russische Föderation zulässig sei (Spruchpunkt III.) 
und ausgesprochen, dass die Frist für die freiwillige Ausreise gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG zwei Wochen ab 
Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage (Spruchpunkt IV.). Begründend wurde im Wesentlichen 
ausgeführt, dass die Bedrohung durch die Polizei und die Wahhabiten unglaubhaft sei. Im Rahmen der 
Einvernahme haben sich diverse Ungereimtheiten ergeben bzw. sei das Vorbringen in zentralen Punkten nicht 
plausibel. 
 

Mit Verfahrensordnung vom 16.10.2017 wurde den BF gemäß § 52 Abs. 1 BFA-VG ein Rechtsberater 
amtswegig zur Seite gestellt. 
 

1.3. Gegen die Bescheide wurde seitens eines bevollmächtigten Vertreters für die BF binnen offener Frist 
Beschwerde erhoben. Darin wurden die gegenständlichen Bescheide zur Gänze angefochten und unrichtige 
Tatsachenfeststellungen, unrichtige Beweiswürdigung und inhaltliche Rechtswidrigkeit infolge unrichtiger 
rechtlicher Beurteilung geltend gemacht. Die BF bringen zusammengefasst vor, ihr Fluchtvorbringen vor dem 
Bundesamt sei glaubhaft, schlüssig und konsistent geschildert worden. Das Fluchtvorbringen stünde außerdem 
im Einklang mit den Länderfeststellungen. Der Beschwerde wurden Fotografien über ein vollkommen zerstörtes 
Haus beigelegt. 
 

1.4. Anlässlich der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 11.01.2019 und 18.01.2019, zu denen ein Vertreter 
des Bundesamtes entschuldigt nicht erschienen ist, wurden Beweise aufgenommen durch die Einvernahme der 
BF in Anwesenheit ihrer Rechtsvertretung sowie einer Dolmetscherin der russischen Sprache, weiters durch 
Einsichtnahme in die Verwaltungsakten des Bundesamtes sowie in den Akt des Bundesverwaltungsgerichtes. 
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In der Verhandlung brachte die BF im Wesentlichen ihr bisheriges Fluchtvorbringen vor. Ergänzend gab sie u.a. 
zur Gesundheit des BF2 an, dass dieser schiele und unter Umständen operiert werden müsse. In der Verhandlung 
am 18.01.2018 wurden zudem aktuelle Länderberichte zur Situation in der Russischen Föderation bzw. 
Inguschetien erörtert. Die BF1 brachte dazu vor, dass die Sicherheitsbehörden in Inguschetien brutal und 
verfassungswidrig vorgehen würden. Bei antiterroristischen Operationen würden sie keine 
Durchsuchungsbefehle zeigen. Die BF1 sei eine alleinstehende Frau; ihr Bruder sei unbekannten Aufenthaltes. 
Da der Vater verstorben sei, sei von männlicher Seite auch kein Schutz zu erwarten. 
 

Von den BF wurden ua. vorgelegt: ein handschriftliches Schreiben vom 17.01.2019, worin die BF1 auf die 
psychische Belastung in Zusammenhang mit ihren Erlebnissen im Herkunftsland sowie den Tod ihres Vaters, 
von dem sie in der Verhandlung am 11.01.2019 erfahren hat, hinweist und darauf allfällige Abweichungen in 
ihren Angaben zurückführt; einen Deutschpass einer Volkshochschule über einen Kursbesuch A2/1; eine 
Bestätigung vom 04.01.2019 über freiwilliges Engagement der BF1 seit 05.11.2018 in einem 
Seniorentagesheim. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Feststellungen (Sachverhalt): 
 

1.1. Die BF sind Staatsangehörige der Russischen Föderation, Angehörige der Volksgruppe der Inguschen und 
sind Sunniten. Ihre Identität steht fest. Sie haben im Herkunftsland in einer Ortschaft in Inguschetien gelebt. 
 

Die BF reisten am 27.06.2017 illegal in das Bundesgebiet ein und stellten am gleichen Tag einen Antrag auf 
internationalen Schutz. 
 

Die BF verfügen über Familienangehörige im Herkunftsland (Mutter, Bruder und Schwestern der BF1). In 
Österreich halten sich bis auf zwei Tanten der BF1 keine Familienangehörige, Verwandte der BF oder ihnen 
sonst besonders nahestehende Personen auf. Die BF haben über Besuche regelmäßigen Kontakt zu den hier 
niedergelassenen Tanten. Ein gemeinsamer Haushalt bzw. ein sonstiges Abhängigkeitsverhältnis zu den besagten 
Tanten besteht nicht. 
 

Die BF1 hat im Herkunftsland ihre Schulbildung mit Matura absolviert und danach ein Universitätsstudium 
(Geschichte) abgeschlossen. Der XXXX -jährige BF2 und der XXXX -jährige BF3 gingen im Herkunftsland in 
die Schule. Die BF1 hat in der Russischen Föderation durch Erwerbstätigkeit als XXXX sowie zuletzt als 
XXXX in Inguschetien ihren und den Unterhalt ihrer Kinder sichern können. 
 

Die BF1 besucht derzeit einen Deutschkurs auf Niveau A2 und absolvierte erfolgreich einen Deutschkurs auf 
dem Niveau A1. Sie engagiert sich gemeinnützig in einem Tageszentrum. Sie geht in Österreich keiner legalen 
Erwerbstätigkeit nach und lebt mit den übrigen BF von der Grundversorgung. Der BF2 und der BF3 besuchen in 
Österreich die Volksschule. Die BF1 ist arbeitsfähig und in der Lage, den Lebensunterhalt der BF im 
Herkunftsland wie vor ihrer Ausreise eigenständig zu erwirtschaften. Die BF sind grundsätzlich gesund; die BF1 
leidet an Schmerzen am Steißbein und der BF2 an Strabismus. 
 

Das Vorbringen der BF zu den Gründen für das Verlassen des Herkunftsstaates und zu einer möglichen 
Gefährdung im Fall der Rückkehr in den Herkunftsstaat ist nicht glaubhaft und wird daher der Entscheidung 
nicht zugrunde gelegt. Festgestellt wird, dass die BF in Österreich weder vorbestraft sind und auch mit den 
Behörden des Herkunftsstaates weder auf Grund ihrer Religionsbekenntnisse, ihrer Volksgruppenzugehörigkeit 
oder aus politischen Gründen noch sonst irgendwelche Probleme hatten. 
 

Den BF droht bei einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat kein reales Risiko einer Verletzung im Sinne der Art. 2 
oder 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958 (in der Folge 
EMRK), oder der Prot. Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention. 
 

1.2. Zur Situation in der Russischen Föderation bzw. Inguschetien werden folgende Feststellungen getroffen: 
 

1.1. Politische Lage 
 

Die Russische Föderation hat knapp 143 Millionen Einwohner (CIA 15.6.2017, vgl. GIZ 7.2017c). Die 
Russische Föderation ist eine föderale Republik mit präsidialem Regierungssystem. Am 12. Juni 1991 erklärte 
sie ihre staatliche Souveränität. Die Verfassung der Russischen Föderation wurde am 12. Dezember 1993 
verabschiedet. Das russische Parlament besteht aus zwei Kammern, der Staatsduma (Volksvertretung) und dem 
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Föderationsrat (Vertretung der Föderationssubjekte) (AA 3.2017a). Der Staatspräsident der Russischen 
Föderation verfügt über sehr weitreichende exekutive Vollmachten, insbesondere in der Außen- und 
Sicherheitspolitik. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre. Amtsinhaber ist seit dem 7. Mai 2012 Wladimir Putin 
(AA 3.2017a, vgl. EASO 3.2017). Er wurde am 4. März 2012 (mit offiziell 63,6% der Stimmen) gewählt. Es 
handelt sich um seine dritte Amtszeit als Staatspräsident. Dmitri Medwedjew, Staatspräsident 2008-2012, 
übernahm am 8. Mai 2012 erneut das Amt des Ministerpräsidenten. Seit der Wiederwahl von Staatspräsident 
Putin im Mai 2012 wird eine Zunahme autoritärer Tendenzen beklagt. So wurden das Versammlungsrecht und 
die Gesetzgebung über Nichtregierungsorganisationen erheblich verschärft, ein föderales Gesetz gegen 
"Propaganda nicht-traditioneller sexueller Beziehungen" erlassen, die Extremismus-Gesetzgebung verschärft 
sowie Hürden für die Wahlteilnahme von Parteien und Kandidaten beschlossen, welche die Wahlchancen 
oppositioneller Kräfte weitgehend zunichtemachen. Der Druck auf Regimekritiker und Teilnehmer von 
Protestaktionen wächst, oft mit strafrechtlichen Konsequenzen. Der Mord am Oppositionspolitiker Boris 
Nemzow hat das Misstrauen zwischen Staatsmacht und außerparlamentarischer Opposition weiter verschärft 
(AA 3.2017a). Mittlerweile wurden alle fünf Angeklagten im Mordfall Nemzow schuldig gesprochen. Alle fünf 
stammen aus Tschetschenien. Der Oppositionelle Ilja Jaschin hat das Urteil als "gerecht" bezeichnet, jedoch sei 
der Fall nicht aufgeklärt, solange Organisatoren und Auftraggeber frei sind. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat 
verlautbart, dass die Suche nach den Auftraggebern weiter gehen wird. Allerdings sind sich Staatsanwaltschaft 
und Nebenklage, die die Interessen der Nemzow-Familie vertreten, nicht einig, wen sie als potenziellen 
Hintermann weiter verfolgen. Die staatlichen Anklagevertreter sehen als Lenker der Tat Ruslan Muchutdinow, 
einen Offizier des Bataillons "Nord", der sich in die Vereinigten Arabischen Emirate abgesetzt haben soll. 
Nemzows Angehörige hingegen vermuten, dass die Spuren bis "zu den höchsten Amtsträgern in Tschetschenien 
und Russland" führen. Sie fordern die Befragung des Vizebataillonskommandeurs Ruslan Geremejew, der ein 
entfernter Verwandter von Tschetscheniens Oberhaupt Ramsan Kadyrow ist (Standard 29.6.2017). Ein 
Moskauer Gericht hat den Todesschützen von Nemzow zu 20 Jahren Straflager verurteilt. Vier Komplizen 
erhielten Haftstrafen zwischen 11 und 19 Jahren. Zudem belegte der Richter Juri Schitnikow die fünf 
Angeklagten aus dem russischen Nordkaukasus demnach mit Geldstrafen von jeweils 100.000 Rubel (knapp 
1.500 Euro). Die Staatsanwaltschaft hatte für den Todesschützen lebenslange Haft beantragt, für die 
Mitangeklagten 17 bis 23 Jahre (Kurier 13.7.2017). Russland ist formal eine Föderation, die aus 83 
Föderationssubjekten besteht. Die im Zuge der völkerrechtswidrigen Annexion erfolgte Eingliederung der 
ukrainischen Krim und der Stadt Sewastopol als Föderationssubjekte Nr. 84 und 85 in den russischen 
Staatsverband ist international nicht anerkannt. Die Föderationssubjekte genießen unterschiedliche 
Autonomiegrade und werden unterschiedlich bezeichnet (Republiken, Autonome Gebiete, Autonome Kreise, 
Regionen, Gebiete, Föderale Städte). Die Föderationssubjekte verfügen jeweils über eine eigene Legislative und 
Exekutive. In der Praxis unterstehen die Regionen aber finanziell und politisch dem föderalen Zentrum (AA 
3.2017a). Die siebte Parlamentswahl in Russland hat am 18. September 2016 stattgefunden. Gewählt wurden die 
450 Abgeordneten der russischen Duma. Insgesamt waren 14 Parteien angetreten, unter ihnen die 
oppositionellen Parteien Jabloko und Partei der Volksfreiheit (PARNAS). Die Wahlbeteiligung lag bei 47,8%. 
Die meisten Stimmen bei der Wahl, die auch auf der Halbinsel Krim abgehalten wurde, erhielt die von 
Ministerpräsident Dmitri Medwedew geführte Regierungspartei "Einiges Russland" mit gut 54%. Nach Angaben 
der Wahlkommission landete die Kommunistische Partei mit 13,5% auf Platz zwei, gefolgt von der 
nationalkonservativen LDPR mit 13,2%. Die nationalistische Partei "Gerechtes Russland" erhielt 6%. Diese vier 
Parteien waren auch bislang schon in der Duma vertreten und stimmten in allen wesentlichen Fragen mit der 
Mehrheit. Den außerparlamentarischen Oppositionsparteien gelang es nicht die Fünf-Prozent-Hürde zu 
überwinden. In der Duma verschiebt sich die Macht zugunsten der Regierungspartei "Einiges Russland". Die 
Partei erreicht im Parlament mit 343 Sitzen deutlich die Zweidrittelmehrheit, die ihr nun Verfassungsänderungen 
ermöglicht. Die russischen Wahlbeobachter von der NGO Golos berichteten auch in diesem Jahr über viele 
Verstöße gegen das Wahlrecht (GIZ 4.2017a, vgl. AA 3.2017a). Das Verfahren am Wahltag selbst wurde 
offenbar korrekter durchgeführt als bei den Dumawahlen im Dezember 2011. Direkte Wahlfälschung wurde nur 
in Einzelfällen gemeldet, sieht man von Regionen wie Tatarstan oder Tschetschenien ab, in denen Wahlbetrug 
ohnehin erwartet wurde. Die Wahlbeteiligung von über 90% und die hohen Zustimmungsraten in diesen 
Regionen sind auch nicht geeignet, diesen Verdacht zu entkräften. Doch ist die korrekte Durchführung der 
Abstimmung nur ein Aspekt einer demokratischen Wahl. Ebenso relevant ist, dass alle Bewerber die gleichen 
Chancen bei der Zulassung zur Wahl und die gleichen Möglichkeiten haben, sich der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Der Einsatz der Administrationen hatte aber bereits im Vorfeld der Wahlen - bei der Bestellung der 
Wahlkommissionen, bei der Aufstellung und Registrierung der Kandidaten sowie in der Wahlkampagne - 
sichergestellt, dass sich kein unerwünschter Kandidat und keine missliebige Oppositionspartei durchsetzen 
konnte. Durch restriktives Vorgehen bei der Registrierung und durch Behinderung bei der Agitation wurden der 
nichtsystemischen Opposition von vornherein alle Chancen genommen. Dieses Vorgehen ist nicht neu, man hat 
derlei in Russland vielfach erprobt und zuletzt bei den Regionalwahlen 2014 und 2015 erfolgreich eingesetzt. 
Das Ergebnis der Dumawahl 2016 demonstriert also, dass die Zentrale in der Lage ist, politische Ziele mit Hilfe 
der regionalen und kommunalen Verwaltungen landesweit durchzusetzen. Insofern bestätigt das Wahlergebnis 
die Stabilität und Funktionsfähigkeit des Apparats und die Wirksamkeit der politischen Kontrolle. Dies ist eine 
der Voraussetzungen für die Erhaltung der politischen Stabilität (RA 7.10.2016). 
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1.2. Inguschetien 
 

Am 03.10.2018 protestierten in Magas, der Hauptstadt der Republik Inguschetien, Tausende gegen das neue 
Grenzabkommen mit der Nachbarrepublik Tschetschenien. Nach Angaben des russischen Kanals TV Doschd 
versammelten sich 5.000 bis 10.000 Menschen. Es kam zu Tumulten. Nationalgardisten schossen mit 
Maschinenpistolen in die Luft, nachdem Republikchef Junus-Bek Jewkurow vor der Menge erschienen und mit 
Flaschen beworfen worden war, wie Augenzeugen berichteten. Später kamen vier Abgeordnete auf den Platz 
und erklärten, in Wirklichkeit hätten 15 der 24 Abgeordneten gegen das Abkommen gestimmt, Jewkurow 
dagegen bestätigte das offizielle Ergebnis. "Jewkurow und sein tschetschenischer Amtskollege Ramsan Kadyrow 
hatten das Abkommen in der vergangenen Woche abgeschlossen. Es bestätigt im Wesentlichen eine alte 
Vereinbarung von 1993. Nur einige unbewohnte Landstücke sollen zur Begradigung der Grenze ausgetauscht 
werden. Aber die praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgehandelte Vereinbarung rief in Inguschetien 
heftige Proteste hervor. Zahlreiche Aktivisten erklärten, auf den betroffenen inguschischen Landflächen 
befänden sich Kulturdenkmäler, aber auch Ölfelder. Auch die Verfassungsrichter der Republik machten gestern 
Front gegen Jewkurow: Sie forderten laut der Nachrichtenagentur Interfax eine Volksabstimmung über das 
Grenzabkommen (FR 2018). 
 

In der Sowjetunion waren Tschetschenien und Inguschetien Teile einer gemeinsamen autonomen Republik. 
Nach dem Zerfall der UdSSR Anfang der 1990er Jahre erklärte sich Tschetschenien für unabhängig, was später 
zu einem blutigen Krieg mit der Zentralregierung führte. Inguschetien blieb Russland treu. Heute sind beide 
eigenständige Teilrepubliken, doch eine administrative Grenze zwischen ihnen gab es bisher nicht. Die Anführer 
beider Republiken, der Tschetschene Ramsan Kadyrow und der Ingusche Junus-Bek Jewkurow, haben Ende 
September ein Abkommen über die neue Grenze unterzeichnet und ließen es von ihren jeweiligen Parlamenten 
absegnen. Das Papier ist schwer durchschaubar und sieht angeblich einen gleichwertigen Landtausch vor. 
Manche Experten jedoch bezweifeln das und meinen, Tschetschenien würde deutlich mehr Land bekommen als 
es abgibt. Die Bevölkerung in Inguschetien ist ebenso misstrauisch und befürchtet, wichtige Teile ihrer Heimat 
würden von Tschetschenien einverleibt. Vor allem die Art der Vereinbarung, ohne öffentliche Vorbesprechung 
und quasi über die Köpfe der Menschen hinweg, löste Empörung aus. Auf die Seite tausender Demonstranten in 
Magas stellten sich das Verfassungsgericht Inguschetiens und - für Russland besonders ungewöhnlich - Teile der 
Polizei. Augenzeugen berichten, wie Polizisten den Demonstranten Zustimmung signalisierten und sie vor 
Einheiten aus anderen Regionen in Schutz nahmen. Vielleicht aus diesem Grund wurde der Protest nicht wie 
sonst gewaltsam aufgelöst, sondern erlaubt. Die Hauptforderung der Demonstranten lautet, das Abkommen 
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rückgängig zu machen. Die Empörung der Inguschen erklärt eine Expertin unter anderem mit den Ängsten eines 
Volkes, dass seine ohnehin kleine Heimat noch kleiner werden könne. Inguschetien hat nur knapp eine halbe 
Million Einwohner und ist die kleinste Teilrepublik Russlands, etwa anderthalbmal so groß wie das Saarland. 
Doch es gibt auch andere Gründe für den Protest. In staatlichen russischen Medien wird die aktuelle Krise in 
Inguschetien entweder gar nicht oder nur am Rande erwähnt. Um die gefühlte mediale Blockade zu 
durchbrechen, sind einige Aktivisten aus Inguschetien nach Moskau gereist, um beim Kreml-kritischen TV-
Sender "Doschd" (Regen) eine Art Pressekonferenz zu geben und die Meinung der Protestler einem breiteren 
Publikum in Russland zugänglich zu machen. Ihre Botschaft: Inguschetien wolle keine Zustände wie in 
Kadyrows Tschetschenien. "Bei allen Unzulänglichkeiten Jewkurows gibt es bei uns in der Republik 
Meinungsfreiheit", sagt Magomed Metschalo, der an der Grenze zwischen Inguschetien und Tschetschenien lebt 
und befürchtet, sein Dorf könne irgendwann zu Tschetschenien gehören. "Ich kann auf Facebook schreiben, was 
ich denke und am Morgen danach lebend aufwachen. In Tschetschenien wäre das unmöglich." Kadyrow hat den 
Ruf, seine Republik wie ein mittelalterlicher Fürst zu regieren: Eine Opposition gibt es nicht, Menschenrechtler 
wurden vertrieben. Die Mächtigen in Moskau beobachtet die Lage in Inguschetien sehr genau, ohne sich jedoch 
direkt einzumischen. Eine Lösung des Konflikts ist noch nicht in Sicht. Das Verfassungsgericht Inguschetiens 
beschloss, die Frage der Grenze müsse durch ein Referendum entschieden werden. Jetzt ist die Führung der 
Teilrepublik am Zug - und Russland (FR 2018). 
 

Quellen: 
 

 - DW - Deutsche Welle (12.10.2018): Proteste in Inguschetien beunruhigen Moskau, 

https://www.dw.com/de/proteste-in-inguschetien-beunruhigen-moskau/a-45864040, 
 

 - FR 2018 - Frankfurter Rundschau (4.10.2018): Präsident mit Flaschen beworfen, 

http://www.fr.de/politik/inguschetien-praesident-mit-flaschen-beworfen-a-1595532 
 

2.1. Sicherheitslage 
 

Wie verschiedene Anschläge mit zahlreichen Todesopfern in den letzten Jahren gezeigt haben, kann es in 
Russland, auch außerhalb der Kaukasus-Region, jederzeit zu Attentaten kommen. Zuletzt kam es am 3.4.2017 in 
Sankt Petersburg zu einem Anschlag in der Metro, der Todesopfer und Verletzte forderte. Die russischen 
Behörden haben zuletzt ihre Warnung vor Attentaten bekräftigt und rufen zu besonderer Vorsicht auf (AA 
21.7.2017b). Den Selbstmordanschlag in der St. Petersburger U-Bahn am 3.4.2017 hat nach Angaben von 
Experten eine Gruppe mit mutmaßlichen Verbindungen zum islamistischen Terrornetzwerk Al-Qaida für sich 
reklamiert. Das Imam-Schamil-Bataillon habe den Anschlag mit 15 Todesopfern nach eigenen Angaben auf 
Anweisung des Al-Qaida-Chefs Ayman al-Zawahiri verübt, teilte das auf die Überwachung islamistischer 
Internetseiten spezialisierte US-Unternehmen SITE am Dienstag mit (Standard 25.4.2017). Der 
Selbstmordattentäter Akbarschon Dschalilow stammte aus der kirgisischen Stadt Osch. Zehn Personen, die in 
den Anschlag verwickelt sein sollen, sitzen in Haft, sechs von ihnen wurden in St. Petersburg, vier in Moskau 
festgenommen. In russischen Medien wurde der Name eines weiteren Mannes aus der Gegend von Osch 
genannt, den die Ermittler für den Auftraggeber des Anschlags hielten: Siroschiddin Muchtarow, genannt Abu 
Salach al Usbeki. Der Angriff, sei eine Vergeltung für russische Gewalt gegen muslimische Länder wie Syrien 
und für das, was in der russischen Nordkaukasus-Teilrepublik Tschetschenien geschehe; die Operation sei erst 
der Anfang. Mit Terrorangriffen auf und in Russland hatte sich zuletzt nicht Al-Qaida, sondern der sogenannte 
Islamische Staat gebrüstet, so mit jüngsten Angriffen auf Sicherheitskräfte in Tschetschenien und der Stadt 
Astrachan. Laut offizieller Angaben sollen 4.000 Russen und 5.000 Zentralasiaten in Syrien und dem Irak für 
den IS oder andere Gruppen kämpfen. Verteidigungsminister Schoigu behauptete Mitte März 2016, es seien 
durch Russlands Luftschläge in Syrien "mehr als 2.000 Banditen" aus Russland, unter ihnen 17 
Feldkommandeure getötet worden (FAZ 26.4.2017). Russland tritt als Protagonist internationaler 
Terrorismusbekämpfung auf und begründet damit seinen Militäreinsatz in Syrien. Vom Beginn des zweiten 
Tschetschenienkriegs 1999 bis ins Jahr 2013 sah es sich mit 75 größeren Terroranschlägen auf seinem 
Staatsgebiet konfrontiert, die Hunderte Zivilisten das Leben kosteten. Verantwortlich dafür war eine über 
Tschetschenien hinausgehende Aufstandsbewegung im Nordkaukasus. Gewaltzwischenfälle am Südrand der 
Russischen Föderation gingen 2014 um 46% und 2015 um weitere 51% zurück. Auch im Global Terrorism 
Index, der die Einwirkung des Terrorismus je nach Land misst, spiegelt sich diese Entwicklung wider. Demnach 
stand Russland 2011 noch an neunter Stelle hinter mittelöstlichen, afrikanischen und südasiatischen Staaten, weit 
vor jedem westlichen Land. Im Jahr 2016 rangierte es dagegen nur noch auf Platz 30 hinter Frankreich (Platz 
29), aber vor Großbritannien (Platz 34) und den USA (Platz 36). Nach der Militärintervention in Syrien Ende 
September 2015 erklärte der IS Russland den Jihad und übernahm die Verantwortung für den Abschuss eines 
russischen Passagierflugzeugs über dem Sinai mit 224 Todesopfern. Seitdem ist der Kampf gegen die 
Terrormiliz zu einer Parole russischer Außen- und Sicherheitspolitik geworden, auch wenn der russische 
Militäreinsatz in Syrien gewiss nicht nur von diesem Ziel bestimmt ist, sondern die Großmachtrolle Russlands 
im Mittleren Osten stärken soll. Moskau appelliert beim Thema Terrorbekämpfung an internationale 
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Kooperation (SWP 4.2017). Russland hat den sog. IS erst Ende Dezember 2014 auf seine Liste terroristischer 
Organisationen gesetzt und dabei andere islamistische Gruppierungen außer Acht gelassen, in denen seine 
Staatsbürger, insbesondere Tschetschenen und Dagestaner, in Syrien und im Irak ebenfalls aktiv sind - wie die 
Jaish al-Muhajireen-wal-Ansar, die überwiegend von Kämpfern aus dem Nordkaukasus gegründet wurde. 
Ausländische und russische Beobachter, darunter die kremlkritische Novaja Gazeta im Juni 2015, erhoben 
gegenüber den Sicherheitsbehörden Russlands den Vorwurf, der Abwanderung von Jihadisten aus dem 
Nordkaukasus und anderen Regionen nach Syrien tatenlos, wenn nicht gar wohlwollend zuzusehen, da sie eine 
Entlastung für den Anti-Terror-Einsatz im eigenen Land mit sich bringe. Tatsächlich nahmen die 
Terroraktivitäten in Russland selber ab (SWP 10.2015). In der zweiten Hälfte des Jahres 2014 kehrte sich diese 
Herangehensweise um, und Personen, die z.B. Richtung Türkei ausreisen wollten, wurden an der Ausreise 
gehindert. Nichtsdestotrotz geht der Abgang von gewaltbereiten Dschihadisten weiter und Experten sagen, dass 
die stärksten Anführer der Aufständischen, die dem IS die Treue geschworen haben, noch am Leben sind. Am 
1.8.2015 wurde eine Hotline eingerichtet, mit dem Ziel, Personen zu unterstützen, deren Angehörige in Syrien 
sind bzw. planen, nach Syrien zu gehen. Auch Rekrutierer und Personen, die finanzielle Unterstützung für den 
Dschihad sammeln, werden von den Sicherheitsbehörden ins Visier genommen. Einige Experten sind der 
Meinung, dass das IS Rekrutierungsnetzwerk eine stabile Struktur in Russland hat und Zellen im Nordkaukasus, 
in der Wolga Region, Sibirien und im russischen Osten hat (ICG 14.3.2016). Das Kaukasus-Emirat, das seit 
2007 den islamistischen Untergrundkampf im Nordkaukasus koordiniert, ist seit Ende 2014 durch das 
Überlaufen einiger Feldkommandeure zum IS von Spaltungstendenzen erschüttert und geschwächt. Dem 
russischen Islamexperten Aleksej Malaschenko zufolge reisten gar Offizielle aus der Teilrepublik Dagestan nach 
Syrien, um IS-Kämpfer aus dem Kaukasus darin zu bestärken, ihren Jihad im Mittleren Osten und nicht in ihrer 
Heimat auszutragen. Der IS verstärkte 2015 seine russischsprachige Propaganda in Internet-Foren wie Furat 
Media, ohne dass die Behörden laut Novaja Gazeta diesem Treiben große Aufmerksamkeit widmeten. Am 23. 
Juni 2015 rief der IS-Sprecher Muhammad al-Adnani ein ‚Wilajat Kavkaz', eine Provinz Kaukasus, als Teil des 
IS-Kalifats aus. Es war ein propagandistischer Akt, der nicht bedeutet, dass der IS in dieser Region militärisch 
präsent ist oder sie gar kontrolliert, der aber den zunehmenden Einfluss dieser Terrormiliz auf die islamistische 
Szene im Nordkaukasus symbolisiert. Zuvor hatten mehr und mehr ideologische und militärische Führer des 
Kaukasus Emirats dem ‚Kalifen' Abu Bakr al-Baghdadi die Treue geschworen und sich von al-Qaida abgewandt. 
Damit bestätigte sich im islamistischen Untergrund im Nordkaukasus ein Trend, dem zuvor schon Jihad-
Netzwerke in Nordafrika, Jemen, Pakistan und Afghanistan gefolgt waren. Seitdem mehren sich am Südrand der 
Russischen Föderation die Warnungen vor einer Bedrohung durch den sogenannten Islamischen Staat. Kurz 
zuvor hatten die föderalen und lokalen Sicherheitsorgane noch den Rückgang terroristischer Aktivitäten dort für 
sich reklamiert. Als lautester Mahner tut sich wieder einmal der tschetschenische Republikführer Ramzan 
Kadyrow hervor. Er rief alle muslimischen Länder dazu auf, sich im Kampf gegen den IS, den er mit Iblis-Staat - 
also Teufelsstaat - übersetzt, zusammenzuschließen. Für Kadyrow ist der IS ein Produkt anti-islamischer 
westlicher Politik, womit er sich im Einklang mit der offiziellen Sichtweise des Kremls befindet, der dem 
Westen regelmäßig fatale Eingriffe im Mittleren Osten vorwirft. Terroristische Aktivitäten im Nordkaukasus, die 
eindeutig den Überläufern zum IS zuzuschreiben sind, haben sich aber bislang nicht verstärkt. Bis September 
2015 wurden nur zwei Anschläge in Dagestan der IS-Gefolgschaft zugeschrieben: die Ermordung des Imam 
einer Dorfmoschee und ein bewaffneter Angriff auf die Familie eines Wahrsagers. Auch im Südkaukasus 
mehren sich die Stimmen, die vor dem IS warnen (SWP 10.2015). Bis ins Jahr 2015 hinein hat Russland die vom 
sogenannten Islamischen Staat ausgehende Gefahr eher relativiert und die Terrormiliz als einen von vielen 
islamistischen Akteuren abgetan, die das mit Moskau verbündete Assad-Regime, die ‚legitime Regierung 
Syriens', bekämpfen. In seiner jährlichen Tele-Konferenz mit der Bevölkerung am 18. April 2015 hatte Präsident 
Putin noch geäußert, der IS stelle keine Gefahr für Russland dar, obwohl die Sicherheitsbehörden schon zu 
diesem Zeitpunkt eine zunehmende Abwanderung junger Menschen nach Syrien und Irak registriert und vor den 
Gefahren gewarnt hatten, die von Rückkehrern aus den dortigen Kampfgebieten ausgehen könnten. Wenige Tage 
später bezeichnete Außenminister Lawrow den IS in einem Interview erstmals als Hauptfeind Russlands (SWP 
10.2015). Innerhalb der extremistischen Gruppierungen ist ein Ansteigen der Sympathien für den IS - v.a. auch 
auf Kosten des sog. Kaukasus-Emirats - festzustellen. Nicht nur die bislang auf Propaganda und Rekrutierung 
fokussierte Aktivität des IS im Nordkaukasus erregt die Besorgnis der russischen Sicherheitskräfte. Ein 
Sicherheitsrisiko stellt auch die mögliche Rückkehr von nach Syrien oder in den Irak abwandernden russischen 
Kämpfern dar. Laut diversen staatlichen und nichtstaatlichen Quellen kann man davon ausgehen, dass die 
Präsenz russischer Kämpfer in den Krisengebieten Syrien und Irak mehrere tausend Personen umfasst. Gegen IS-
Kämpfer, die aus den Krisengebieten Syrien und Irak zurückkehren, wird v.a. gerichtlich vorgegangen. Zu 
Jahresende 2015 liefen laut Angaben des russischen Innenministeriums rund 880 Strafprozesse, die meisten 
davon basierend auf den relevanten Bestimmungen des russischen StGB zur Teilnahme an einer terroristischen 
Handlung, der Absolvierung einer Terror-Ausbildung sowie zur Organisation einer illegalen bewaffneten 
Gruppierung oder Teilnahme daran. Laut einer INTERFAX-Meldung vom 2.12.2015 seien in Russland bereits 
über 150 aus Syrien zurückgekehrte Kämpfer verurteilt worden. Laut einer APA-Meldung vom 27.7.2016 hat 
der Leiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB erläutert, das im Vorjahr geschätzte 3.000 Kämpfer nach 
Russland aus den Kriegsgebieten in Syrien, Irak oder Afghanistan zurückkehrt seien, wobei 220 dieser Kämpfer 
im besonderen Fokus der Sicherheitskräfte zur Vorbeugung von Anschlägen ständen. In einem medial verfolgten 
Fall griffen russische Sicherheitskräfte im August 2016 in St. Petersburg auf mutmaßlich islamistische 
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Terroristen mit Querverbindungen zum Nordkaukasus zu. Medienberichten zufolge wurden im Verlauf des 
Jahres 2016 über 100 militante Kämpfer in Russland getötet, in Syrien sollen über 2.000 militante Kämpfer aus 
Russland bzw. dem GUS-Raum getötet worden sein (ÖB Moskau 12.2016). Der russische Präsident Wladimir 
Putin setzt tschetschenische und inguschetische Kommandotruppen in Syrien ein. Bis vor kurzem wurden 
reguläre russische Truppen in Syrien überwiegend als Begleitcrew für die Flugzeuge eingesetzt, die im Land 
Luftangriffe fliegen. Von wenigen bemerkenswerten Ausnahmen abgesehen - der Einsatz von Artillerie und 
Spezialtruppen in der Provinz Hama sowie von Militärberatern bei den syrischen Streitkräften in Latakia - hat 
Moskau seine Bodeneinsätze bislang auf ein Minimum beschränkt. Somit repräsentiert der anhaltende Einsatz 
von tschetschenischen und inguschetischen Brigaden einen strategischen Umschwung seitens des Kremls. 
Russland hat nun in ganz Syrien seine eigenen, der sunnitischen Bevölkerung entstammenden Elitetruppen auf 
dem Boden. Diese verstärkte Präsenz erlaubt es dem sich dort langfristig eingrabenden Kreml, einen stärkeren 
Einfluss auf die Ereignisse im Land auszuüben. Diese Streitkräfte könnten eine entscheidende Rolle spielen, 
sollte es notwendig werden, gegen Handlungen des Assad-Regimes vorzugehen, die die weitergehenden 
Interessen Moskaus im Nahen Osten unterlaufen würden. Zugleich erlauben sie es dem Kreml, zu einem 
reduzierten politischen Preis seine Macht in der Region zu auszubauen (Mena Watch 10.5.2017). Welche Rolle 
diese Brigaden spielen sollen, und ihre Anzahl sind noch nicht sicher. Es wird geschätzt, dass zwischen 300 und 
500 Tschetschenen und um die 300 Inguscheten in Syrien stationiert sind. Obwohl sie offiziell als 
"Militärpolizei" bezeichnet werden, dürften sie von der Eliteeinheit Speznas innerhalb der tschetschenischen 
Streitkräfte rekrutiert worden sein (FP 4.5.2017). Für den Kreml hat der Einsatz der nordkaukasischen Brigaden 
mehrere Vorteile. Zum einen reagiert die russische Bevölkerung sehr sensibel auf Verluste der russischen Armee 
in Syrien. Verluste von Personen aus dem Nordkaukasus würden wohl weniger Kritik hervorrufen. Zum anderen 
ist der wohl noch größere Vorteil jener, dass sowohl Tschetschenen, als auch Inguscheten fast alle sunnitische 
Muslime sind und somit derselben islamischen Richtung angehören, wie ein Großteil der syrischen Bevölkerung. 
Die mehrheitlich sunnitischen Brigaden könnten bei der Bevölkerung besser ankommen, als ethnisch russische 
Soldaten. Außerdem ist nicht zu vernachlässigen, dass diese Einsatzkräfte schon über Erfahrung am Schlachtfeld 
verfügen, beispielsweise vom Kampf in der Ukraine (FP 4.5.2017). Bis jetzt war der Einsatz der 
tschetschenischen und inguschetischen Bodentruppen auf Gebiete beschränkt, die für den Kreml von 
entscheidender Bedeutung waren. Obwohl es momentan eher unwahrscheinlich scheint, dass die Rolle der 
nordkaukasischen Einsatzkräfte bald ausgeweitet wird, agieren diese wohl weiterhin als die Speerspitze in 
Moskaus Strategie, seinen Einfluss in Syrien zu vergrößern (FP 4.5.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (21.7.2017b): Reise- und Sicherheitshinweise, http://www.auswaertiges-
amt.de/sid_93DF338D07240C852A755BB27CDFE343/DE/Laenderinformationen/00-
SiHi/Nodes/RussischeFoederationSicherheit_node.html, Zugriff 21.7.2017 

 

 - FAZ (26.4.2017):"Erst der Anfang", http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/anschlag-in-st-
petersburg-russland-steht-im-visier-von-terror-14989012.html, Zugriff 21.7.2017 

 

 - FP - Foreign Policy (4.5.2017): Putin has a new secret weapon in Syria: Chechens, 

http://foreignpolicy.com/2017/05/04/putin-has-a-new-secret-weapon-in-syria-chechens/, Zugriff 21.7.2017 
 

 - ICG - International Crisis Group (14.3.2016): The North Caucasus Insurgency and Syria: An Exported 
Jihad? 

http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1458642687_238-the-north-caucasus-insurgency-and-syria-an-exported-
jihad.pdf, S. 16-18, Zugriff 21.7.2017 
 

 - ÖB Moskau (12.2016): Asylländerbericht Russische Föderation 
 

 - Mena Watch (10.5.2017): Russland setzt auf sunnitische Soldaten in Syrien, 

http://www.mena-watch.com/russland-setzt-auf-sunnitische-soldaten-in-syrien/, Zugriff 21.7.2017 
 

 - Standard (25.4.2017): Al-Kaida reklamiert Anschlag auf U-Bahn in St. Petersburg für sich, 

https://derstandard.at/2000056544365/Al-Kaida-reklamiert-Anschlag-auf-U-Bahn-in-St-Petersburg?ref=rec, 
Zugriff 21.7.2017 
 

 - SWP - Stiftung Wissenschaft und Politik (4.2015): Dagestan: 

Russlands schwierigste Teilrepublik, http://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2015_S08_hlb_isaeva.pdf, Zugriff 21.7.2017 - SWP - Stiftung 
Wissenschaft und Politik (10.2015): Reaktionen auf den "Islamischen Staat" (ISIS) in Russland und 
Nachbarländern, 



 Bundesverwaltungsgericht 28.02.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 9 von 52 

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2015A85_hlb.pdf, Zugriff 21.7.2017 - SWP - 
Stiftung Wissenschaft und Politik (4.2017): Russland und der Nordkaukasus im Umfeld des globalen 
Jihadismus, 

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2017A23_hlb.pdf, Zugriff 21.7.2017 
 

2.2. Nordkaukasus allgemein 
 

Vom Beginn des zweiten Tschetschenienkriegs 1999 bis ins Jahr 2013 sah es sich mit 75 größeren 
Terroranschlägen auf seinem Staatsgebiet konfrontiert, die Hunderte Zivilisten das Leben kosteten. 
Verantwortlich dafür war eine über Tschetschenien hinausgehende Aufstandsbewegung im Nordkaukasus. Aus 
dieser Region kommen in den letzten drei Jahren zwiespältige Nachrichten. Einerseits heißt es, der bewaffnete 
Untergrund sei deutlich geschwächt und zersplittert. Andererseits verlagerte sich der regionale Jihad, der sich als 
Kaukasus-Emirat manifestiert hatte, auf die globale Ebene, weil Kämpfer aus der Region sich islamistischen 
Milizen in Syrien und Irak anschlossen. Von dauerhafter Stabilität ist der Nordkaukasus wohl noch entfernt. Das 
zeigte zuletzt eine Serie von Anschlägen auf Sicherheitskräfte in Tschetschenien im Dezember 2016 und im 
März 2017. Zudem stellt sich für Russland, seine Nachbarn im Kaukasus und in Zentralasien wie auch für 
Europa die Frage, wie viele Jihadisten aus dem nun schrumpfenden IS-Territorium in ihre Heimatregionen 
zurückkehren werden. Für den Rückgang der Gewalt im Nordkaukasus werden unterschiedliche Gründe 
angeführt. Russische Sicherheitsorgane verweisen auf gesteigerte Effizienz bei der Bekämpfung des bewaffneten 
Untergrunds. In den letzten Jahren wurden dessen militärische und ideologische Führer in hoher Zahl bei 
gezielten Einsätzen von Eliteeinheiten getötet. Das Kaukasus-Emirat wurde innerlich gespalten, da viele seiner 
Führer sich von al-Qaida abwandten und dem sogenannten Islamischen Staat (IS) oder anderen Milizen in Syrien 
Treue schworen. Außerdem hieß es, russische Sicherheitsorgane hätten die Abwanderung von Kämpfern in den 
Mittleren Osten vorübergehend geduldet, wenn nicht sogar gefördert, um im eigenen Revier für Entlastung zu 
sorgen - besonders vor der Winterolympiade in Sotschi 2014. Seit 2016 sinkt die Jihad-Migration in den 
Mittleren Osten, da die Ressourcen des IS schrumpfen. Seine Anziehungskraft auf die nun zersplitternde 
Untergrundbewegung des Nordkaukasus hatte der IS in erster Linie seiner Territorialherrschaft zu verdanken, die 
in seinem Kerngebiet aber inzwischen zurückgedrängt wird. Auf seinem Staatsgebiet im Nordkaukasus 
favorisiert. Russland militärische Einsätze, wenngleich in präzisierter, selektiver und gezielterer Form im 
Vergleich zur unverhältnismäßigen Gewalt in den beiden Tschetschenienkriegen, die nahezu in jeder 
tschetschenischen Familie Todesopfer gefordert hatte. Im Jahr 2009 eingeleitete Reformmaßnahmen, die auf 
sozioökonomische und politische Krisenursachen zielten, sind zugunsten der Agenda der "siloviki" 
(Sicherheitskräfte) wieder in den Hintergrund gerückt (SWP 4.2017). In internationalen sicherheitspolitischen 
Quellen wird die Lage im Nordkaukasus mit dem Begriff "low level insurgency" umschrieben. Seit gut zehn 
Jahren liegt das Epizentrum von Gewalt nicht mehr in Tschetschenien. Dort konnte der Kriegszustand 
überwunden und ein Wiederaufbau eingeleitet werden. In einem Prozess der "Tschetschenisierung" wurde die 
Aufstandsbekämpfung im zweiten Tschetschenienkrieg an lokale Sicherheitskräfte delegiert, die sogenannten 
Kadyrowzy. Diese auf den ersten Blick erfolgreiche Strategie steht aber kaum für nachhaltige Befriedung (SWP 
4.2017). Die Menschenrechtsorganisation Memorial beschreibt in ihrem Bericht über den Nordkaukasus vom 
Sommer 2016 eindrücklich, dass die Sicherheitslage für gewöhnliche Bürger zwar stabil ist, Aufständische 
einerseits und Kritiker der bestehenden Systeme sowie Meinungs- und Menschenrechtsaktivisten andererseits 
weiterhin repressiven Maßnahmen und Gewalt bis hin zum Tod ausgesetzt sind (AA 24.1.2017). Trotz der 
Versuche Moskaus, die sozioökonomische Situation im Nordkaukasus zu verbessern, ist die Region nach wie 
vor weitgehend von Transferzahlungen des föderalen Zentrums abhängig. Die derzeitige Wirtschaftskrise und 
damit einhergehenden Einsparungen im Budget stellen eine potentielle Gefahr für die Subventionen an die 
Nordkaukasus-Republiken dar. Ein weiteres Risikomoment für die Stabilität in der Region ist die Verbreitung 
des radikalen Islamismus. Während in den Republiken Inguschetien und Kabardino-Balkarien auf einen Dialog 
innerhalb der muslimischen Gemeinschaft gesetzt wird, verfolgen die Republiken Tschetschenien und Dagestan 
eine harte Politik der Einschüchterung und Repression extremistischer Elemente. Das harte Vorgehen der 
Sicherheitskräfte, aber auch die Abwanderung islamistischer Kämpfer nach Syrien und in den Irak haben dazu 
geführt, dass die Gewalt im Nordkaukasus in den letzten zwei Jahren deutlich zurückgegangen ist (ÖB Moskau 
12.2016). Im ersten Quartal des Jahres 2017 gab es im Nordkaukasus 45 Opfer des bewaffneten Konfliktes, 
davon 36 Todesopfer (25 Aufständische, 11 Exekutivkräfte) und neun Verwundete (sieben Exekutivkräfte, zwei 
Zivilisten). In Tschetschenien wurden im selben Zeitraum elf Exekutivkräfte und 17 Aufständische getötet, zwei 
Zivilisten und sechs Exekutivkräfte wurden verletzt. In Dagestan wurden im selben Zeitraum acht Aufständische 
getötet und ein Polizist verletzt. In Inguschetien, Kabardino-Balkarien, Karatschay-Tscherkessien, Nordossetien-
Alania und im Stavropol Gebiet gab es im selben Zeitraum keine Opfer (Caucasian Knot 15.5.2017). Im Jahr 
2016 gab es nach Angaben von Caucasian Knot im gesamten Föderalen Distrikt Nordkaukasus 287 Opfer des 
bewaffneten Konfliktes (2015: 258; 2014: 525 Opfer). 202 davon wurden getötet (2015: 209; 2014: 341), 85 
verwundet (2015: 49; 2014: 184) (Caucasian Knot 2.2.2017). Im ersten Quartal 2016 gab es im gesamten 
Föderalen Distrikt Nordkaukasus 48 Opfer des bewaffneten Konfliktes, 20 davon getötet, 28 davon verwundet 
(Caucasian Knot 10.5.2016). 
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Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (24.1.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Russischen Föderation 

 

 - Caucasian Knot (2.2.2017): Statistics of victims in Northern Caucasus for 2016, http://www.eng.kavkaz-
uzel.eu/articles/38325/, Zugriff 18.7.2017 

 

 - Caucasian Knot (15.4.2017): Statistics of victims in Northern Caucasus in Quarter 1 of 2017, 

http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/39216/, Zugriff 18.7.2017 
 

 - ÖB Moskau (12.2016): Asylländerbericht Russische Föderation 
 

 - SWP - Stiftung Wissenschaft und Politik (4.2017): Russland und der Nordkaukasus im Umfeld des 
globalen Jihadismus, https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2017A23_hlb.pdf, 
Zugriff 18.7.2017 

 

2.3. Inguschetien 
 

Die Lage im Nordkaukasus bleibt weiterhin instabil. Trotz der Versuche Moskaus, die sozio-ökonomische 
Situation im Nordkaukasus zu verbessern, ist die Region nach wie vor weitgehend von Transferzahlungen des 
föderalen Zentrums abhängig. Die Wirtschaftskrise während der vergangenen Jahre und damit einhergehenden 
budgetären Einsparungen stellen eine potentielle Gefahr für die Nachhaltigkeit der Subventionen an die 
Nordkaukasus-Republiken dar. Ein weiteres Risikomoment für die Stabilität in der Region ist die Verbreitung 
des radikalen Islamismus. Während in den Republiken Inguschetien und Kabardino-Balkarien auf einen Dialog 
innerhalb der muslimischen Gemeinschaft gesetzt wird, verfolgen die Republiken Tschetschenien und Dagestan 
eine konsequente Politik der Repression radikaler Elemente. Das rigide Vorgehen der Sicherheitskräfte, aber 
auch die Abwanderung islamistischer Kämpfer in die Kampfgebiete in Syrien und in den Irak haben dazu 
geführt, dass die Gewalt im Nordkaukasus in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen ist. Inguschetien 
gehört zu einer der ärmsten Regionen des Nordkaukasus. In Bezug auf die Sicherheitslage ist zu sagen, dass 
diese sich besser gestaltet als z.B. jene in Tschetschenien oder Dagestan. Inguschetien wies 2015 die 
zweitniedrigste Anzahl an registrierten Verbrechen pro 100.000 Einwohnern auf (ÖB 1712). 
 

Die Menschenrechtsorganisation Memorial beschreibt in ihrem Bericht über den Nordkaukasus vom Sommer 
2016 eindrücklich, dass die Sicherheitslage für gewöhnliche Bürger zwar stabil ist, Aufständische einerseits und 
Kritiker der bestehenden Systeme sowie Meinungs- und Menschenrechtsaktivisten andererseits weiterhin 
repressiven Maßnahmen und Gewalt bis hin zum Tod ausgesetzt sind (AA 2017). 
 

Die Staatsanwaltschaft für die Republik Inguschetien hat auf ihrer offiziellen Website unter dem Titel "Daten 
über den Zustand der Kriminalität und über die Resultate der Verbrechensaufklärung für Jänner bis Dezember 
2017" 

(http://procing.ru/pravovaya-statistika/?ELEMENT_ID=857) eine Kriminalstatistik für die Republik 
Inguschetien veröffentlicht. Die 

1. Tabelle listet die Daten für ganz Inguschetien auf, die Tabellen 2 bis 8 betreffen den Sunshenskij- Bezirk, den 
Malgobekskij-Bezirk den Dscheijrachskij-Bezirk, die Stadt Magas, die Stadt Nasran, die Stadt Karabulak und 
den Nasranovskij-Bezirk (siehe auch die Verwaltungsgliederung Inguschetiens laut Wikipedia 
https://de.wikipedia.org/wiki/Inguschetien). Der Link http://www.gks.ru/bgd/regl/B16_14p/Main.htm führt zur 
Seite des russischen Statistikamtes mit den sozial-ökonomischen Indikatoren der russischen Regionen für 2016 
und dort über den Punkt "Gesetzesverletzungen" zur Tabelle "Kriminalstatistik Inguschetien II" im Anhang. In 
der dort aufgeführten Tabelle 8.1 ist die Anzahl der registrierten Verbrechen auf 100.000 Einwohner für die 
einzelnen Regionen Russlands aufgelistet Die Zahlen zu Inguschetien finden sich auf der Seite 2 der Tabelle 
gelb markiert (2005: 391; 2010: 

466; 2011: 458; 2012: 410; 2013: 391; 2014: 354 und 2015: 369). Damit wies Inguschetien 2015 die 
zweitniedrigste Anzahl an registrierten Verbrechen pro 100.000 Einwohnern auf (84. Platz der Rangliste). Die 
"detaillierte Kriminalstatistik Inguschetien" in der Anlage weist für 2015 einige Verbrechen nach Kategorien 
aus. Dabei geht es um Mord und Mordversuch (18), vorsätzliche schwere Körperverletzung (19), 
Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung (4), offene Entwendung (13), Raub (16), Diebstahl (260), 
Wirtschaftsverbrechen (324) und Verbrechen im Zusammenhang mit Drogen (439). (ÖB 1804) 
 

Das unabhängige Nachrichtenportal Caucasian Knot berichtet ein seiner Jahresstatistik 2017 bezüglich der Opfer 
im Nordkaukasus, dass in Inguschetien 24 Personen Opfer des Konfliktes wurden, davon wurden elf Personen 
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getötet und 13 verletzt. Von den 11 getöteten Personen gehörten 3 dem Staatsapparat an, und 8 Getötete waren 
Militante. Es gab keine Todesopfer unter Zivilisten. Von den 13 verwundeten Personen gehörten neun dem 
Staatsapparat an und vier Verwundete waren Zivilisten. Es gab keine Verwundeten unter den Militanten. Zum 
Vergleich die Zahlen für Tschetschenien: 75 Personen wurden Opfer des Konfliktes, davon 59 getötet und 16 
verwundet. 

Dagestan: 55 Personen wurden Opfer des Konfliktes, davon 47 getötet, acht verwundet. Nordkaukasus 
allgemein: 175 Personen wurden Opfer des Konfliktes, davon 134 getötet und 41 verwundet (CC 1801). 
 

In der Statistik für Vorfälle mit Schusswaffen und deren Opfer für das Jahr 2017, ebenfalls von Caucasian Knot, 
werden für Inguschetien zwei Vorfälle unter der Rubrik "Explosionen und Terrorakte" geführt. 

Zum Vergleich: in Tschetschenien vier Vorfälle unter der Rubrik "Explosionen und Terrorakte" und in Dagestan 
sechs Vorfälle unter der Rubrik "Explosionen und Terrorakte" (CC 2017). 
 

Laut Bericht der Jamestown Foundation kam es in Inguschetien 2017 zu einen 26% Anstieg der Gewalt-
Opferzahlen gegenüber dem Vorjahr, wobei 10 gewaltsame Zwischenfälle im Jahr 2017 gegenüber 5 
Zwischenfällen im Vorjahr dokumentiert wurden. Im Oktober 2017 wurden in Dagestan laut Bericht drei 
Polizisten bei einem Checkpoint in einem Dorf von einem Angreifer niedergestochen, bevor dieser erschossen 
wurde. Im gleichen Dorf kam es im November 2017 zu einem Selbstmordanschlag von 4 Kämpfern auf einem 
Check-Point, bei dem 5 Polizisten verletzt sowie ein Polizist und 2 Kämpfer getötet wurden. 2 Kämpfer konnten 
flüchten. Im Februar 2018 wurden Sicherheitskräfte in Inguschetien in ein Feuergefecht mit zwei Kämpfern 
verwickelt, die aus Dagestan stammten und Verbindungen zum IS hatten. Der Bericht endet hinsichtlich 
Inguschetien mit dem Ausblick, dass die Situation dort insbesondere im Hinblick auf die Vorfälle im Jahr 2017 
zwar etwas volatiler geworden sei, aber im Großen und Ganzen voraussichtlich ruhig bleiben werde (Jamestown 
Foundation 2018). 
 

Das unabhängige Nachrichtenportal Caucasian Knot berichtet in der Statistik für das erste Quartal 2018 
bezüglich der Opfer im Nordkaukasus, dass in Inguschetien 2 Personen Opfer des Konfliktes wurden, beide 
wurden getötet und waren Militante. Zum Vergleich die Zahlen für Tschetschenien: 8 Personen wurden Opfer 
des Konfliktes, davon 7 getötet und 1 verwundet. Dagestan: 17 Personen wurden Opfer des Konfliktes, davon 11 
getötet, 6 verwundet (CC 1806). 
 

Das unabhängige Nachrichtenportal Caucasian Knot berichtet in der Statistik für das zweite Quartal 2018 
bezüglich der Opfer im Nordkaukasus, dass in Inguschetien 4 Personen Opfer des Konfliktes wurden, alle 
wurden getötet und waren Militante. Zum Vergleich die Zahlen für Tschetschenien: 11 Personen wurden Opfer 
des Konfliktes, davon 8 getötet und 3 verwundet. Dagestan: 15 Personen wurden Opfer des Konfliktes, davon 11 
getötet, 1 verwundet (CC 1809). 
 

Quellen: 
 

 - AA 2017 - AA - Auswärtiges Amt (22.6.2017): Ad-hoc-Bericht über die asyl- und abschieberelevante 
Lage in der Russischen Föderation 

 

 - CC 1801 - Caucasian Knot (29.1.2018): Infographics.Statistics of victims in Northern Caucasus for 
2017 under the data of the Caucasian Knot, http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/42208/ 

 

 - CC 2017 - Caucasian Knot (o.D): Firearm incidents and victims in Northern Caucasus, 

http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/firearm_incidents_victims_2014_2015.html#year-2017 
 

 - CC 1806 - Caucasian Knot (21.6.2018): Infographics. Statistics of victims in Northern Caucasus in 
Quarter 1 of 2018 under the data of the Caucasian Knot, http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/43519/, 

 

 - CC 1809 - Caucasian Knot (10.9.2018): Infographics. Statistics of victims in Northern Caucasus in 
Quarter 2 of 2018 under the data of the Caucasian Knot, http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/43519/, 

 

 - Jamestown Foundation - An Uncertain Year Ahead for the North Caucasus; Terrorism Monitor Volume: 
16 Issue: 5, 2018, https://www.ecoi.net/de/dokument/1426449.html 

 

 - ÖB 1712 - Österreichische Botschaft in Moskau (12.2017): 

Asylländerbericht Russische Föderation 
 

 - ÖB 1804 - Österreichische Botschaft in Moskau (17.4.2018): 
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Information per Email 
 

3. Sicherheitsbehörden 
 

Das Innenministerium (MVD), der Föderale Sicherheitsdienst FSB und die Generalstaatsanwaltschaft sind auf 
allen Regierungsebenen für den Gesetzesvollzug zuständig. Der FSB ist mit Fragen der Sicherheit, 
Gegenspionage und der Terrorismusbekämpfung betraut, aber auch mit Verbrechens- und 
Korruptionsbekämpfung. Die nationale Polizei untersteht dem Innenministerium und ist in föderale, regionale 
und lokale Einheiten geteilt. Im April 2016 wurde die Föderale Nationalgarde gegründet. Diese neue 
Exekutivbehörde steht unter der Kontrolle des Präsidenten, der ihr Oberbefehlshaber ist. Ihre Aufgaben sind die 
Sicherung der Grenzen gemeinsam mit der Grenzwache, Administrierung von Waffenbesitz, Kampf gegen 
Terrorismus und organisierte Kriminalität, Schutz der Öffentlichen Sicherheit und Schutz von wichtigen 
staatlichen Einrichtungen. Weiters nimmt die Nationalgarde an der bewaffneten Verteidigung des Landes 
gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium teil (US DOS 3.3.2017). Nach dem Gesetz können Personen bis 
zu 48 Stunden ohne gerichtliche Zustimmung inhaftiert werden, wenn sie am Schauplatz eines Verbrechens 
verhaftet werden, vorausgesetzt es gibt Beweise oder Zeugen. Ansonsten ist ein Haftbefehl notwendig. 
Verhaftete müssen von der Polizei über ihre Rechte aufgeklärt werden und die Polizei muss die Gründe für die 
Festnahme dokumentieren. Der Verhaftete muss innerhalb von 24 Stunden einvernommen werden, davor hat er 
das Recht, für zwei Stunden einen Anwalt zu treffen. Im Allgemeinen werden die rechtlichen Einschränkungen 
betreffend Inhaftierungen eingehalten, mit Ausnahme des Nordkaukasus. Die Regierung verabsäumte es 
angemessene Schritte zu setzen, um die meisten Behördenvertreter, welche Missbräuche begingen, zu verfolgen 
oder zu bestrafen, wodurch ein Klima der Straffreiheit entstand. Die Rechtsstaatlichkeit ist besonders im 
Nordkaukasus mangelhaft, wo der Konflikt zwischen Regierungstruppen, Aufständischen, islamischen 
Militanten und Kriminellen zu zahlreichen Menschenrechtsverletzungen führt, einschließlich Morde, Folter, 
körperliche Misshandlung und politisch motivierte Entführungen. Die Regierung untersucht und verfolgt 
Missbräuche nicht adäquat, besonders wenn regionale Behörden involviert waren. Tschetschenische 
Sicherheitsbehörden unter direkter Kontrolle von Ramzan Kadyrow können mit Straffreiheit rechnen, sogar bei 
Drohungen gegen russische Sicherheitsbehörden, die versuchen in Tschetschenien tätig zu werden (US DOS 
13.4.2016). Nach überzeugenden Angaben von Menschenrechtsorganisationen werden insbesondere sozial 
Schwache und Obdachlose, Betrunkene, Ausländer und Personen "fremdländischen" Aussehens Opfer von 
Misshandlungen durch die Polizei und Untersuchungsbehörden. Nur ein geringer Teil der Täter wird 
disziplinarisch oder strafrechtlich verfolgt. Die im Februar 2011 in Kraft getretene Polizeireform hat bislang 
nicht zu spürbaren Verbesserungen in diesem Bereich geführt (AA 24.1.2017). Die im Nordkaukasus agierenden 
Sicherheitskräfte sind in der Regel maskiert (BAMF 10.2013). Von russischer Seite werden die meisten 
Operationen im Nordkaukasus gegen Terroristen heute nicht mehr vom Militär, sondern von Einheiten des 
Innenministeriums und des Geheimdienstes durchgeführt. Diese sind zwar nicht weniger schwer bewaffnet, nur 
soll so der Eindruck eines Krieges vermieden werden (Zenith 10.2.2014). Der Großteil der 
Menschenrechtsverletzungen im Nordkaukasus wird Sicherheitskräften zugeschrieben. In Tschetschenien sind 
sowohl föderale russische als auch lokale tschetschenische Sicherheitskräfte tätig. Letztere werden 
bezeichnender Weise oft Kadyrowzy genannt, nicht zuletzt, da in der Praxis fast alle tschetschenischen 
Sicherheitskräfte unter der Kontrolle Ramsan Kadyrows stehen (Rüdisser 11.2012). Ramsan Kadyrows Macht 
gründet sich hauptsächlich auf die ihm loyalen Kadyrowzy. Diese wurden von Kadyrows Familie in der 
Kriegszeit gegründet und ihre Mitglieder bestehen hauptsächlich aus früheren Kämpfern der Rebellen (EASO 
3.2017). NGOs berichten, dass lokale Polizeibeamten manchmal nicht auf Anzeigen von Vergewaltigungen und 
häuslicher Gewalt reagieren, solange das Leben des Opfers nicht in Gefahr ist. Viele Frauen melden keine 
Vergewaltigungen oder andere Arten von Gewalt, besonders wenn sie von Ehepartner begangen wurden, 
aufgrund des sozialen Stigmas und dem Mangel an offizieller Unterstützung (US DOS 3.3.2017, vgl. EASO 
3.2017). Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (24.1.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Russischen Föderation 

 

 - BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (10.2013): 

Protokoll zum Workshop Russische Föderation/Tschetschenien am 21.-22.10.2013 in Nürnberg 
 

 - EASO - European Asylum Support Office (3.2017): COI-Report Russian Federation - State Actors of 
Protection, http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1489999668_easocoi-russia-state-actors-of-
protection.pdf, Zugriff 21.6.2017 

 

 - Rüdisser, V. (11.2012): Russische Föderation/Tschetschenische Republik. In: Länderinformation n°15, 
Österreichischer Integrationsfonds, 

http://www.integrationsfonds.at/themen/publikationen/oeif-laenderinformation/, Zugriff 21.6.2017 
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 - U.S. Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices for 2016 - Russia, 
http://www.ecoi.net/local_link/337201/479965_de.html, Zugriff 21.6.2017 

 

 - Zenith (10.2.2014): Speznaz, Spiele und Korruption, Zugriff 21.6.2017 
 

4. Folter und unmenschliche Behandlung 
 

Im Einklang mit der EMRK sind Folter sowie unmenschliche oder erniedrigende Behandlung und Strafen in 
Russland auf Basis von 

Artikel 21.2 der Verfassung und Art. 117 des Strafgesetzbuchs verboten. Die dort festgeschriebene Definition 
von Folter entspricht jener des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. Russland ist Teil dieser Konvention, hat jedoch das 
Zusatzprotokoll (CAT-OP) nicht unterzeichnet. Trotz des gesetzlichen Rahmens werden immer wieder Vorwürfe 
über polizeiliche Gewalt bzw. Willkür gegenüber Verdächtigen laut. Verlässliche öffentliche Statistiken über das 
Ausmaß der Übergriffe durch Polizeibeamten gibt es nicht. Innerhalb des Innenministeriums gibt es eine 
Generalverwaltung der internen Sicherheit, die eine interne und externe Hotline für Beschwerden bzw. Vorwürfe 
gegen Polizeibeamte betreibt. Der Umstand, dass russische Gerichte ihre Verurteilungen in Strafverfahren häufig 
nur auf Geständnisse der Beschuldigten stützen, scheint in vielen Fällen Grund für Misshandlungen im Rahmen 
von Ermittlungsverfahren oder in Untersuchungsgefängnissen zu sein. Foltervorwürfe gegen Polizei- und 
Justizvollzugbeamte werden laut russischen NGO-Vertretern oft nicht untersucht (ÖB Moskau 12.2016, vgl. 
EASO 3.2017). Aus ganz Russland werden Folter und Todesfälle von Häftlingen - insbesondere in 
Polizeigewahrsam oder in Untersuchungshaft - gemeldet. NGOs wie "Amnesty International" oder das russische 
"Komitee gegen Folter" berichten, dass es bei Verhaftungen, in Polizeigewahrsam und Untersuchungshaft zu 
Folter und grausamer oder erniedrigender Behandlung durch die Polizei und die Ermittlungsbehörden kommt. 
Opfer, die ihr Recht auf Entschädigung geltend machen wollten, wurden häufig unter Druck gesetzt, um sie zu 
einer Rücknahme ihrer Klage zu bewegen. Untersuchungen von Foltervorwürfen blieben fast immer folgenlos. 
Unter Folter erzwungene "Geständnisse" wurden vor Gericht als Beweismittel anerkannt. Nur in einigen 
wenigen Fällen, in denen sich Menschenrechtsorganisationen eingeschaltet hatten, wurde Anklage gegen die an 
der Folter beteiligten Staatsbediensteten erhoben. Es gibt v.a. im Nordkaukasus Fälle von Folter sowie 
Straflosigkeit für Vergehen der Sicherheitskräfte (AA 24.1.2017). Der Folter verdächtigte Polizisten werden 
meist nur aufgrund von Machtmissbrauch oder einfacher Körperverletzung angeklagt. Physische Misshandlung 
von Verdächtigen durch Polizisten geschieht für gewöhnlich in den ersten Stunden oder Tagen nach der 
Inhaftierung. Im Nordkaukasus wird von Folterungen sowohl durch lokale Sicherheitsorganisationen als auch 
durch Föderale Sicherheitsdienste berichtet. Das Gesetz verlangt von Verwandten von Terroristen, dass sie die 
Kosten, die durch einen Angriff entstehen übernehmen. Menschenrechtsverteidiger kritisieren dies als 
Kollektivbestrafung (USDOS 3.3.2017). Auch 2016 waren systematische Folter und andere Misshandlungen in 
den ersten Tagen der Haft und in Gefängniskolonien weit verbreitet (AI 22.2.2017). Medien und NGOs 
berichten über Exekutivkräfte und Gefängnispersonal, die in Folter verwickelt sind. Missbrauch und exzessive 
Gewaltanwendung sind verbreitet und lassen darauf schließen, dass dies vor allem im Strafsystem regelmäßig 
vorkommt. Schlechte Ausbildung und eine Kultur der Straffreiheit tragen zu dieser Situation bei. Die russische 
NGO Committee Against Torture zeigt Folter durch Exekutivkräfte im Nordkaukasus auf und arbeitet daran, 
dass diese für ihre Vergehen bestraft werden (UK FCO 12.3.2015). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (24.1.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Russischen Föderation 

 

 - AI - Amnesty International (22.2.2017): Amnesty International Report 2016/17 - The State of the 
World's Human Rights - Russian Federation, http://www.ecoi.net/local_link/336603/479281_de.html, 
Zugriff 22.6.2017 

 

 - EASO - European Asylum Support Office (3.2017): COI-Report Russian Federation - State Actors of 
Protection, http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1489999668_easocoi-russia-state-actors-of-
protection.pdf, Zugriff 22.6.2017 

 

 - ÖB Moskau (12.2016): Asylländerbericht Russische Föderation 
 

 - UK FCO - UK Foreign and Commonwealth Office (12.3.2015): Human Rights and Democracy Report 
2014 - Section XII: Human Rights in Countries of Concern - Russia, 

https://www.gov.uk/government/publications/russia-country-of-concern--2/russia-country-of-concern#conflict-
and-protection-of-civilians, Zugriff 22.6.2017 
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 - U.S. Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices for 2016 - Russia, 
http://www.ecoi.net/local_link/337201/479965_de.html, Zugriff 22.6.2017 

 

5.1. Allgemeine Menschenrechtslage 
 

Die Verfassung der Russischen Föderation vom Dezember 1993 postuliert, dass die Russische Föderation ein 
"demokratischer, föderativer Rechtsstaat mit republikanischer Regierungsform" ist. Im Grundrechtsteil der 
Verfassung ist die Gleichheit aller vor Gesetz und Gericht festgelegt. Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, 
Nationalität, Sprache, Herkunft und Vermögenslage dürfen nicht zu diskriminierender Ungleichbehandlung 
führen (Art. 19 Abs. 2). Die Einbindung des internationalen Rechts ist in Art. 15 Abs. 4 der russischen 
Verfassung aufgeführt: Danach "sind die allgemein anerkannten Prinzipien und Normen des Völkerrechts und 
die internationalen Verträge der Russischen Föderation Bestandteil ihres Rechtssystems." Russland ist an 
folgende VN-Übereinkommen gebunden: 

 - Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (1969) - 
Internationaler Pakt für bürgerliche und politische Rechte (1973) und erstes Zusatzprotokoll (1991) - 
Internationaler Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1973) - Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (1981) und Zusatzprotokoll (2004) - Konvention 
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (1987) - 
Kinderrechtskonvention (1990), deren erstes Zusatzprotokoll gezeichnet (2001) - 
Behindertenrechtskonvention (ratifiziert am 25.09.2012) (AA 24.1.2017) Die Menschenrechtslage in 
Russland hat sich weiter verschlechtert. Neben der mangelnden Unabhängigkeit von Justiz und 
Gerichten sind v.a. Gewaltakte im Strafvollzug gegenüber Häftlingen und deren unzureichende 
medizinische Versorgung gravierende Probleme. Die damalige Ombudsfrau 
(Menschenrechtsbeauftragte) der Russischen Föderation, Ella Pamfilowa, mahnte in ihrem Jahresbericht 
2015 unter anderem eine Präzisierung des Begriffes "politische Tätigkeit" im Gesetz über NGOs an. Im 
Mai 2016 kam es in der Tat zu einer Gesetzesänderung. Seitdem wird allerdings nahezu jede NGO-
Aktivität im öffentlichen Raum als "politisch" gewertet. Das hat zur Folge, dass NGOs in das Register 
"ausländischer Agenten" eingetragen werden können, wodurch sie häufig gezwungen sind, ihre 
Tätigkeiten massiv einzuschränken oder sogar einzustellen. Der konsultative "Rat zur Entwicklung der 
Zivilgesellschaft und der Menschenrechte" beim russischen Präsidenten übt auch öffentlich Kritik an 
Menschenrechtsproblemen und setzt sich für Einzelfälle ein. Zuletzt hat er .angemahnt, Amnesty 
International Zugang zu ihren von der Moskauer Stadtverwaltung geschlossenen Büros zu gewähren. 
Der Einfluss des Rats ist allerdings begrenzt. Auch der Europarat äußerte sich mehrmals kritisch zur 
Menschenrechtslage in der Russischen Föderation. Vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) waren, so der Jahresbericht 2015, 14,2% der anhängigen Fälle (9.200 
Einzelfälle) Russland zuzurechnen. 2015 hat der EGMR 116 Urteile in Klagen gegen Russland 
gesprochen. Damit führt Russland die Liste der gesprochenen Urteile an. Die EGMR-Entscheidungen 
fielen fast ausschließlich zugunsten der Kläger aus und konstatierten mehr oder weniger gravierende 
Menschenrechtsverletzungen. Die Hälfte der Fälle betreffen eine Verletzung des Rechts auf Freiheit und 
Sicherheit. Im Rahmen der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch die Russische Föderation 
wird von teilweise schweren Menschenrechtsverletzungen berichtet. Die OSZE (ODIHR und High 
Commissioner for National Minorities) berichtete im September 2015 über Einschränkungen der 
Versammlungs-, Vereinigungs-, Bewegungs- und Meinungsfreiheit. Im Wesentlichen leiden Kritiker der 
Krim-Annexion, Angehörige der Krim-Tataren, Vertreter des Kiewer Patriarchats der orthodoxen 
Kirche, der katholischen und protestantischen Kirche sowie der Zeugen Jehovas unter Einschränkungen 
ihrer Rechte. Im September 2016 wurde die Mejlis, der repräsentative Rat der Krimtataren, vom 
russischen Obersten Gerichtshof als extremistische Organisation eingestuft und verboten. Diverse 
Mejlis-Mitglieder erleiden (polizeiliche) Repressalien oder stehen unter Anklage (AA 24.1.2017). 
Menschenrechtsverletzungen kommen regelmäßig vor. Zwar werden in Russland die Grundrechte in der 
Verfassung garantiert, es wächst jedoch der Widerspruch zwischen verfassungsrechtlichen Normen und 
der Rechtswirklichkeit. Die Staatsführung bekennt sich offiziell zur Einhaltung der Menschenrechte, 
stellt einige jedoch mit Verweis auf "traditionelle russische Werte" infrage (z.B. Nicht-Diskriminierung 
von LGBT-Personen) und leistet Verletzungen Vorschub (z.B. Stigmatisierung kritischer Stimmen als 
staatsfeindlich) bzw. bemüht sich nicht ausreichend um Prävention und Strafverfolgung (z.B. Übergriffe 
gegen Journalisten). Schwerpunkt der Menschenrechtsverletzungen bleibt der Nordkaukasus. Im 
Verlauf des Berichtszeitraumes hat sich trotz rückläufiger Opferzahlen die Sicherheits- und 
Menschenrechtslage in der Region insgesamt nicht verbessert. Insbesondere in Dagestan, Inguschetien 
und Tschetschenien bleibt die Menschenrechtslage schlecht. Die Sorge vor einer möglichen Ausbreitung 
der Gewalt im bislang relativ ruhigen westlichen Nordkaukasus besteht fort (AA 24.1.2017). Die Rechte 
auf freie Meinungsäußerung sowie auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit waren im Jahr 2016 
verstärkten Einschränkungen unterworfen. Menschenrechtsverteidiger wurden wegen ihrer Aktivitäten 
mit Geldstrafen belegt oder strafrechtlich verfolgt. Zum ersten Mal kam es wegen eines Verstoßes gegen 
das sogenannte Agentengesetz zur Strafverfolgung. Eine Reihe von Personen wurde wegen ihrer Kritik 
an der Staatspolitik oder des Besitzes bzw. Verbreitens extremistischer Materialien nach den 
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Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des Extremismus unter Anklage gestellt. Es gab Berichte über 
Folterungen und andere Misshandlungen in den Strafvollzugsanstalten des Landes (AI 22.2.2017, vgl. 
HRW 12.1.2017). Russland garantiert in der Verfassung von 1993 alle Menschenrechte und bürgerliche 
Freiheiten. Präsident und Regierung bekennen sich zwar immer wieder zur Einhaltung von 
Menschenrechten, es mangelt aber an der praktischen Umsetzung. Trotz vermehrter 
Reformbemühungen, insbesondere im Strafvollzugsbereich, hat sich die Menschenrechtssituation im 
Land noch nicht wirklich verbessert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg 
kann die im fünfstelligen Bereich liegenden ausständigen Verfahren gegen Russland kaum bewältigen; 
Russland sperrt sich gegen eine Verstärkung des Gerichtshofs. Menschenrechtler beklagen staatlichen 
Druck auf zivilgesellschaftliche Akteure. Im Rahmen der Terrorismusbekämpfung sind autoritäre, die 
Grundrechte einschränkende Tendenzen zu beobachten (GIZ 4.2017a). Der Freiraum für die russische 
Zivilgesellschaft ist in den letzten Jahren schrittweise eingeschränkt worden. Sowohl im Bereich der 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit als auch in der Pressefreiheit wurden restriktive Gesetze 
verabschiedet, die einen negativen Einfluss auf die Entwicklung einer freien und unabhängigen 
Zivilgesellschaft ausübten. Inländische wie ausländische NGOs werden zunehmend unter Druck gesetzt. 
Rechte von Minderheiten werden nach wie vor nicht in vollem Umfang garantiert. Journalisten und 
Menschenrechtsverteidiger werden durch administrative Hürden in ihrer Arbeit eingeschränkt und 
erleben in manchen Fällen sogar reale Bedrohungen für Leib und Leben. Im Zuge der illegalen 
Annexion der Krim im März 2014 und der Krise in der Ostukraine wurde die Gesellschaft v.a. durch 
staatliche Propaganda nicht nur gegen den Westen mobilisiert, sondern auch gegen die sog. "fünfte 
Kolonne" innerhalb Russlands. Der Menschenrechtsdialog der EU mit Russland findet derzeit aufgrund 
prozeduraler Unstimmigkeiten nicht statt. Laut einer rezenten Umfrage zum Stand der Menschenrechte 
in Russland durch das Meinungsforschungsinstitut FOM glauben 42% der Befragten nicht, dass die 
Menschenrechte in Russland eingehalten werden, während 36% der Meinung sind, dass sie sehr wohl 
eingehalten werden. Die Umfrage ergab, dass die russische Bevölkerung v.a. auf folgende Rechte Wert 
legt: Recht auf freie medizinische Versorgung (74%), Recht auf Arbeit und gerechte Bezahlung (54%), 
Recht auf kostenlose Ausbildung (53%), Recht auf Sozialleistungen (43%), Recht auf Eigentum (31%), 
Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz (31%), Recht auf eine gesunde Umwelt (19%), Recht auf 
Privatsphäre (16%), Rede- und Meinungsfreiheit (16%) (ÖB Moskau 12.2016). Die Menschenrechtslage 
im Nordkaukasus wird von internationalen Experten weiterhin genau beobachtet. Im Februar 2016 
führte das Komitee gegen Folter des Europarats eine Mission in die Republiken Dagestan und 
Kabardino-Balkarien durch. Auch Vertreter des russischen präsidentiellen Menschenrechtrats bereisten 
im Juni 2016 den Nordkaukasus und traf sich mit den einzelnen Republikoberhäuptern (ein Treffen mit 
Ramzan Kadyrow wurde abgesagt, nachdem die tschetschenischen Behörden gegen die Teilnahme des 
Leiters der NGO Komitee gegen Folter Igor Kaljapin protestiert hatten) (ÖB Moskau 12.2016). 

 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (24.1.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Russischen Föderation 

 

 - AI - Amnesty International (22.2.2017): Amnesty International Report 2016/17 - The State of the 
World's Human Rights - Russian Federation, http://www.ecoi.net/local_link/336603/479281_de.html, 
Zugriff 28.6.2017 

 

 - GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (4.2017a): Russland, Geschichte 
und Staat, https://www.liportal.de/russland/geschichte-staat/#c17903, Zugriff 28.6.2017 

 

 - HRW - Human Rights Watch (12.1.2017): World Report 2017 - Russia, 
http://www.ecoi.net/local_link/334746/476500_de.html, Zugriff 28.6.2017) 

 

 - ÖB Moskau (12.2016): Asylländerbericht Russische Föderation 
 

5.2. Inguschetien 
 

In der Nacht auf den 17. Januar wurde das Büro des Menschenrechtszentrums Memorial in Nasran 
(Inguschetien) in Brand gesteckt. Die Videokamera hat aufgezeichnet, dass um 3.35 ein Auto anhielt, aus dem 
zwei maskierte Personen ausstiegen. Sie trugen einen Kanister. Auf einer Leiter kletterten sie zum Fenster des 1. 
Stockwerks, wo Memorial seinen Sitz hat. Dabei versuchten sie, die Videokamera zu zerstören. Danach 
verschwanden sie aus dem Blickfeld der Kamera. Offenbar haben sie das Fenster eingeschlagen und sind ins 
Gebäude eingedrungen, haben den Kanister entleert und dann Feuer gelegt. Das Aufzeichnungsgerät hat auch die 
Flucht festgehalten - die Unbekannten kletterten über dieselbe Leiter zurück mit dem leeren Kanister in Händen. 
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Drei Räume von insgesamt sechs wurden stark beschädigt. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte eine 
weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Verbrannt sind sowohl Dokumente als auch technische Ausrüstung. 
Die Memorial-Vertretung in Inguschetien widmet sich ausschließich Menschenrechtsproblemen in Inguschetien, 
sie hat nichts mit Tschetschenien zu tun. Dennoch liegt für Memorial der Zusammenhang mit jenen Kräften, die 
die Arbeit des Menschenrechtszentrums Memorial in Tschetschenien unmöglich machen und die Organisation 
aus dem gesamten Nordkaukasus verdrängen wollen, auf der Hand: "Obwohl unsere Arbeit in Inguschetien 
nichts mit Tschetschenien zu tun hat, sehen wir einen Zusammenhang zwischen diesem Überfall und dem 
fabrizierten Strafverfahren gegen Ojub Titiev und der Verdrängung von Memorial aus Tschetschenien", so Oleg 
Orlov gegenüber der Novaja gazeta. (Memo 2018) 
 

RFE/RL berichtet im Juli 2018, dass in Inguschetien am 27.7.2018 sieben Polizisten zu langjährigen Haftstrafen 
(zwischen zehn und 13 Jahren) wegen Folterns von 13 Verdächtigen in einem Polizeiposten verurteilt wurden 
(RFE/RL 2018). 
 

Quellen: 
 

 - Memo 2018 - Memorial (17.1.2018): Brandanschlag auf MEMORIAL Inguschetien, 
https://www.memorial.de/index.php/7590-nachricht793, 

 

 - RFE/RL - Radio Free Europe/Radio Liberty (27.7.2018): Russian Authorities Probe Alleged Abuses In 
Prisons After Torture Video Emerges, https://www.ecoi.net/de/dokument/1439460.html 

 

6. Rebellentätigkeit / Unterstützung von Rebellen 
 

Gegen vermeintliche Extremisten und deren Angehörige, aber auch gegen politische Gegner, wird hart 
vorgegangen (ÖB Moskau 12.2016). Über Jahre sind die Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitskräfte, die 
unter Kadyrows De facto-Kontrolle stehen, mit illegalen Methoden gegen mutmaßliche Rebellen und ihre 
Unterstützer/innen vorgegangen, mit der Zeit sind sie jedoch dazu übergegangen, diese Methoden gegenüber 
Gruppen anzuwenden, die von den tschetschenischen Behörden als "unerwünscht" erachtet würden, 
beispielsweise lokale Dissidenten, unabhängige Journalisten oder auch salafistische Muslime. In den letzten zehn 
Jahren gab es andauernde, glaubhafte Anschuldigungen, dass die Strafverfolgungsbehörden und 
Sicherheitskräfte in ihrem Kampf gegen den aggressiven islamistischen Aufstand an Entführungen, Fällen von 
Verschwindenlassen, Folter, außergerichtlichen Hinrichtungen und kollektiven Bestrafungen beteiligt gewesen 
seien. Insbesondere Aufständische, ihre Verwandten und mutmaßliche Unterstützer/innen seien ins Visier 
geraten. Kadyrow setzte lokale salafistische Muslime und Aufständische oder deren Unterstützerinnen 
weitgehend gleich. Er habe die Polizei und lokale Gemeinschaften angewiesen, genau zu überwachen, wie 
Personen beten und sich kleiden würden, und die zu bestrafen, die vom Sufismus abkommen würden (HRW 
26.5.2017). Familienmitglieder von "Foreign Fighters" dürften weniger schweren Reaktionen seitens der 
Behörden ausgesetzt sein, als Familienmitglieder von lokalen Militanten. Wenn Foreign Fighters in die 
Russische Föderation zurückkehren, müssen sie mit Strafverfolgung rechnen. Die Schwere der Strafe hängt 
davon ab, ob sie sich den Behörden stellen und kooperieren. Jene, die sich nicht stellen, laufen Gefahr, in 
sogenannten Spezialoperationen liquidiert zu werden (Landinfo 8.8.2016). Als Vergeltungsmaßnahme sollen 
tschetschenische Sicherheitskräfte im Jänner 2017 27 Menschen hingerichtet haben. Das berichtete die russische 
regierungskritische Zeitung "Nowaja Gaseta" unter Berufung auf lokale Ordnungskräfte. Demnach wollte die 
tschetschenische Führung den Mord an einem Polizisten rächen. Der Polizist wurde vermutlich von 
islamistischen Kämpfern ermordet. Tschetschenische Regierungsvertreter bestreiten die Vorfälle aufs schärfste 
(ORF.at 9.7.2017, vgl. Standard 10.7.2017). Caucasian Knot berichtet, das im Jänner 2017 Ramsan Kadyrow bei 
einem Auftritt in Grosny, der im Fernsehen übertragen worden sei, die Sicherheitskräfte angewiesen habe, ohne 
Vorwarnung auf Rebellen zu schießen, um Verluste in den Reihen der Sicherheitskräfte zu vermeiden, und auch 
denen gegenüber keine Nachsicht zu zeigen, die von den Rebellen in die Irre geführt worden seien (Caucasian 
Knot 25.1.2017). Im August 2014 meldete der Inlandsgeheimdienst FSB Erfolge bei der Bekämpfung von 
Terrorismus im Nordkaukasus, was in Expertenkreisen jedoch auf Zweifel stieß. Die Rede war von 328 
potentiellen Terroristen, die im ersten Halbjahr 2014 verhaftet wurden. Da die Sicherheitskräfte im 
Nordkaukasus aber nach dem Prinzip kollektiver Bestrafung vorgehen, handelte es sich hierbei möglicherweise 
weniger um aktive Untergrundkämpfer als um Personen aus deren sozialem und verwandtschaftlichem Umfeld. 
Im Januar 2015 berichtete das russische Innenministerium, 2014 sind 259 Rebellen, darunter 36 Kommandeure, 
von Sicherheitskräften getötet und 421 Untergrundkämpfer verhaftet worden (SWP 4.2015). [Neuere Zahlen 
konnten nicht gefunden werden.] 

Die Anzahl der Rebellen in Tschetschenien ist schwer zu konkretisieren, Schätzungen gehen von einem Dutzend 
bis ca. 120 Personen aus. Die Anzahl der tschetschenischen Rebellen ist sicherlich geringer, als jene z.B. in 
Dagestan, wo der islamistische Widerstand seinen Hotspot hat. Sie verstecken sich in den bergigen und 
bewaldeten Gebieten Tschetscheniens. Sie bewegen sich hauptsächlich zwischen Tschetschenien und Dagestan, 
weniger oft auch zwischen Tschetschenien und Inguschetien. Kidnapping wird von tschetschenischen 
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Sicherheitskräften begangen. In Tschetschenien selbst ist also der Widerstand nicht sehr aktiv, sondern 
hauptsächlich in Dagestan und auch in Inguschetien. Die Kämpfer würden auch nie einen Fremden um Vorräte, 
Nahrung, Medizin oder Unterstützung im Allgemeinen bitten, sondern immer nur Personen fragen, denen sie 
auch wirklich vertrauen, so beispielsweise Verwandte, Freunde oder Bekannte (DIS 1.2015). Im November 2013 
wurden in Russland neue Gesetze verabschiedet, welche die Bestrafung von Familien und Verwandten von 
Terrorverdächtigen vorsehen. Sie legalisieren Kollektivbestrafungen, welche bereits in mehreren Republiken des 
Nordkaukasus als Form des Kampfs gegen den Aufstand praktiziert werden. Die Gesetzgebung erlaubt es den 
Behörden, Vermögenswerte der Familien von Terrorverdächtigen zu beschlagnahmen und die Familien zu 
verpflichten, für Schäden aufzukommen, welche durch Handlungen der Terrorverdächtigen entstanden sind. Das 
Gesetz sieht vor, dass Familienangehörige und Verwandte von Terrorverdächtigen belegen müssen, dass ihre 
Vermögenswerte, Immobilien und weitere Besitztümer nicht durch "terroristische Aktivitäten" erworben 
wurden. Wenn nicht bewiesen werden kann, dass die Vermögenswerte legal erworben wurden, kann der Staat sie 
beschlagnahmen. Auch Personen, welche Terrorverdächtigen nahestehen, können mit dem Gesetz belangt 
werden. Nach Einschätzung von Experten wird das Gesetz weitgehend zur Diskriminierung der Angehörigen 
Terrorismusverdächtiger führen. Weiter kritisieren Experten, dass das Gesetz durch die unklare Verwendung der 
Begriffe "Verwandte" und "nahestehende Personen" sich gegen ganze Familienclans in den muslimischen 
Republiken des Nordkaukasus richten könne. Nach Angaben von Swetlana Gannuschkina werden 
Familienangehörige von Terrorverdächtigen oft beschuldigt, sie unterstützten auch illegale bewaffnete 
Gruppierungen auf verschiedenste Art und Weise. Insbesondere kritisiert die Menschenrechtsaktivistin, dass 
bereits der bloße Verdacht für eine Anschuldigung reiche und kein Beweis notwendig sei. Die Verfolgung von 
Verwandten und Freunden von Aufständischen ist seit 2008 im Nordkaukasus weit verbreitet und geht oft mit 
der Zerstörung des Besitzes und Hauses einher. Nach übereinstimmenden Angaben verschiedener Quellen 
kommt es zu Übergriffen und Kollektivstrafen durch Sicherheitskräfte, die gegen Familien von vermuteten 
Terroristen gerichtet sind (SFH 25.7.2014). Nach der Terrorattacke auf Grosny am 4.12.2014, hat 
Tschetscheniens Oberhaupt Ramsan Kadyrow die Verwandten der Attentäter in Sippenhaft genommen. 
Kadyrow verlautbarte auf Instagram kurz nach der Tat, dass wenn ein Kämpfer in Tschetschenien einen 
Mitarbeiter der Polizei oder einen anderen Menschen töte, die Familie des Kämpfers sofort ohne Rückkehrrecht 
aus Tschetschenien ausgewiesen werde. Ihr Haus werde zugleich bis auf das Fundament abgerissen. Tatsächlich 
beklagte einige Tage später der Leiter der tschetschenischen Filiale des "Komitees gegen Folter" Igor Kaljapin, 
dass den Angehörigen der mutmaßlichen Täter die Häuser niedergebrannt worden seien (Standard 14.12.2014). 
In Bezug auf Verfolgung von Kämpfern des ersten und zweiten Tschetschenienkrieges, erging von der KA der 
ÖB Moskau die Information, dass sich auf youtube unter https://www.youtube.com/watch?v=0viIlHc51bU ein 
Link zu einem Nachrichtenbeitrag, der am 23.04.2014 auf youtube veröffentlicht wurde, findet. Diesem Beitrag 
zufolge haben tschetschenische Ermittlungsbehörden Anfragen an die Archivbehörden des 
Verteidigungsministeriums in Moskau gerichtet, um Daten zu erfahren, die ein militärisches Geheimnis 
darstellen: Nummern militärischer Einheiten, Namen von Kommandeuren und Offizieren, die der Begehung von 
Kriegsverbrechen verdächtig sind, Fotos dieser Personen; Familienname und Rang von Teilnehmern an 
Spezialoperationen, in deren Verlauf Zivilisten verschwunden sind. Unbekannt ist laut Bericht, ob die 
tschetschenischen Behörden die angefragten Informationen erhalten haben. Im Interview betont der 
Pressesekretär des tschetschenischen Präsidenten, Alvi Karimov, dass an den Anfragen nichts Besonderes sei; es 
gehe um die Aufklärung von Verbrechen, die an bestimmten Orten begangen wurden, als sich dort russisches 
Militär aufgehalten habe und die Anfragen seien gestellt worden zur Identifizierung der Militärangehörigen, die 
sich zu dieser Zeit dort aufgehalten haben, aber nicht zur Identifizierung aller Teilnehmer an militärischen 
Handlungen. Diese Anfragen beziehen sich offenbar auf Kampfhandlungen des 1. und 2. Tschetschenienkrieges. 
Aus den Briefköpfen der Anfragen ist allerdings ersichtlich, dass diese schon aus dem Jahr 2011 stammen. 
Hinweise auf neuere Anfragen oder Verfolgungshandlungen tschetschenischer Behörden konnten ho. nicht 
gefunden werden, ebenso wenig wie Hinweise darauf, dass russische Behörden tschetschenische Kämpfer der 
beiden Kriege suchen würden. Hinweise darauf, dass Verwandte von Tschetschenien-Kämpfern durch russische 
oder tschetschenische Behörden zu deren Aufenthaltsort befragt würden, konnten ho. nicht gefunden werden 
(ÖB Moskau 12.7.2017). Nach Ansicht der Österreichischen Botschaft kann aus folgenden Gründen davon 
ausgegangen werden, dass sich die russischen und tschetschenischen Behörden bei der Strafverfolgung 
mittlerweile auf IS-Kämpfer/Unterstützer bzw. auf Personen konzentrieren, die im Nordkaukasus gegen die 
Sicherheitskräfte kämpfen: 
 

1. Es konnten keine Hinweise auf Verfolgung von Veteranen der Tschetschenien-Kriege nach 2011 gefunden 
werden, es gibt im Internet jedoch zahlreiche Berichte neueren Datums über antiterroristische Spezialoperationen 
im Nordkaukasus. 
 

2. Zahlreichen Personen, nach denen von russischen Behörden gefahndet wird (z.B. Fahndungen via Interpol), 
werden Delikte gemäß § 208 Z 2 1. Fall (Teilnahme an einer illegalen bewaffneten Formation) oder gemäß § 208 
Z 2 2. Fall (Teilnahme an einer bewaffneten Formation auf dem Gebiet eines anderen Staates, der diese 
Formation nicht anerkennt, zu Zwecken, die den Interessen der RF widersprechen) des russischen StGB zur Last 
gelegt. In der Praxis zielen diese Gesetzesbestimmungen auf Personen ab, die im Nordkaukasus gegen die 
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Sicherheitskräfte kämpfen bzw. auf Personen, die ins Ausland gehen, um aktiv für den IS zu kämpfen (ÖB 
Moskau 12.7.2017). 
 

Quellen: 
 

 - Caucasian Knot (25.1.2017): ??????? ???????? ????????? ????????? ???????? ??? ?????????????? 
[Kadyrow hat den tschetschenischen Sicherheitskräften erlaubt, ohne Vorwarnung zu schießen], zitiert 
nach: ACCORD (7.7.2017): a-10223, Zugriff 11.7.2017 - DIS - Danish Immigration Service (1.2015): 
Security and human rights in Chechnya and the situation of Chechens in the Russian Federation - 
residence registration, racism and false accusations; Report from the Danish Immigration Service's fact 
finding mission to Moscow, Grozny and Volgograd, the Russian Federation; From 23 April to 13 May 
2014 and Paris, France 3 June 2014, 

http://www.ecoi.net/file_upload/90_1423480989_2015-01-dis-chechnya-fact-finding-mission-report.pdf, Zugriff 
30.6.2017 - HRW - Human Rights Watch: Russia (26.5.2017): 

Anti-Gay Purge in Chechnya, 

http://www.ecoi.net/file_upload/5228_1496394209_chechnya0517-web.pdf, Zugriff 10.7.2017 - Landinfo 
(8.8.2016): Temanotat Tsjetsjenia: 

Fremmedkrigere i Syria og Irak, http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1474548512_3394-1.pdf, Zugriff 
11.7.2017 - ÖB Moskau (12.2016): Asylländerbericht Russische Föderation - ÖB Moskau (12.7.2017): 
Information an die Staatendokumentation, Moskau-KA/ENTW/0014/2017, per Email - ORF.at (9.7.2017): 
Tschetschenien: Polizei soll 27 Menschen hingerichtet haben, http://orf.at/stories/2398632, Zugriff 11.7.2017 
 

 - SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe (25.7.2014): Russland: 

Verfolgung von Verwandten dagestanischer Terrorverdächtiger außerhalb Dagestans, 

http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/europa/russland/russland-verfolgung-von-verwandten-
dagestanischer-terrorverdaechtiger-ausserhalb-dagestans.pdf, Zugriff 30.6.2017 - Der Standard (14.12.2014): 
Tschetschenien: 

NGO-Büro in Grosny angezündet, 

http://derstandard.at/2000009372041/Tschetschenien-NGO-Buero-in-Grosny-abgefackelt, Zugriff 30.6.2017 - 
Der Standard (10.7.2017): Tschetschenien: Keine Anzeige, kein Verbrechen, 

http://derstandard.at/2000061093127/Keine-Anzeige-kein-Verbrechen, Zugriff 11.7.2017 - SWP (4.2015): 
Dagestan: Russlands schwierigste Teilrepublik, 

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2015_S08_hlb_isaeva.pdf, Zugriff 30.6.2017 
 

7. Haftbedingungen 
 

Die Bedingungen in den Haftanstalten haben sich seit Ende der 90er Jahre langsam aber kontinuierlich 
verbessert, die Haftbedingungen entsprechen aber zum Teil noch immer nicht den allgemein anerkannten 
Mindeststandards. In dem Piloturteil-Verfahren des EGMR zum Fall Ananyev und andere v. Russland hat das 
Gericht festgestellt, dass die Bedingungen in den Untersuchungsgefängnissen (russ. SIZO) einer unmenschlichen 
und erniedrigen Behandlung gemäß Art. 3 EMRK entsprechen und das Problem systemischer Natur ist. 2012 
legte Russland einen Aktionsplan zur Bekämpfung der Probleme im Straffvollzug vor, der vom Ministerkomitee 
des Europarates positiv aufgenommen wurde. Konkrete Schritte zur Verbesserung der Situation, insbesondere in 
den Untersuchungsgefängnissen, werden jedoch nur schleppend umgesetzt. Allein im Jahr 2014 stellte der 
EGMR in fast 30 Urteilen gegen Russland fest, dass die Haftbedingungen noch immer gegen Art. 3 EMRK 
verstoßen. Die häufigsten Vorwürfe betrafen die schlechten hygienischen Zustände (unzureichende 
Sanitäreinrichtungen, kein ausreichendes Ventilationssystem, Unterbringung mit Häftlingen mit 
Infektionskrankheiten), akuter Platzmangel (zu viele Häftlinge in zu kleinen Zellen) und Mangel an 
medizinischer Betreuung (ÖB Moskau 12.2016). Die Situation im Strafvollzug ist unbefriedigend. Die 
Regierung ist allerdings bestrebt, die Zahl der Gefängnisinsassen weiter zu verringern. So gibt es Ansätze, 
vermehrt alternative Sanktionen (wie beispielsweise im Bereich der Drogendelikte ein Gesetzentwurf zu 
freiwilliger Entziehungstherapie oder Arbeitseinsatz statt Freiheitsstrafe) zu verhängen, um die Anzahl der 
Strafgefangenen zu verringern. Die Lage in den Strafkolonien (in Russland Oberbegriff für Haftanstalten, in 
denen eine gerichtlich verhängte Freiheitsstrafe verbüßt wird) und die Bedingungen des Strafvollzugs bleiben 
sehr schwierig. Die meisten Strafanstalten und Untersuchungsgefängnisse sind veraltet und überbelegt. 
Bausubstanz und sanitäre Bedingungen in den russischen Haftanstalten entsprechen nicht westeuropäischen 
Standards. Die Unterbringung der Häftlinge erfolgt oft in Schlafsälen von über 40 Personen und ist häufig sehr 
schlecht. Duschen ist vielfach nur gelegentlich möglich. Das Essen ist einseitig und vitaminarm. Die 
medizinische Versorgung ist ebenfalls unbefriedigend. Ein Großteil der Häftlinge bedarf medizinischer 
Versorgung. Sowohl von TBC- als auch HIV-Infektionen in bemerkenswertem Umfang wird berichtet. 
Problematisch ist ebenso die Zahl der drogenabhängigen oder psychisch kranken Inhaftierten. Besonders 
schlecht ist die Lage in den Untersuchungshaftanstalten. Im Vergleich zu den Strafkolonien berichten Insassen 
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von deutlich schlechteren Haftbedingungen (z.B. Überbelegungen) und viel geringerem Schutz gegenüber 
ungerechten Behandlungen. Die Untersuchungshaft wird in Einzelfällen über Jahre verlängert. Nach offiziellen 
Angaben ist die Zahl der Untersuchungshäftlinge jedoch rückläufig. Die unter Präsident Medwedew erfolgte 
Liberalisierung des Strafrechts für Wirtschaftsvergehen (u.a. teilweise Abschaffung der Untersuchungshaft) wird 
in vielen Fällen von Gerichten und Strafvollzugsbehörden nicht umgesetzt und dient manchmal korrupten 
Ermittlern als Mittel zur Erpressung von Geldzahlungen durch Unternehmer. In den Strafkolonien schützt die 
Unterbringung in Gruppen den einzelnen Häftling effektiver vor schikanöser Behandlung durch das 
Gefängnispersonal. Laut Menschenrechtsorganisationen kann jedoch in allen Strafkolonien gegen Häftlinge, 
denen Verstöße gegen die Anstaltsregeln vorgeworfen werden, sogenannte Strafisolierhaft (Schiso) angeordnet 
werden. Häftlinge seien dort oft besonders üblen Haftbedingungen und unmenschlicher Behandlung ausgesetzt. 
Nadeschda Tolokonnikowa von der Aktionsgruppe Pussy Riot beschrieb in einem offenen Brief zudem ein 
System der Zwangsarbeit, in dem auf die Häftlinge u.a. durch Mitgefangene psychischer und physischer Druck 
zur "Disziplinierung" ausgeübt werde (AA 24.1.2017). Auch das UK Foreign and Commonwealth Office ist 
besorgt über die Menschenrechtsstandards in Gefängnissen und über die Unabhängigkeit der öffentlichen 
Einrichtungen, die die Gefängnisse beobachten (UK FCO 8.2.2017). Aufgrund der unangemessenen 
medizinischen Versorgung in den Hafteinrichtungen war das Leben vieler Gefangener gefährdet (AI 22.2.2017). 
Russland erweiterte Anfang 2017 seinen Strafenkatalog: Künftig können Richter bei einigen Vergehen statt einer 
Haftstrafe Zwangsarbeit anordnen. Die russische Gefängnisbehörde FSIN eröffnet im Januar vier 
"Besserungszentren" - in Sibirien, Russlands Fernost, im Kaukasus und im Wolgagebiet - und sieben 
Aufnahmepunkte für Zwangsarbeiter. Insgesamt bieten sie zunächst einmal 900 Verurteilten Platz. Im Gegensatz 
zur Haftstrafe seien die Täter "nicht von der Gesellschaft isoliert", betonte der Vizedirektor der FSIN Waleri 
Maximenko. Sie könnten Telefon und Internet benutzen, einen Teil des verdienten Geldes behalten, einen 
normalen Arzt aufsuchen und nach Verbüßung von einem Drittel der Strafe auch außerhalb der Zentren mit ihren 
Familien zusammenleben - vorausgesetzt, sie verstoßen weder gegen ihre Arbeitspflicht noch gegen andere 
Auflagen: Der Konsum von Alkohol und Drogen zieht die Umwandlung der Zwangsarbeit in Haft nach sich 
(Handelsblatt 2.1.2017; vgl. auch Standard 10.1.2017). 650.000 Menschen sitzen in Russland hinter Gittern, das 
ist absolut und prozentuell die zweithöchste Zahl an Strafgefangenen in den entwickelten Industrieländern. 
Übertroffen wird Russland in dieser Statistik nur von den USA. Doch während die Gesamtzahl in Russland 
immerhin rückläufig ist - in den letzten zehn Jahren ist sie um ein Viertel gesunken - stieg die Zahl der 
Rezidivisten auf ein Allzeithoch. Fast jeder zweite Strafgefangene in Russland ist Wiederholungstäter. Die Strafe 
soll vor allem für Ersttäter und bei geringeren Vergehen - maximale Haftstrafe bis zu fünf Jahre - angewendet 
werden. Die Verurteilten sind weniger isoliert und geraten auch nicht mehr in die Abhängigkeit krimineller 
Autoritäten, so das Konzept. Daneben gibt es noch andere Beweggründe für die Einführung: So könne der Staat 
die Straftäter zur Arbeit dort einsetzen, wo sie gebraucht würden und behält parallel auch noch einen Teil des 
Lohns zur Tilgung des Schadens ein, den der Verurteilte verursacht habe, erklärte Nwer Gasparjan, Berater der 
Anwaltskammer in Russland. Genaue Angaben dazu, welche Arbeiten die Verurteilten ausführen müssen, gibt es 
nicht. In der Diskussion steht, dass sie für Begrünungs- oder Reinigungsarbeiten in den Städten eingesetzt 
werden. Das Gulag-System zur Ausbeutung von Gefangenen zur schweren körperlichen Arbeit soll jedenfalls 
nicht wiederbelebt werden (Handelsblatt 2.1.2017; vgl. auch Standard 10.1.2017). 
 

Quellen: - AA - Auswärtiges Amt (24.1.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Russischen Föderation - AI - Amnesty International (22.2.2017): Amnesty International Report 2016/17 - The 
State of the World's Human Rights - Russian Federation, 
http://www.ecoi.net/local_link/336603/479281_de.html, Zugriff 4.7.2017 - FCO - UK Foreign and 
Commonwealth Office (8.2.2017): Human Rights and Democracy Report 2015 - Human Rights 

Priority Country update report: July to December 2016 - Russia, 
http://www.ecoi.net/local_link/337434/480226_de.html, Zugriff 4.7.2017 - Handelsblatt (2.1.2017): 
Zwangsarbeit statt Knast, http://www.handelsblatt.com/politik/international/russlands-neuer-strafenkatalog-
zwangsarbeit-statt-knast/19195230.html, Zugriff 4.7.2017 - ÖB Moskau (12.2016): Asylländerbericht Russische 
Föderation - Standard (10.1.2017): Zwangsarbeit statt Haft in Russland, 

http://derstandard.at/2000050437057/Zwangsarbeit-statt-Knast-in-Russland, Zugriff 4.7.2017 
 

8.1. Religionsfreiheit 
 

Art. 28 der Verfassung garantiert Gewissens- und Glaubensfreiheit. Orthodoxie, Islam, Buddhismus und 
Judentum haben dabei eine herausgehobene Stellung. Art. 14 der Verfassung schreibt die Trennung von Staat 
und Kirche fest. Die Russisch-Orthodoxe Kirche (ROK) erhebt Anspruch auf einen Vorrang unter den 
Religionsgemeinschaften und auf "Symphonie" mit der Staatsführung. Sie propagiert ihren Wertekanon als Basis 
einer neuen "nationalen Idee". Faktisch wird sie vom Staat bevorzugt behandelt. Der Islam ist eine der 
traditionellen Hauptreligionen Russlands. In der Russischen Föderation leben rund 20 Millionen Muslime. Der 
Islam in Russland ist grundsätzlich von Toleranz gegenüber anderen Religionen geprägt. Radikalere, aus dem 
Nahen und Mittleren Osten beeinflusste Gruppen stehen insbesondere im Nordkaukasus unter scharfer 
Beobachtung der Behörden (AA 24.1.2017). Auch andere Religionsgemeinschaften können in Russland legal 
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bestehen, müssen sich aber registrieren lassen. Seit Ende der Achtziger Jahre hat der Anteil der Gläubigen im 
Zuge einer "religiösen Renaissance" bedeutend zugenommen. Allerdings bezeichnen sich laut 
Meinungsumfragen rund 50% der Bevölkerung als ungläubig. Zwar gibt es in Russland einen hohen Grad der 
Wertschätzung der Kirche und von Religiosität, dies bedeutet aber nicht, dass die Menschen ihr Leben nach 
kirchlichen Vorschriften führen. Offizielle Statistiken zur Zahl der Gläubigen verschiedener Konfessionen gibt 
es nicht und die Zahlen in den meisten Quellen unterscheiden sich erheblich. Die Russische Orthodoxe Kirche 
(ROK) ist heute die mit Abstand größte und einflussreichste Religionsgemeinschaft in Russland. Seit der 
Unabhängigkeit der Russischen Föderation ist sie zu einer äußerst gewichtigen gesellschaftlichen Einrichtung 
geworden. Die Verluste an Gläubigen und Einrichtungen, die sie in der Sowjetzeit erlitt, konnte sie zu einem 
großen Teil wieder ausgleichen. Die ROK hat ein besonderes Verhältnis zum russischen Staat, z.B. ist der 
Patriarch bei wichtigen staatlichen Anlässen stets anwesend. Die ROK versteht sich als multinationale Kirche, 
die über ein "kanonisches Territorium" verfügt. Es erstreckt sich über die GUS-Staaten mit der Ausnahme von 
Armenien, wo es eine eigene orthodoxe Kirche gibt. Bei den traditionell religiös orientierten ethnischen 
Minderheiten Russlands findet man Anhänger des Islam und des Buddhismus, des Schamanismus und 
Judaismus, des protestantischen und katholischen Glaubens. Der Islam ist die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft 
in Russland. Die Muslime sind in der Regel Baschkiren, Tataren, Tschuwaschen, Tschetschenen und Angehörige 
anderer Kaukasusvölker. Sie werden durch die Geistliche Verwaltung der Muslime (Muftirat) des Europäischen 
Teils Russlands und Sibiriens sowie die Geistliche Verwaltung der Muslime (Muftirat) des Nordkaukasus 
vertreten. Die Zahl der russischen Muslime wird offiziell mit 14,5 Millionen angegeben. Die Vertreter der 
islamischen Gemeinde sprechen von mehr als 20 Millionen Mitgliedern. Alle anderen Religionen, wie 
Buddhismus (ca. 600.000 Gläubige) - zu dem sich Burjaten, Kalmyken, Tuwa und andere Bevölkerungsgruppen 
in den Gebieten Irkutsk und Tschita bekennen - und Judentum (ca. 200.000 Gläubige), haben nur geringe 
Bedeutung. Von den christlichen Kirchen sind die katholische Kirche, die evangelisch-lutherische Kirche sowie 
eine Reihe von Freikirchen (vor allem Baptisten) in Russland vertreten. Sie sind im europäischen Russland und 
in Sibirien präsent (GIZ 7.2017c vgl. SWP 4.2013). 2016 kriminalisierten Gesetze private religiöse Reden, die 
Zeugen Jehovas stehen vor einem landesweiten Verbot und es kommt vor, dass Muslime in fingierten Prozessen 
des Terrorismus und Extremismus angeklagt werden. Im Nordkaukasus, besonders in Tschetschenien und 
Dagestan führen Sicherheitskräfte Verhaftungen, Entführungen und Verschwindenlassen von Personen aus, die 
man verdächtigt, Beziehungen zum "nicht-traditionellen" Islam zu haben. Die Sicherheitskräfte können zumeist 
mit Straffreiheit rechnen (USCIRF 26.4.2017). Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2014 haben die Behörden 
erfolgreich die Ausreise von Extremisten reduziert und die Rekrutierung sowie potentielle Terrorzellen selbst 
eingedämmt, ein hartes Vorgehen und schwere Menschenrechtsverletzungen, insbesondere in Tschetschenien 
und Dagestan, würden aber weiterhin Teile der salafistischen Gemeinschaft radikalisieren und den Dschihad 
fördern. Mehr als zehn Jahre war eines der Hauptkontrollinstrumente in der Region die präventive Registrierung 
von Extremisten gewesen. Diejenigen, die verdächtigt wurden, fundamentalistischen Strömungen des Islam 
anzugehören, wurden auf spezielle Listen gesetzt, die Informationen zum Privatleben, zu Gewohnheiten und 
Familienspitznamen enthalten würden. Nach Zwischenfällen würden diese Personen von der Polizei verhaftet 
und verhört, wobei bei den Verhören Berichten zufolge häufig gewaltsame oder erniedrigende Methoden zum 
Einsatz kämen. Viele seien wegen ihres Aussehen auf diesen Listen gelandet, wegen eines Besuchs in einer 
falschen Moschee, wegen Kontakts zu SalafistInnen oder weil sie einer verdächtigen Person eine Wohnung 
vermietet oder sie mit dem Auto mitgenommen hätten (ICG 16.3.2016). Insbesondere in Tschetschenien und 
Dagestan werden Personen, die als Wahhabiten bezeichnet werden, manchmal auch Männer mit einem frommen 
muslimischen Aussehen, als Extremisten von den Strafverfolgungsbehörden verhaftet. Es gibt auch Vorwürfe 
wegen Folter und Verschwindenlassen (Forum 18 13.9.2016). Das Oberste Gericht verbat die Zeugen Jehovas 
und entzog der Organisation das Vermögen. Die religiöse Organisation zeige "Merkmale extremistischer 
Tätigkeit", hieß es in der Begründung. Die Glaubensgemeinschaft müsse ihre Russland-Zentrale in St. 
Petersburg und 395 örtliche Organisationen auflösen, befanden die Richter am 20.4.2017 in Moskau. Die Zeugen 
Jehovas kündigten an, ihren Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu tragen. Als 
extremistisch stufte die Behörde vor allem die Zeitschrift "Der Wachtturm" ein, die trotz Verbots weiter verteilt 
werde. Dass die Zeugen Jehovas ihren Mitgliedern Bluttransfusionen verbieten, sei ein Verstoß gegen 
Menschenrechte. Die Gemeinschaft soll in Russland nach Presseberichten etwa 170.000 Anhänger haben (Presse 
20.4.2017). Die Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch teilte mit, die Gerichtsentscheidung sei ein 
schwerer Schlag für die Religions- und Verbandsfreiheit in Russland. Sollte die Entscheidung in Kraft treten, 
müssten Zeugen Jehovas mit Strafverfolgung, Geldstrafen oder gar Gefängnis rechnen (Zeit Online 20.4.2017). 
 

Quellen: 
 

 - Auswärtiges Amt (24.1.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen 
Föderation 

 

 - Forum 18 (13.9.2016): Russia: "Extremism" religious freedom survey, September 2016, 

http://www.ecoi.net/local_link/329706/470746_de.html, Zugriff 10.7.2017 
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 - GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (7.2017c): Russland, 
Gesellschaft, https://www.liportal.de/russland/gesellschaft/, Zugriff 11.7.2017 

 

 - ICG - International Crisis Group (16.3.2017): The North Caucasus Insurgency and Syria: An Exported 
Jihad?, http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1458642687_238-the-north-caucasus-insurgencyand-
syria-an-exported-jihad.pdf, Zugriff 10.7.2017 

 

 - SWP - Stiftung Wissenschaft und Politik (4.2013): Muslime in der Russischen Föderation, 

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2013A24_hlb.pdf, Zugriff 4.7.2017 
 

 - Die Presse (20.4.2017): Russlands Oberstes Gericht verbietet Zeugen Jehovas, 

http://diepresse.com/home/ausland/welt/5204368/Russlands-Oberstes-Gericht-verbietet-Zeugen-Jehovas, Zugriff 
4.7.2017 
 

 - USCIRF - United States Commission on International Religious Freedom(26.4.2017): 2017 Annual 
Report; Russia, http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1494486731_russia-2017.pdf, Zugriff 4.7.2017 

 

 - Zeit Online (20.4.2017): Oberstes Gericht verbietet Zeugen Jehovas, 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/russland-zeugen-jehovas-verbot-beschlagnahmung-
besitz-extremismus, Zugriff 4.7.2017 
 

8.2. Inguschetien 
 

Laut einer Publikation des Zentralkomitees der deutschen Katholiken vom März 2018, gehört Inguschetien zu 
den "traditionell muslimischen" Regionen, deren Bevölkerung zu mehr als 80% dem Islam angehört. Die 
Mehrheit der Muslime sind Sunniten. In den Republiken des Nordkaukasus sind Praktiken des Sufismus 
verbreitet. In Inguschetien (und Tschetschenien) sind die Sufiorden Naqschbandiya und Qadiriya aktiv (ZdK 
2018). 
 

Das Center for Strategic and International Studies schreibt in einem Bericht vom Juni 2018, dass in Inguschetien 
98% dem muslimischen Glauben angehören. Die schafitische Rechtsschule ist vorherrschend [Schafiten sind 
Sunniten]. In Inguschetien wird ein sogenannter "soft power" Ansatz in Bezug auf die Beziehung zwischen 
"traditionellem" Islam und Salafisten angewandt. Inguschetien wird als der erfolgreichste Fall dieses "soft 
power" Ansatzes angeführt. Die Führung verfolgt eine Richtlinie der Nichteinmischung in Dispute innerhalb der 
muslimischen Gemeinden. Nach der Annahme dieser Richtlinie im Jahr 2010 fielen die Zahlen der Opfer sehr 
stark - von 161 Opfern im Jahr 2010 auf 19 im Jahr 2016 [Anm.: laut der oben genannten Zahlen gab es in 
Inguschetien in den ersten beiden Quartalen 2018 insgesamt sechs Opfer]. Der aktuelle Gouverneur von 
Inguschetien, Junus-Bek Jewkurow, hat sich vom Muftiat distanziert. Er versuchte sogar, den Mufti zum 
Rücktritt zu zwingen - jedoch vergeblich. Außerdem versucht er die lokalen salafistischen Aktivisten nicht zu 
marginalisieren. Die Richtlinie der Nichteinmischung gilt auch für Salafisten. Jewkurow sagte in einem 
Interview, dass die präventive Arbeit mit den Einwohnern, speziell mit Jugendlichen, das effektivste 
Antiterrorismus-Mittel sei. 99% des Erfolges hängen von der Fähigkeit des Staates ab, irregeführten jungen 
Menschen einen Weg zurück zu einem friedlichen Leben zu zeigen. Gleichzeitig sollten Verwandte einen 
positiven Einfluss auf junge Leute ausüben und ihnen helfen, die Gefahren eines falschen Weges aufzuzeigen. 
Die Führung Inguschetiens nutzte das Clansystem zum eigenen Vorteil, um zwischen den Behörden und den 
Salafisten zu vermitteln. Die soziale Struktur in Inguschetien basiert auf Beziehungen zwischen nahen und 
entfernten Verwandten, die nachbarschaftliche Gemeinden in Dörfern und Städten bilden. Clan-Netzwerke 
durchdringen die inguschetische Wirtschaft, Politik und Religion. Lokale muslimische Traditionen sind 
vermengt mit sufistischen Lehren und sind in altersbedingten Hierarchien der lokalen Clans eingebettet. 
Jewkurows Ansatz war erfolgreich, ganz besonders in Bezug auf die religiösen Richtlinien. Seine gleichermaßen 
vollzogene Distanzierung von allen religiösen Gruppen sticht im gesamten Nordkaukasus hervor, wo die 
politische Elite dazu tendiert, die lokalen Muftiate gegen die Salafisten zu unterstützen (CSIS 2018). 
 

Die Jamestown Foundation wiederum schreibt in einem Bericht vom März 2016 über die Spannungen zwischen 
Salafisten und Sufis in Inguschetien. Der berühmte salafistische Prediger Khamzat Chumakov wurde am 
11.3.2016 angegriffen. In der Nähe einer Moschee, in der er predigen sollte, wurde unter seinem Auto ein 
Sprengsatz angebracht. Dieser explodierte, es starben aber keine Menschen. Der Angriff könnte eine Warnung 
gewesen sein. Chumakov ist ein erklärter Kritiker des Sufismus. In Inguschetien haben weder Aktivisten noch 
Beamte, noch Anhänger von Chumakov sich auch nur getraut, zu erwähnen, dass womöglich Ramzan Kadyrows 
Leute involviert gewesen sein könnten. Tschetschenien ist die einzige Republik im gesamten Nordkaukasus, wo 
es offiziell keine einzige salafistische Moschee gibt. Laut einem inguschetischen Bürgerrechtler könnten auch 
unterschiedliche politische Kräfte in der Republik selbst hinter dem Attentat stecken. Ein möglicher Grund 
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könnte der Konflikt zwischen salafistischen Klerikern und dem Mufti von Inguschetien sein. Auch die Regierung 
von Inguschetien könnte auf den Prediger zornig gewesen sein, da Chumakov die Korruption unter Beamten 
kritisierte. Die Jamestown Foundation zieht den Schluss, dass die Behörden im Nordkaukasus verzweifelt 
versuchen, die Ausweitung der salafistischen Ideologie zu verhindern. Sogar solch eingeschworene Feinde wie 
Inguschetiens Gouverneur Jewkurow und Tschetscheniens Gouverneur Kadyrow würden ihre Differenzen 
beiseite legen und gemeinsam gegen salafistische Lehren kämpfen. Chumakov sei einer der einflussreichsten 
salafistischen Prediger in der Region und indem er den Sufismus angreift, fordert er nicht nur die Behörden in 
Inguschetien und Tschetschenien heraus, sondern jedes Mitglied der sufistischen Mehrheit in Inguschetien (JF 
2018). 
 

Quellen: 
 

 - CSIS 2018 - Center for Strategic and International Studies (6.2018): Religion and Violence in Russia, 
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/publication/180530_Oliker_ReligionandViolenceinRussia_Web.pdf?HLUcSpiycSLjwYXjxwk8n
M49DfnpOsvT, 

 

 - JF 2018 - Jamestown Foundation (18.3.2016): Sufi-Salafist Tension Deepens After Attack on Salafist 
Cleric in Ingushetia, https://jamestown.org/program/sufi-salafist-tension-deepens-after-attack-on-
salafist-cleric-in-ingushetia/ 

 

 - ZdK 2018 - Zentralkomitee der deutschen Katholiken (3.2018): 

Europa und der Islam: Historischer Überblick. Islam: Einheit und Vielfalt; Dialog der Religionen; 
Gegenwart und Alltag der Muslime in Europa, 

https://books.google.at/books?id=wmdqDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false, 
 

9. Ethnische Minderheiten 
 

Russland ist ein multinationaler Staat, in dem Vertreter von mehr als hundert Völkern leben. Neben den Russen, 
die mit 79,8 % die Mehrheit der Bevölkerung stellen, leben noch mehr als hundert andere Völker auf dem Gebiet 
des Landes. Größere Minderheiten sind die Tataren (4,0 %), die Ukrainer (2,2 %), die Armenier (1,9 %), die 
Tschuwaschen (1,5 %), die Baschkiren (1,4 %), die Tschetschenen (0,9 %), die Deutschen (0,8 %), die 
Weißrussen und Mordwinen (je 0,6 %), Burjaten (0,3 %) und andere. Vielfach ist die Verflechtung zwischen den 
nichtrussischen und russischen Bevölkerungsteilen durch Mischehen und interethnische Kommunikation recht 
hoch, ebenso der Russifizierungsgrad der nichtrussischen Bevölkerungsteile. Nur wenige nationale 
Gebietseinheiten, wie Tschetschenien, Dagestan, Tschuwaschien und Tuwa, sind stärker vom namensgebenden 
Ethnos geprägt. Russisch ist die einzige überall geltende Amtssprache. Parallel dazu wird in den einzelnen 
autonomen Republiken die jeweilige Volkssprache als zweite Amtssprache verwendet (GIZ 7.2017c). Die 
Verfassung garantiert gleiche Rechte und Freiheiten unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, 
Sprache und Herkunft. Entsprechend bemüht sich die Zentralregierung zumindest in programmatischen 
Äußerungen um eine ausgleichende Nationalitäten- und Minderheitenpolitik, inklusive der Förderung von 
Minderheitensprachen im Bildungssystem. Fremdenfeindliche und rassistische Ressentiments sind in der 
Bevölkerung und in den Behörden weit verbreitet. Sie richten sich insbesondere gegen Kaukasier und 
Zentralasiaten. Die Menschenrechtsorganisation SOVA verzeichnete für Januar - Oktober 2016 fünf Tote und 47 
Verletzte aufgrund rassistisch motivierter Gewalttaten (AA 24.1.2017). Im Nordkaukasus ist die ethnische, 
kulturelle und sprachliche Vielfalt beeindruckend groß. Deshalb, sowie hinsichtlich der räumlichen Gliederung 
und der politischen, kulturellen und religiösen Geschichte seiner Volksgruppen stellt der Nordkaukasus die 
ethnisch am stärksten differenzierte Region der Russischen Föderation dar. Gerne wird sie als "ethnischer 
Flickenteppich" bezeichnet (Rüdisser 11.2012). 
 

Quellen:- AA - Auswärtiges Amt (5.1.2016): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Russischen Föderation - GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (7.2017c): 
Russland, Gesellschaft, https://www.liportal.de/russland/gesellschaft/, Zugriff 11.7.2017 - Rüdisser, V. 
(11.2012): Russische Föderation/Tschetschenische Republik. In: Länderinformation n°15, Österreichischer 
Integrationsfonds 
 

9.1. Frauen 
 

Artikel 19 der russischen Verfassung garantiert die Gleichstellung von Mann und Frau. Zudem hat die Russische 
Föderation mehrere internationale und regionale Konventionen ratifiziert, die diese Gleichstellung festschreiben, 
darunter die Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) und ihr 
Zusatzprotokoll. Grundsätzlich gibt es in der Russischen Föderation keine systematische Diskriminierung von 
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Frauen. Laut einer rezenten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts VZiOM glaubt eine Mehrheit der 
Bevölkerung, dass Männer und Frauen in der Gesellschaft gleich gestellt sind, insbesondere im Bildungsbereich 
(90%), in der Arbeit (76%), beim Gehalt (75%) und bei der Möglichkeit, am öffentlichen und politischen Leben 
teilzunehmen (74%). Einem rezenten Bericht der Weltbank zufolge steht Russland jedoch an vorderer Stelle, 
was die Verhinderung des Zugangs von Frauen zu gewissen Berufsgruppen betrifft; 456 Berufe dürfen von 
Frauen nicht ausgeübt werden. Ein ernstes Problem, das von Politik und Gesellschaft weitgehend ausgeblendet 
wird, stellt häusliche Gewalt dar. Ein Großteil der Unterstützung und Betreuung von Opfern häuslicher Gewalt 
wird durch gesellschaftliche Organisationen und Privatinitiativen übernommen. Im Nationalen Netzwerk gegen 
Gewalt sind über 150 regionale und lokale NGOs aktiv. Laut Dem Nationalen Zentrum zur Vorbeugung von 
Gewalt ANNA wird jede dritte russische Frau im Laufe ihres Lebens Opfer von physischen Übergriffen von 
Seiten eines Mannes. Jährlich sterben in Russland ca. 14.000 Frauen aufgrund von Gewaltanwendung von Seiten 
ihrer Ehemänner oder Lebenspartner, fast zwei Drittel aller Morde sind auf häusliche Motive zurückzuführen. 
Laut Statistiken der Organisation ANNA wenden sich 60% der Frauen, die die Nationale Hotline für Opfer von 
häuslicher Gewalt anrufen, nicht an die Polizei. 76% jener Frauen, die bei der Polizei um Unterstützung suchen, 
sind damit unzufrieden. Trotz der weiten Verbreitung des Problems gibt es grobe Mängel bei der 
Bewusstseinsbildung darüber, auch innerhalb der politischen Elite. So betonte der Ombudsmann für 
Kinderrechte Pawel Astakhov im Mai 2015, dass ein Großteil der Gewalt im öffentlichen Raum stattfindet und 
dass die Familie der sicherste Ort in der Gesellschaft sei. Er verwehrte sich gegen "die konstante Benützung des 
Begriffs 'häusliche Gewalt', die lediglich dafür sorgen würde, dass Familien und Eltern eingeschüchtert werden". 
Positiv zu vermerken ist, dass bis Jahresende ein vom Arbeits- und Sozialministerium ausgearbeiteter 
Gesetzesentwurf zur Vorbeugung häuslicher Gewalt in die Staatsduma eingebracht werden soll, der insbesondere 
der Polizei mehr Verpflichtungen zum Kampf gegen häusliche Gewalt auferlegt und einen besseren Opferschutz 
vorschreibt (ÖB Moskau 10.2015). Frauen stellen in Russland traditionell die Mehrheit der Bevölkerung. Der 
weibliche Bevölkerungsanteil beträgt seit den 1920er Jahren zwischen 53% und 55% der Gesamtbevölkerung. 
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in der Verfassung garantiert. Durch die Transformationsprozesse 
und den Übergang zur Marktwirtschaft sind die Frauen in besonderer Weise betroffen. Davon zeugt der 
erhebliche Rückgang der Geburtenrate. Die Veränderungen in den Lebensverhältnissen von Frauen betreffen 
auch den Arbeitsmarkt, denn das Risiko von Ausfallzeiten durch Schwangerschaft, Erziehungsurlaub und Pflege 
von Angehörigen führt oft dazu, dass Frauen trotz besserer Ausbildung seltener als Männer eingestellt werden. 
Das im Durchschnitt deutlich geringere Einkommen von Frauen bedeutet niedrigere Pensionen für ältere Frauen, 
die damit ein hohes Risiko der Altersarmut tragen. Die politische Sphäre in Russland ist von Männern dominiert 
(GIZ 3.2016c). Frauen sind in Politik und Wirtschaft unterrepräsentiert. Sie halten weniger als 14% der Sitze in 
der Duma und ca. 17% der Sitze im Föderationsrat. Nur zwei von 31 Kabinettsmitgliedern sind Frauen (FH 
27.1.2016). Rund 40% der Frauen arbeiten in allgemeinen Bereichen im Management und weitere 20% auf der 
Führungsebene. Überwiegend arbeiten sie in diesen Berufen in Medienunternehmen und PR-Agenturen, aber 
auch in Banken, Börsen, Bauindustrien etc. (GIZ 3.2016c). Ein Gesetzentwurf des Menschenrechtsrats, der 
Opfer häuslicher Gewalt schützen soll, stieß auf heftigen Widerstand in "konservativen" Kreisen, die darin einen 
Versuch der Einmischung des Staates in familiäre Angelegenheiten sehen. Es gibt in Russland lediglich 21 
Krisenzentren für Frauen. Beim Menschenhandel gehören russische Frauen zu den Haupt-Opfergruppen. 
Russland gilt zugleich als Ursprungs-, Transit- und Empfangsland im Menschenhandel. Sexuelle Ausbeutung 
bzw. Prostitution betrifft vor allem Frauen aus dem Nordkaukasus, die in anderen Landesteilen als 
Zwangsprostituierte arbeiten. Durch internationale Zusammenarbeit wird versucht, die Rotlicht-Kriminalität 
wirksam zu bekämpfen. Trotz der Verankerung des Straftatbestandes Menschenhandel im russischen 
Strafgesetzbuch bleiben die Strafverfolgungszahlen niedrig. Nur in seltenen Fällen wird berichtet, dass 
Strafverfolgungsbehörden gegen Menschenhandel vorgehen. Die Reaktion des russischen Staates wird im 
"World Slavery Report" der "Walk Free Foundation" als "sehr schwach" beschrieben. Insbesondere fehle es an 
einem wirksamen Schutz der Opfer. Die Strukturen des Menschenhandels zur Ausbeutung der Arbeitskraft 
werden durch Korruption und Verbindungen von Angehörigen der Strafverfolgungsbehörden mit der 
organisierten Kriminalität begünstigt (AA 5.1.2016). Häusliche Gewalt bleibt für Frauen weiterhin ein Problem 
und die Polizei ist oft zögerlich beim Einschreiten, da dies als familiäre Angelegenheit gesehen wird (FH 
27.1.2016). Vergewaltigung ist illegal und das Gesetz sieht dieselbe Strafe für einen Täter vor, egal ob er aus der 
Familie stammt oder nicht. Während medizinische Angestellte Opfer von Übergriffen unterstützen und 
gelegentlich helfen, Fälle von Körperverletzung oder Vergewaltigung zu identifizieren, sind Ärzte oft nachlässig, 
als Zeugen vor Gericht aufzutreten. Laut NGOs würden Exekutivbeamte und Staatsanwälte Vergewaltigung 
keine Priorität einräumen. NGOs berichten außerdem, dass lokale Polizisten sich weigern würden, auf Anrufe in 
Bezug auf Vergewaltigung und häusliche Gewalt zu reagieren, solange das Opfer nicht unter Lebensbedrohung 
steht. Weiters würden viele Frauen Vergewaltigungen und andere Gewaltvorfälle aufgrund der sozialen Stigmata 
und der mangelhaften staatlichen Unterstützung nicht melden. Das Strafmaß für Vergewaltigung sind drei bis 
sechs Jahre Haft für einen Einzeltäter und vier bis zehn Jahre bei einer Gruppenvergewaltigung. Wenn das Opfer 
zwischen 14 und 18 Jahre alt ist bekommt der Täter eine Strafe zwischen acht und 15 Jahre und zwölf bis 20 
Jahre, wenn das Opfer verstorben ist oder unter 14 Jahre alt ist (US DOS 13.4.2016). 
 

Quellen: 
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 - AA - Auswärtiges Amt (5.1.2016): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Russischen Föderation 

 

 - FH - Freedom House (27.1.2016): Freedom in the World 2015 - Russia, 
 

http://www.ecoi.net/local_link/320151/459381_de.html 
 

 - GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (3.2016c): Russland, 
Gesellschaft, 

 

http://liportal.giz.de/russland/gesellschaft/ 
 

 - ÖB Moskau (10.2015): Asylländerbericht Russische Föderation 
 

 - U.S. Department of State (13.4.2016): Country Report on Human Rights Practices for 2014 - Russia, 
 

http://www.ecoi.net/local_link/322455/461932_de.html 
 

10. Bewegungsfreiheit 
 

In der Russischen Föderation herrscht Bewegungsfreiheit sowohl innerhalb des Landes, als auch bei 
Auslandsreisen, ebenso bei Emigration und Repatriierung. Somit steht Tschetschenen, genauso wie allen 
russischen Staatsbürgern [auch Inguschen, Dagestaner etc.] das in der Verfassung verankerte Recht der freien 
Wahl des Wohnsitzes und des Aufenthalts in der Russischen Föderation zu. Jedoch wird der legale Zuzug an 
vielen Orten durch Verwaltungsvorschriften stark erschwert. Mit dem Föderationsgesetz von 1993 wurde ein 
Registrierungssystem geschaffen, nach dem Bürger den örtlichen Stellen des Innenministeriums ihren 
gegenwärtigen Aufenthaltsort und ihren Wohnsitz melden müssen. Voraussetzung für eine Registrierung ist die 
Vorlage des Inlandspasses und nachweisbarer Wohnraum. Nur wer eine Bescheinigung seines Vermieters 
vorweist, kann sich registrieren lassen. Kaukasier haben jedoch größere Probleme als Neuankömmlinge anderer 
Nationalität, überhaupt einen Vermieter zu finden. Es ist grundsätzlich möglich, von und nach Tschetschenien 
ein- und auszureisen und sich innerhalb der Republik zu bewegen. An den Grenzen zu den russischen 
Nachbarrepubliken befinden sich jedoch nach wie vor Kontrollposten, die gewöhnlich eine nicht staatlich 
festgelegte "Ein- bzw. Ausreisegebühr" erheben (AA 24.1.2017, vgl. US DOS 3.3.2017, FH 2017). Personen, die 
innerhalb des Landes reisen, müssen ihre Inlandspässe zeigen, wenn sie Tickets kaufen wollen für Reisen via 
Luft, Schienen, Wasser und Straßen. Dies gilt nicht für Pendler (US DOS 3.3.2017). Bei der Einreise werden die 
international üblichen Pass- und Zollkontrollen durchgeführt. Personen ohne reguläre Ausweisdokumente wird 
in aller Regel die Einreise verweigert. Russische Staatsangehörige können grundsätzlich nicht ohne Vorlage 
eines russischen Reisepasses wieder in die Russische Föderation einreisen. Russische Staatsangehörige, die kein 
gültiges Personaldokument vorweisen können, müssen eine administrative Strafe zahlen, erhalten ein vorläufiges 
Personaldokument und müssen bei dem für sie zuständigen Meldeamt die Ausstellung eines neuen Inlandspasses 
beantragen. Der Inlandspass ermöglicht die Abholung der Pension vom Postamt, die Arbeitsaufnahme, die 
Eröffnung eines Bankkontos, aber auch den Kauf von Bahn- und Flugtickets (AA 24.1.2017). Nach Angaben des 
Leiters der Pass- und Visa-Abteilung im tschetschenischen Innenministerium haben alle 770.000 Bewohner 
Tschetscheniens, die noch die alten sowjetischen Inlandspässe hatten, neue russische Inlandspässe erhalten (AA 
24.1.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (24.1.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Russischen Föderation 

 

 - Freedom House (2017): Freedom in the World 2017 - Russia, https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2017/russia, Zugriff 11.7.2017 

 

 - U.S. Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices for 2016 - Russia, 
http://www.ecoi.net/local_link/337201/479965_de.html, Zugriff 11.7.2017 

 

11. Meldewesen 
 

Eine dauerhafte Registrierung wird durch einen Stempel im Inlandspass vermerkt, eine temporäre Registrierung 
durch einen in den Inlandspass eingelegten Zettel. Für einen Aufenthalt bis zu 90 Tage ist keine Registrierung 
verpflichtend, jedoch kann es notwendig werden bei einer Dokumentenkontrolle nachzuweisen, dass man sich 
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noch nicht länger als 90 Tage in dem Gebiet aufhält, beispielsweise durch Vorweisen der Busfahrkarte. Wenn 
jemand ausreist, um im Ausland zu leben, so wird dies registriert und in seinem Reisepass vermerkt. 
Umgangssprachlich wird die Registrierung nach wie vor so genannt, wie das Meldesystem zu Sowjetzeiten: 
"Propiska" (Russisch: 

?????¿???). Voraussetzung für eine Registrierung ist die Vorlage des Inlandspasses und ein nachweisbarer 
Wohnraum (ggf. Bescheinigung des Vermieters). Eine Arbeitsstelle oder Einkommen müssen nicht 
nachgewiesen werden. 2010 kam es zu einer Vereinfachung des Registrierungsprozesses, insbesondere für 
temporäre Registrierungen. Für eine solche muss man nunmehr lediglich einen Brief an die zuständige lokale 
Behörde schicken. Eine Registrierung ist wie ausgeführt für einen legalen Aufenthalt in der Russischen 
Föderation unabdingbar. Diese ermöglicht außerdem den Zugang zu Sozialhilfe und staatlich geförderten 
Wohnungen, zum kostenlosen Gesundheitssystem, sowie zum legalen Arbeitsmarkt. Alle Staatsbürger der 
Russischen Föderation, auch Rückkehrer, werden am Aufenthaltsort registriert. Gesetzlich ist vorgesehen, dass 
die Registrierung ab Einlangen der Unterlagen bei der zuständigen Behörde drei Tage dauert. Staatsbürger 
können bei Verwandten unterkommen oder selbstständig einen Wohnraum organisieren. Die föderal-
gesetzlichen Regeln für die Registrierung gelten in der gesamten Russischen Föderation einheitlich, werden 
jedoch regional unterschiedlich angewendet. Korruption soll auch im Bereich der Registrierung in nicht 
unbeträchtlichem Ausmaß vorkommen, insbesondere in der Hauptstadt Moskau (BAA 12.2011). Gegen 
Jahresmitte 2016 wurde der FMS aufgelöst und die entsprechenden Kompetenzen in das Innenministerium 
verlagert (ÖB Moskau 12.2016). Die neue Behörde, die die Aufgaben des FMS übernommen hat, ist die 
Hauptverwaltung für Migrationsfragen (General Administration for Migration Issues - GAMI) (US DOS 
3.3.2017). Laut einer westlichen Botschaft ist eine Registrierung für alle Personen in Moskau und St. Petersburg 
im Vergleich zu anderen russischen Städten am schwierigsten zu erlangen. Auch die Korruptionszahlungen sind 
in Moskau höher. Ebenso ist es in Moskau schwieriger, eine Wohnung zu mieten, die Mieten sind zudem hoch. 
Auch UNHCR geht davon aus, dass die Registrierung in Moskau für jeden schwierig ist, nicht nur für 
Tschetschenen. In Mietanzeigen werden Zimmer oft nur für Slawen angeboten. Gemäß einer Vertreterin des 
House of Peace and Non-Violence ist es für Tschetschenen leichter, in kleineren Orten als Moskau und St. 
Petersburg zu leben, jedoch ist es in großen Städten leichter, unterzutauchen. Personen, die Kadyrow fürchten, 
würden ihren Aufenthalt nicht registrieren lassen. Auch in St. Petersburg werden in Mietanzeigen Wohnungen 
oft nur für Russen angeboten. Tschetschenen nutzen aber ihre Netzwerke, um Wohnungen zu finden. Einer 
internationalen Organisation zufolge ist es für jemanden, der einen Machtmissbrauch von lokalen Behörden in 
einem Föderationssubjekt fürchtet schwierig, einen sicheren Ort in einer anderen Region in Russland zu finden. 
Ist die Person registriert, ist es für die Behörden leichter, sie zu finden. Laut einem Vertreter des Committee 
Against Torture sind tschetschenische Familien, die in andere Regionen Russlands kommen, nicht automatisch 
schweren Rechtsverletzungen ausgesetzt. Öffentlich Bedienstete haben kein Recht, einem Tschetschenen die 
Registrierung zu verweigern, weshalb im Endeffekt jeder registriert wird. Tschetschenen könnten 
Diskriminierung durch die Behörden ausgesetzt sein, nicht aber Gewalt. Laut einer Vertreterin des House of 
Peace and Non-Violence und einer westlichen Botschaft zufolge könnten aber temporäre Registrierungen nur für 
drei Monate anstatt für ein Jahr ausgestellt werden, weshalb dann die betroffene Person öfter zum Amt kommen 
muss (DIS 8.2012). Im FFM Bericht des Danish Immigration Service vom Jänner 2015 wird berichtet, dass es 
keine größeren Änderungen in Bezug auf die Registrierung gibt. Es gibt eine Neuheit, nämlich dass eine Person 
in dem Apartment wohnen muss, wo sie registriert ist. Wenn die Person woanders wohnt, könnte der/die 
Eigentümer/in bestraft werden. Aufgrund dessen könnte es schwieriger sein, den Wohnort zu registrieren. Einige 
Vermieter möchten auch keine Mieter registrieren, da sie Steuerabgaben vermeiden wollen (DIS 1.2015). 
 

Quellen: 
 

 - BAA Staatendokumentation (12.2011): Forschungsaufenthalt der Staatendokumentation. Bericht zum 
Forschungsaufenthalt Russische Föderation - Republik Tschetschenien 

 

 - DIS - Danish Immigration Service (1.2015): Security and human rights in Chechnya and the situation of 
Chechens in the Russian Federation - residence registration, racism and false accusations; Report from 
the Danish Immigration Service's fact finding mission to Moscow, Grozny and Volgograd, the Russian 
Federation; From 23 April to 13 May 2014 and Paris, France 3 June 2014, 
http://www.ecoi.net/file_upload/90_1423480989_2015-01-dis-chechnya-fact-finding-mission-
report.pdf, Zugriff 11.7.2017 

 

 - DIS - Danish Immigration Office (8.2012): Chechens in the Russian Federation - residence registration, 
racially motivated violence and fabricated criminal cases, 

https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/01750EB0-C5B1-425C-90A7-
3CE3B580EEAA/0/chechens_in_the_russian_federation.pdf, Zugriff 11.7.2017 
 

 - ÖB Moskau (12.2016): Asylländerbericht Russische Föderation 
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 - U.S. Department of State (3.3.2017): Country Report on Human Rights Practices for 2016 - Russia, 
http://www.ecoi.net/local_link/337201/479965_de.html, Zugriff 11.7.2017 

 

12. Gefälschte Dokumente 
 

In Russland kann man jegliche Art von Dokumenten kaufen. Auslandsreisepässe sind schwieriger zu bekommen, 
aber man kann auch diese kaufen. Es handelt sich bei den Dokumenten oft um echte Dokumente mit echten 
Stempeln und Unterschriften, aber mit falschem Inhalt. Die Art der Dokumente hierbei können z.B. 
medizinische Protokolle (medical journals), Führerscheine, Geburtsurkunden oder Identitätsdokumente sein. 
Ebenso ist es möglich, echte Dokumente mit echtem Inhalt zu kaufen, bei der die Transaktion der illegale Teil 
ist. Für viele Menschen ist es einfacher, schneller und angenehmer, ein Dokument zu kaufen, um einem 
zeitaufwändigem Kontakt mit der russischen Bürokratie zu vermeiden. Es soll auch gefälschte "Vorladungen" 
zur Polizei geben (DIS 1.2015). Die von den staatlichen Behörden ausgestellten Dokumente sind in der Regel 
echt und inhaltlich richtig. Dokumente russischer Staatsangehöriger aus den russischen Kaukasusrepubliken 
(insbesondere Reisedokumente) enthalten hingegen nicht selten unrichtige Angaben. In Russland ist es darüber 
hinaus auch möglich, Personenstands und andere Urkunden zu kaufen, wie z.B. Staatsangehörigkeitsausweise, 
Geburts- und Heiratsurkunden, Vorladungen, Haftbefehle, Gerichtsurteile. Häufig sind Fälschungen primitiv und 
leicht zu identifizieren. Es gibt aber auch Fälschungen, die mit chemischen Mitteln auf Originalvordrucken 
professionell hergestellt wurden und nur mit speziellen Untersuchungen erkennbar sind (AA 24.1.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (24.1.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Russischen Föderation 

 

 - DIS - Danish Immigration Service (1.2015): Security and human rights in Chechnya and the situation of 
Chechens in the Russian Federation - residence registration, racism and false accusations; Report from 
the Danish Immigration Service's fact finding mission to Moscow, Grozny and Volgograd, the Russian 
Federation; From 23 April to 13 May 2014 and Paris, France 3 June 2014, 
http://www.ecoi.net/file_upload/90_1423480989_2015-01-dis-chechnya-fact-finding-mission-
report.pdf, Zugriff 11.7.2017 

 

13.1. Grundversorgung/Wirtschaft 
 

2016 betrug die Zahl der Erwerbstätigen in Russland ca. 75,6 Millionen, somit ungefähr 53% der 
Gesamtbevölkerung. Der Frauenanteil an der erwerbstätigen Bevölkerung beträgt knapp 49%. Die 
Arbeitslosenrate liegt bei 5,7% (WKO 4.2017). Der Durchschnittslohn im Juni 2015 lag bei 31.100 RUB (EUR 
425) (IOM 8.2015). Russland ist einer der größten Energieproduzenten der Welt und verfügt mit einem Viertel 
der Weltgasreserven (25,2%), circa 6,3% der Weltölreserven und den zweitgrößten Kohlereserven (19%) über 
bedeutende Ressourcen. Die mangelnde Diversifizierung der russischen Wirtschaft führt zu einer 
überproportional hohen Abhängigkeit der Wirtschaftsentwicklung von den Einnahmen aus dem Verkauf von Öl 
und Gas. Rohstoffe stehen für ca. 80% der Exporte und finanzieren zu rund 50% den Staatshaushalt. Seit der 
Jahrtausendwende war die russische Wirtschaft eine der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaften 
der Welt, mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von fast 7%. Die volkswirtschaftliche 
Stabilisierung war die größte Errungenschaft der ersten Präsidentschaft Wladimir Putins. Entscheidend dafür war 
die Fähigkeit, die enorm angestiegenen Exporteinnahmen intelligent zu nutzen. Die Staatsverschuldung 
verschwand in Relation zum BIP fast vollständig: Sie fiel von 51% auf 4%. Die Kreditwürdigkeit des Landes 
wurde damit erheblich gesteigert. Die Binnennachfrage wuchs aufgrund der Einnahmen aus den 
Rohstoffexporten. Der Staat akkumulierte die drittgrößten Devisenreserven weltweit, sowie zusätzlich einen 
Reservefonds und einen Fonds für den nationalen Wohlstand. In strategisch wichtigen Wirtschaftsbereichen (von 
der Weltraumtechnik und der Atomkraft, bis hin zu Schiffs- und Flugzeugbau) stärkte der Staat seine Position in 
dem er staatliche Kapitalgesellschaften gründete. Dabei spielten Holdings, die als Dachunternehmen die 
staatlichen Beteiligungen an einzelnen Betrieben einer Branche zusammenfassen, eine wichtige Rolle. Die im 
Herbst 2008 ausgebrochene internationale Finanzkrise traf Russland sehr stark. Die russische Regierung konnte 
in Reaktion darauf den russischen Finanzsektor mit staatlichen Geldern stabilisieren und anschließend ein 
umfangreiches Konjunkturpaket, das Steuervergünstigungen und staatliche Kreditgarantien umfasste, aus den 
Rücklagen finanzieren. Auf ein negatives Wirtschaftswachstum von 7,9% im Jahr 2009 folgten 2010-2012 
wieder Zuwachsraten von über 4%: 

Getragen wurde das Wachstum von hohen Rohstoffpreisen, aber auch wachsender Beschäftigung und steigender 
Industrieproduktion. Die hohen internationalen Energiepreise sorgten 2012 für ein anhaltendes 
Wirtschaftswachstum. Die Industrieproduktion stieg, allerdings lag der Zuwachs unter den Vorjahreswerten. Die 
Arbeitslosenrate sank zwischen 2010 und 2012 von 7,2% auf 5,4% und die Durchschnittslöhne lagen 2011 und 
2012 deutlich höher als vor der Finanzkrise 2008/9. Während 2012 für Russland insgesamt also 
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zufriedenstellend verlief, war 2013 wegen der Konjunkturschwäche im Euro-Raum und der weltweit gesunkenen 
Rohstoffpreise schwach. Nach einem Plus von 3,4% im Jahr 2012, kam es für 2013 nur noch zu einem leichten 
Wachstum von 1,3%. Das Land ist in eine Phase anhaltender wirtschaftlicher Stagnation getreten. Gleichzeitig 
stieg Russland im Ranking von "Doing Business" von Platz 112 in 2012 über Platz 92 in 2013 und Platz 64 in 
2014 auf Platz 40 in 2017. Die Staatsverschuldung in Russland ist mit rund 10% des BIP weiterhin 
vergleichsweise moderat. Sowohl hohe Gold- und Währungsreserven als auch die beiden durch 
Rohstoffeinnahmen gespeisten staatlichen Reservefonds stellen eine Absicherung des Landes dar. 
Strukturdefizite, Finanzierungsprobleme und Handelseinschränkungen durch Sanktionen seitens der USA, 
Kanadas, Japans und der EU bremsten das Wirtschaftswachstum. Insbesondere die rückläufigen Investitionen 
und die Fokussierung staatlicher Finanzhilfen auf prioritäre Bereiche verstärken diesen Trend. Das komplizierte 
geopolitische Umfeld und die Neuausrichtung der Industrieförderung führen dazu, dass Projekte vorerst 
verschoben werden. Wirtschaftlich nähert sich Russland der VR China an. Im Index of Economic Freedom 
nimmt Russland 2017 den 114. Platz unter 180 Ländern ein. Das schlechte Investitionsklima schlägt sich in einer 
niedrigen Rate ausländischer Investitionen nieder. Bürokratie, Korruption und Rechtsunsicherheit bremsen die 
wirtschaftliche Entwicklung aus. Seit Anfang 2014 hat die Landeswährung mehr als ein Drittel ihres Wertes im 
Vergleich zum Euro verloren, was unter anderem an den westlichen Sanktionen wegen der Ukraine-Krise und 
dem fallenden Ölpreis liegt. Durch den Währungsverfall sind die Preise für Verbraucher erheblich gestiegen, die 
Inflationsrate betrug Ende 2015 ca. 15%. 2015 geriet die russische Wirtschaft in eine schwere Rezession. Nach 
dem BIP-Rückgang um 3% 2015 und dem weiteren BIP-Rückgang um 0,2% 2016 wird für 2017 eine Zunahme 
des Bruttoinlandsprodukts um ca. 1,5% prognostiziert (GIZ 7.2017b). Nach Jahren stetiger Verbesserung 
verschlechtert sich der allgemeine Lebensstandort seit 2012 wieder. Zwar stiegen das Durchschnittseinkommen 
und die Durchschnittsrente, bedingt durch die hohe Inflationsrate sanken jedoch die real verfügbaren 
Einkommen und die Armut wuchs an. Während 2012 noch 10,7 % der Bevölkerung unter die offizielle 
Armutsgrenze fielen, ist die Anzahl der Menschen mit einem Einkommen unterhalb des Existenzminimums 
weiter gestiegen und betrug im I. Quartal 2016 22,7 Millionen oder 15,7 % der gesamten Bevölkerung. Die 
staatliche Unterstützung reicht häufig nicht zur Deckung des Grundbedarfs. Problematisch bleibt die Situation 
der Rentner. In der jüngeren Vergangenheit hat sich die Lage nach einigen Rentenerhöhungen verbessert, die 
Mehrheit der Rentner lebt jedoch in armen Verhältnissen. Die Renten belaufen sich auf durchschnittlich 12.425 
Rubel pro Monat (AA 24.1.2017). Angesichts der Geschehnisse in der Ost-Ukraine hat die EU mit VO 833/2014 
und mit Beschluss 2014/512/GASP am 31.7.2014 erstmals Wirtschaftssanktion gegen Russland verhängt und 
mit 1.8.2014 in Kraft gesetzt. Diese wurden mehrfach, zuletzt mit Beschluss (GASP) 2017/1148 bis zum 
31.1.2018 verlängert (WKO 29.6.2017). 
 

Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (24.1.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Russischen Föderation 

 

 - GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (7.2017b): Russland, Wirtschaft 
und Entwicklung, https://www.liportal.de/russland/wirtschaft-entwicklung/, Zugriff 13.7.2017 

 

 - IOM - International Organisation of Migration (8.2015): 

Länderinformationsblatt Russische Föderation 
 

 - WKO - Wirtschaftskammer Österreich (29.6.2017): Aktueller Stand der Sanktionen gegen Russland und 
die Ukraine, 
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Aktueller_Stand_der_Sanktionen_gegen_Russland_und_di
e_Ukrai.html, Zugriff 13.7.2017 

 

 - WKO - Wirtschaftskammer Österreich (4.2017): Länderprofil Russland, 
https://wko.at/statistik/laenderprofile/lp-russland.pdf, Zugriff 13.7.2017 

 

13.2. Nordkaukasus 
 

Die nordkaukasischen Republiken ragen unter den Föderationssubjekten Russlands durch einen 
überdurchschnittlichen Grad der Verarmung und der Abhängigkeit vom föderalen Haushalt hervor. Die 
Haushalte Dagestans, Inguschetiens und Tschetscheniens werden zu über 80% von Moskau finanziert (GIZ 
4.2017a). Trotz der Versuche Moskaus, die sozioökonomische Situation im Nordkaukasus zu verbessern, ist die 
Region nach wie vor weitgehend von Transferzahlungen des föderalen Zentrums abhängig. Die derzeitige 
Wirtschaftskrise und damit einhergehenden Einsparungen im Budget stellen eine potentielle Gefahr für die 
Subventionen an die Nordkaukasus-Republiken dar (ÖB Moskau 12.2016). Der Kreml verfolgt seit einigen 
Jahren einen Ansatz, der auf regionale wirtschaftliche Entwicklung setzt und viele der Republiken im 
Nordkaukasus - allen voran Tschetschenien - haben durch zahlreiche Verwaltungs- und Finanzreformen heute 
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mehr Unabhängigkeit als Anfang der 1990er Jahre jemals anzunehmen gewesen wäre. Auch der Tourismus soll 
in der landschaftlich attraktiven Region helfen, die Spirale aus Armut und Gewalt zu durchbrechen, wie 
insbesondere in der Entscheidung, die olympischen Winterspiele 2014 im unweit der Krisenregion gelegenen 
Sotschi auszutragen, deutlich wird. Zudem profitieren einige Teilrepubliken von Rohstoffvorkommen und so 
lassen sich auch einige sichtbare Zeichen von wirtschaftlichem Aufschwung und Wiederaufbau im 
Nordkaukasus ausmachen. Als beispielhaft dafür steht unter anderem die tschetschenische Hauptstadt Grosny, 
die nach ihrer fast völligen Zerstörung heute durchaus auflebt. Die schlechte Sicherheitslage und ein weit 
gestricktes Netzwerk aus Korruption, die zu einem wesentlichen Teil von den Geldern des russischen 
Zentralstaats lebt, blockieren aber eine umfassende und nachhaltige Entwicklung des Nordkaukasus. Das 
grundlegende Problem liegt in der russischen Strategie, den Konflikt durch die Übertragung der Verantwortung 
an lokale Machtpersonen mit zweifelhaftem Ruf zu entmilitarisieren. Deren Loyalität zu Moskau aber basiert 
fast ausschließlich auf erheblichen finanziellen Zuwendungen und dem Versprechen der russischen Behörden, 
angesichts massiver Verstrickungen in Strukturen organisierter Kriminalität beide Augen zuzudrücken. Ein 
wirksames Aufbrechen dieses Bereicherungssystems jedoch würde wiederum die relative Stabilität gefährden. 
Nachhaltige Entwicklungsfortschritte bleiben deshalb bislang weitgehend aus und insbesondere die hohe 
regionale Arbeitslosigkeit bildet einen Nährboden für neue Radikalisierung (Zenithonline 10.2.2014). 
 

Quellen: 
 

 - GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (4.2017a): Russland, Geschichte 
und Staat, https://www.liportal.de/russland/geschichte-staat/#c24819, Zugriff 13.7.2017 

 

 - ÖB Moskau (12.2016): Asylländerbericht Russische Föderation 
 

 - Zenithonline (10.2.2014): Speznaz, Spiele und Korruption, Link nicht mehr aktiv, Originaldokument 
liegt bei der Staatendokumentation auf, Zugriff 13.7.2017 

 

13.3. Inguschetien 
 

Unter http://www.riarating.ru/infografika/20180214/630082471.html findet sich ein Artikel vom 14.02.2018 mit 
dem Titel "Rangliste der russischen Regionen nach Lebensqualität - 2017". Diesem zufolge liegt die Republik 
Inguschetien mit 19,53 Punkten (von 100 möglichen) an 84. (und damit vorletzter) Stelle. Im einleitenden Teil 
des Artikels heißt es: "Die Rangliste wurde auf der Grundlage einer komplexen Berechnung verschiedener 
Faktoren, die den faktischen Zustand dieser oder anderer Aspekte der Lebensumstände und der Situation in der 
sozial-ökonomischen Sphäre fixieren, erstellt. Bei der Erstellung der Rangliste wurde eine Analyse von 72 
Indikatoren durchgeführt, die in 11 Gruppen zusammengefasst wurden, die die Hauptaspekte der Lebensqualität 
in der Region charakterisieren: Einkommenshöhe der Bevölkerung, Beschäftigung der Bevölkerung und 
Arbeitsmarkt, Wohnsituation der Bevölkerung, Sicherheit des Aufenthalts, demographische Situation, 
ökologische und klimatische Bedingungen, Gesundheit der Bevölkerung und Erziehungsniveaus, Versorgung 
mit Objekten der sozialen Infrastruktur, Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung, Niveau der Entwicklung des 
Kleinunternehmertums, Erschließung des Territoriums und Entwicklung der Transport-Infrastruktur. 
Informationsquellen für die Ranglistenerstellung: Rosstat, Gesundheitsministerium der RF, Finanzministerium 
der RF, Zentralbank der RF, andere offene Quellen. Bei der Erstellung der "Rangliste der Regionen nach 
Lebensqualität - 2017" wurden die letzten im Moment der Berechnung verfügbaren Daten herangezogen - die 
Indikatoren der Jahre 2016 bis 2017." Laut offizieller Website des Statistikamts der Republik Inguschetien 
(http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/resources/7caeef004f3b7aac92ddd7e1000af5d8/%D0%
A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%
B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.htm) 
lag das durchschnittliche Einkommen für Groß- und Mittelbetriebe in Inguschetien für Dezember 2017 bei 
28.282,90 RUB, das sind 105 % des Dezember-Wertes 2016. 
 

Im Rahmen der Internetrecherche konnten für Jänner 2018 die durchschnittlichen Einkommen in Inguschetien 
für einige Berufsgruppen eruiert wurden. Sie betrugen für 
 

1. in staatlichen Kulturbetrieben Beschäftigte: 20.814,80 RUB; 
 

2. Lehrer höherer und mittlerer Berufsschulen: 20.789.- RUB; 
 

3. in Bildungsorganisationen zur allgemeinen Bildung Beschäftigte: 

21.638,80 RUB; 
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4. Ärzte und in medizinischen Organisationen Beschäftige, die eine medizinische (pharmazeutische) oder eine 
andere Hochschulausbildung haben: 41.084,50 RUB; 
 

5. mittleres medizinisches (pharmazeutisches) Personal: 20.827,80 

RUB; 
 

6. jüngeres medizinisches Personal: 20.744,20 RUB; 
 

7. im Sozialbereich Beschäftigte: 20.789,60 RUB. 
 

Laut offizieller Website des russischen Statistikamtes 
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_p1.htm) lag die durchschnittliche Pension für die 
Republik Inguschetien zum 1. Jänner des jeweiligen Jahres in RUB bei 627,30 (2001), 5.028,50 (2010), 6.280,40 
(2012), 7.116,40 (2013), 8.102,50 (2014), 9.141.- (2015) und 10.159,10 (2016), die Arbeitslosigkeit laut 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/, in Prozent bei 30,3 
(2000), 33,4 (2001), 43,7 (2002), 55,8 (2003), 43,5 (2004), 63,1 (2005), 57,8 (2006), 46,6 (2007), 53,3 (2008), 
53,2 (2009), 49,7 (2010), 48,1 (2011), 47,7 (2012), 43,7 (2013), 29,8 (2014), 30,5 (2015) und 30,2 (2016). (ÖB 
1804) 
 

Quellen: 
 

ÖB 1804 - Österreichische Botschaft in Moskau (17.4.2018): 

Information per Email 
 

13.4. Sozialbeihilfen 
 

Russland hat ein grundlegendes Sozialsystem, welches Renten verwaltet und Hilfe für gefährdete Bürger 
gewährt (IOM 8.2015). Das soziale Sicherungssystem wird von vier .Institutionen getragen: dem Rentenfonds, 
dem Sozialversicherungsfonds, dem Fonds für obligatorische Krankenversicherung und dem Staatlichen 
Beschäftigungsfonds. Aus dem 1992 gegründeten Rentenfonds werden Arbeitsunfähigkeits- und Altersrenten 
gezahlt. Das Rentenalter wird mit 60 Jahren bei Männern und bei 55 Jahren bei Frauen erreicht. Die 
Rentenreform sieht die Gründung der nichtstaatlichen Rentenfonds vor, die neben der Grundversicherung einen 
zusätzlichen privaten Teil der Rente ermöglichen. Der Sozialversicherungsfonds finanziert das Mutterschaftsgeld 
(bis zu 18 Wochen), Kinder- und Krankengeld. Das Krankenversicherungssystem umfasst eine garantierte 
staatliche Minimalversorgung, eine Pflichtversicherung und eine freiwillige Zusatzversicherung. Vom 
staatlichen Beschäftigungsfonds wird das Arbeitslosengeld (maximal ein Jahr lang) ausgezahlt. Alle 
Sozialleistungen liegen auf einem niedrigen Niveau (GIZ 7.2017c). Das Ministerium für Gesundheit und 
Soziales setzt die staatliche Unterstützung für sozial bedürftige Gruppen in der Praxis um. Vor allem die soziale 
Fürsorge für Familien, alte Menschen, Invaliden und Waisen soll gefördert werden. Personen, die soziale 
Unterstützung erhalten können: 
 

 - Invaliden und Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges; 
 

 - Invaliden und Veteranen militärischer Operationen 
 

 - Invaliden mit Behinderung I., II. und III. Grades 
 

 - Ehemalige minderjährige Insassen von Konzentrationslagern 
 

 - Kinder mit Behinderung 
 

 - Arbeitsveteranen 
 

 - Arbeiter der Heimatfront (Großer Vaterländischer Krieg) 
 

 - Invaliden als Folge der Tschernobyl-Katastrophe 
 

 - Menschen, die unter gesundheitlichen Folgen von Verstrahlung leiden 
 

 - Menschen die aus der Evakuierungszone der Tschernobyl-Katastrophe evakuiert wurden 
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 - Kinder deren Eltern unter der Verstrahlung der Tschernobyl-Katastrophe leiden 
 

 - Beteiligte der Tschernobyl-Unfallfolgenbeseitigung 
 

 - Opfer politischer Repressionen 
 

 - Personen, die sich um das Land verdient gemacht haben ("Helden der Sowjetunion und Russland" etc.) 
(IOM 6.2014) 

 

Es gibt weitere Kategorien, die auf verschiedenen Rechtsgrundlagen oder unter bestimmten Programmen, die 
von regionalen Behörden geleitet werden, anspruchsberechtigt sind. Personen der o.g. Kategorien erhalten eine 
monatliche Zahlung und soziale Beihilfe, einschließlich: 
 

 - ärztlich verschriebene Medikamente 
 

 - Sanatoriumsaufenthalt 
 

 - Ausgaben im Nahverkehr (kostenfreie Fahrten im Nahverkehr am Wohnort (nicht in allen Regionen); 
Schienenverkehr in Vororte, Langstreckenreisen zu und von der Behandlungsstätte) (IOM 6.2014) 

 

Invaliden zahlen nur die Hälfte der öffentlichen Nebenkosten und haben die Möglichkeit, in besonderen 
Ausbildungseinrichtungen zu lernen. Um die oben aufgeführten Leistungen erhalten zu können, müssen 
Personen, die den genannten Kategorien angehören, Dokumente vorlegen, die die Zugehörigkeit zur 
entsprechenden Gruppe offiziell bestätigen (IOM 6.2014). 
 

MedCOI erwähnt weitere Kategorien von Bürgern, denen unterschiedliche Arten von sozialer Unterstützung 
gewährt werden: 
 

 - Kinder (unterschiedliche Zuschüsse und Beihilfen für Familien mit Kindern); 
 

 - Großfamilien (Ausstellung einer Großfamilienkarte, unterschiedliche Zuschüsse und Beihilfen, 
Rückerstattung von Nebenkosten (Wasser, Gas, Elektrizität, etc.); 

 

 - Familien mit geringem Einkommen; 
 

 - Studenten, Arbeitslose, Pensionisten, Angestellte spezialisierter Institutionen und Jungfamilien (BDA 
31.3.2015). 

 

Renten 
 

 - Personen im Rentenalter (55 Jahre für Frauen und 60 Jahre für Männer) mit mindestens fünfjährigem 
Versicherungseintrag haben Recht auf Altersrente 

 

 - Frühzeitige Rente ist offen im Falle von gefährlicher oder beschwerlicher Arbeit, Arbeit in nördlichen 
Gebieten, für Mütter von fünf Kindern oder mehr 

 

 - Hinterbliebene eines verstorbenen Arbeiters haben Recht auf Hinterbliebenenrente 
 

 - Begünstigte sind behinderte Witwen, Witwen älter als 55, Arbeitslose, die sich um Kinder unter 14 
Jahren kümmern oder behinderte Kinder bis zu 18 Jahren, sowie weitere Angehörige eines verstorbenen 
Hauptverdieners 

 

 - Rente unabhängig von Todesursache oder Beitragszeit gewährt (IOM 8.2015). 
 

Familienhilfe: 
 

Die Regierung will die Bevölkerungszahl erhöhen. Daher erhalten 

Familien mit drei oder mehr Kindern folgende Begünstigungen: 
 

 - Rabatt für Betriebskosten in Höhe von maximal 30% (Heizung, Wasser, Abwasser Gas, Strom) 
 



 Bundesverwaltungsgericht 28.02.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 31 von 52 

 - Großfamilien mit Kindern unter sechs Jahren erhalten kostenlose, verschreibungspflichtige 
Medikamente, sowie Behandlung in Kliniken und Vorrang in Sanatorien/Gesundheitszentren 

 

 - Großfamilien mit Bedarf für eine bessere Wohnsituation können kostenlose Unterkunft beantragen 
 

 - Großfamilien können Kredite für Hausbau/kauf erhalten 
 

 - Großfamilien, die einen Bauernhof führen wollen, erhalten steuerliche Vorzüge, sowie materielle Hilfe 
oder zinsfreie Darlehen 

 

 - Arbeitgeber gewähren Großfamilien Vorzüge 
 

 - Frauen mit fünf oder mehr Kindern, die diese bis zum Alter von acht Jahren aufgezogen haben, können 
frühzeitig im Alter von 50 Jahren in Rente gehen, sofern sie über 15 Jahre versichert waren 

 

 - Frauen mit zwei oder mehr Kindern, können mit 50 in Rente gehen, wenn sie für mindestens 20 Jahre 
versichert waren und mindestens zwölf Jahre im Norden oder 17 Jahre in vergleichbaren Regionen 
gearbeitet haben 

 

 - Zahlungen an Großfamilien zur Geburt, Zuschuss für zweites Kind und die folgenden liegt monatlich 
bei 4907 RUB 85 Kopeke im Jahr 2003 

 

 - Kompensationszahlungen im Zusammenhang mit den Kosten für die Erziehung: 
 

 - 3-4 Kinder - 600 RUB für jedes Kind unter 16 (oder unter 18 wenn das Kind an einer 
Bildungseinrichtung eingeschrieben ist) 

 

 - fünf oder mehr Kinder - 750 RUB für jedes Kind unter 16 (oder unter 18 wenn das Kind an einer 
Bildungseinrichtung eingeschrieben ist) 

 

 - Für Großfamilien mit fünf oder mehr Kindern 900 RUB für die ganze Familien zum Kauf von Sachen 
 

 - Monatliche Kompensationszahlungen für Essenskosten für Kinder unter drei Jahren in Höhe von 675 
RUB (IOM 8.2015). 

 

Behinderung 
 

 - Arbeitnehmer mit Behindertenstatus haben Recht auf Behindertenrente 
 

 - Unabhängig von Schwere der Behinderung, Beitragsdauer und Arbeitsstatus 
 

 - Bezahlt für die Dauer der Behinderung oder bis zum Erreichen des normalen Rentenalters (IOM 
8.2015). 

 

Wohnungswesen 
 

Bürger ohne Unterkunft oder mit unzumutbarer Unterkunft und sehr geringem Einkommen können kostenfreie 
Apartments beantragen 
 

 - Wartezeit von mehreren Jahre oder Dekaden 
 

 - Lokale Behörden bestimmen die Voraussetzungen und notwendigen Unterlagen (IOM 8.2015). 
 

Im Nordkaukasus besteht die höchste Arbeitslosenquote des Landes. Arbeitslose (mit Ausnahme von Schülern, 
Studenten und Rentnern) können sich bei den Arbeitsagenturen arbeitslos melden und Arbeitslosenhilfe 
beantragen. Die Arbeitsagentur wird innerhalb von zehn Tagen einen Arbeitsplatz anbieten. Lehnt der Bewerber 
die Stellen ab, wird er als arbeitslos eingetragen. Die Arbeitslosenhilfe basiert auf Durchschnittslohn der letzten 
Arbeit und ist auf ein Minimum und Maximum von der russischen Gesetzgebung begrenzt. Seit 2009 ist das 
Minimum RUB 850 (USD 15) pro Monat und das Maximum RUB 4.900 (USD 82). Die Förderung wird 
monatlich ausgezahlt, sofern der Begünstigte die notwendigen Verfahren der Neubewerbung (gewöhnlich 
zweimal im Monat) nach den Bedingungen der Arbeitsagentur durchläuft. Notwendige Unterlagen und 
Dokumente sind ein Reisepass oder ein gleichwertiges Dokument und ein Arbeitsbuch oder eine Kopie, die 
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Lohnbescheinigung des letzten Jahres, die Steueridentifikationsnummer (INN certificate), der 
Rentenversicherungsausweis und Dokumente zum Nachweis der Ausbildung und Berufserfahrung (IOM 
8.2015). 
 

Unterbrechung der Arbeitslosenhilfe in folgenden Fällen: 
 

 - Zwei vorgeschlagene, passende Arbeitsangebote abgelehnt 
 

 - Bezahlter Staatsdienst nach drei Monaten abgelehnt 
 

 - Vorgeschlagene Trainings der Arbeitsagentur abgelehnt 
 

 - Beendigung der Arbeit aufgrund von disziplinarischen Verstößen 
 

 - Abbrechen von vorgeschlagenen Trainings 
 

 - Neubewerbungsverfahren nicht durchlaufen (IOM 8.2015). 
 

Quellen: 
 

 - BDA - Belgium Desk on Accessibility (31.3.2015): Accessibility of healthcare: Chechnya, Country Fact 
Sheet via MedCOI 

 

 - GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (7.2017c): Russland, 
Gesellschaft, https://www.liportal.de/russland/gesellschaft/, Zugriff 13.7.2017 

 

 - IOM - International Organisation of Migration (6.2014): 

Länderinformationsblatt Russische Föderation 
 

 - IOM - International Organisation of Migration (8.2015): 

Länderinformationsblatt Russische Föderation 
 

13.4. Krankenversicherung 
 

Seit dem 1. Januar 2011 gibt es ein neues Gesetz über die Krankenpflichtversicherung. Vor dem 1. Mai 2011 gab 
es in den verschiedenen Regionen unterschiedliche Krankenversicherungen, danach traten neue Regeln für den 
Abschluss einer universellen Krankenversicherung in Kraft. Die Änderung der Krankenversicherungen tritt nach 
und nach in den einzelnen Regionen in Kraft. Die versicherten Personen sollen medizinische Versorgung in 
Gesundheitszentren kostenfrei erhalten mit sowohl den alten als auch den neuen Krankenversicherungen. Die 
alten Krankenversicherungen bleiben so lange in Kraft, bis sie durch die neue Versicherung ersetzt werden, egal 
welche Gültigkeitsdauer auf der alten Krankenversicherung angegeben ist. Es gibt keine Richtlinie, die die 
Dauer des Austausches der Krankenversicherungen festlegt. Wenn jetzt ein Versicherungsnehmer seinen Job 
wechselt oder verlässt, bleibt die Versicherung gültig und es ist nicht notwendig, eine neue Versicherung 
abzuschließen. Im Rahmen der Krankenpflichtversicherung (OMS) können russische Staatsbürger eine 
kostenlose medizinische Grundversorgung in Anspruch nehmen, die durch staatliche Finanzmittel, 
Versicherungsbeiträge und andere Quellen finanziert wird (IOM 6.2014). 
 

Kostenfreie Versorgung umfasst folgendes: 
 

? Notfallbehandlung 
 

? Ambulante Behandlung, inklusive Vorsorge, Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu Hause und in 
Kliniken 
 

? Stationäre Behandlung 
 

? Teilweise kostenfreie Medikamente (IOM 8.2015) 
 

Jede OMS-registrierte Person hat eine Krankenversicherung mit einer individuellen Nummer, wodurch ihnen der 
Zugang zur kostenfreien medizinischen Versorgung auf dem Gebiet der Russischen Föderation garantiert wird; 
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unabhängig von ihrem Wohnort. Bei der Anmeldung in einer Klinik muss zunächst die 
Versicherungsbescheinigung vorgelegt werden, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall. Die 
Notfallbehandlung kann von allen russischen Staatsbürgern kostenlos in Anspruch genommen werden, 
unabhängig davon ob sie krankenversichert sind oder nicht. Um eine Krankenversicherung zu erhalten, müssen 
die Bürger an eine der Krankenversicherungen einen Antrag stellen und die folgenden Dokumente vorlegen: 
Antrag, Identifikationsdokument (für Erwachsene über 14 Jahre ein Reisepass oder vorläufiger Ausweis, für 
Kinder die Geburtsurkunde und den Pass bzw. vorläufigen Ausweis des Erziehungsberechtigten) und u.U. die 
Versicherungspolice der Rentenpflichtversicherung. Die Aufnahme in die Krankenversicherung sowie die 
Erneuerung sind kostenfrei. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahren existiert ein gesondertes System der 
kostenlosen medizinischen Versorgung, sofern eine Registrierung in der Krankenpflichtversicherung (OMS) 
vorliegt. Kinder, die älter als 14 sind werden in der Regel in medizinischen Einrichtungen für Erwachsene 
behandelt. Einige Kliniken (staatliche und private) bieten kostenlose medizinische Konsultationen über das 
Internet an. Ausländische Staatsbürger haben in Russland nur Zugang zur medizinischen Grundversorgung, d.h. 
zur notfallmedizinischen Behandlung. Darüber hinausgehende Behandlungen werden in Rechnung gestellt und 
sind entweder durch direkte Zahlung an die jeweilige Klinik oder gegebenenfalls über die Krankenversicherung 
des Ausländers zu begleichen. Medizinische Versorgung gegen Bezahlung wird von privaten 
Gesundheitseinrichtungen unabhängig von der jeweiligen Staatsangehörigkeit angeboten. Umfragen zufolge 
haben 35% der .Bevölkerung eine medizinische Serviceleistung gegen Bezahlung bereits in Anspruch 
genommen. Aufgrund der hohen Kosten kann der Großteil der Bevölkerung von dieser Möglichkeit jedoch 
keinen Gebrauch machen. Neben der geschilderten Krankenpflichtversicherung können sowohl russische 
Staatsbürger als auch Ausländer gegen Bezahlung eine Freiwillige Krankenversicherung (DMS) abschließen, die 
immer weiter verbreitet ist. Ein Netz von Versicherungsgesellschaften bietet die entsprechenden 
Dienstleistungen an, wobei die Kosten für eine Versicherung - je nach Ruf der Versicherung und des gebotenen 
Servicepakets - zwischen 400 und mehreren tausend USD liegen können. Die meisten 
Versicherungsgesellschaften bevorzugen die Zusammenarbeit mit juristischen Personen. In den vergangenen 
zehn Jahren sind jedoch zunehmend Versicherungsprogramme für Privatpersonen aufgelegt worden (IOM 
6.2014). 
 

Die Beiträge der Krankenversicherung zahlt der Arbeitgeber (5,1% des Gehalts), für die nichtarbeitende 
Bevölkerung kommt der Staat auf (Handelsblatt o.D.). 
 

Quellen: 
 

 - Handelsblatt (o.D.): Gesundheitssysteme weltweit - Russland, 
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gesundheitssysteme-weltweit-russland-ueberbleibsel-
aus-sowjetzeiten/19579606-6.html, Zugriff 13.7.2017 

 

 - IOM - International Organisation of Migration (6.2014): 

Länderinformationsblatt Russische Föderation 
 

 - IOM - International Organisation of Migration (8.2015): 

Länderinformationsblatt Russische Föderation 
 

14.1. Medizinische Versorgung 
 

Das Recht auf kostenlose medizinische Grundversorgung für alle Bürger ist in der Verfassung verankert. 
Russland weist zwar im internationalen Vergleich eine vergleichsweise hohe Anzahl der Ärzte und der 
Krankenhäuser pro Kopf der Bevölkerung auf, das noch aus der Sowjetzeit stammende Gesundheitssystem bleibt 
aber ineffektiv (GIZ 7.2017c). Die Einkommen des medizinischen Personals sind noch immer vergleichsweise 
niedrig. Dies hat zu einem System der faktischen Zuzahlung durch die Patienten geführt, obwohl ärztliche 
Behandlung eigentlich kostenfrei ist. Infektionskrankheiten wie Tuberkulose und insbesondere HIV/AIDS, 
breiten sich weiter aus. In den letzten Jahren wurden in die Modernisierung des Gesundheitswesens erhebliche 
Geldmittel investiert. Der aktuelle Kostendruck im Gesundheitswesen führt aber dazu, dass viele Krankenhäuser 
geschlossen werden (AA 3.2017a, vgl. GIZ 7.2017c, vgl. AA 24.1.2017). In Moskau, St. Petersburg und einigen 
anderen Großstädten gibt es einige meist private Krankenhäuser, die hinsichtlich der Unterbringung und der 
technischen und fachlichen Ausstattung auch höheren Ansprüchen gerecht werden. Notfallbehandlungen in 
staatlichen Kliniken sind laut Gesetz grundsätzlich kostenlos. Die Apotheken in den großen Städten der 
Russischen Föderation haben ein gutes Sortiment, wichtige Standardmedikamente sind vorhanden. 
Medikamentenfälschungen mit unsicherem Inhalt kommen allerdings vor (AA 13.7.2017b, vgl. AA 24.1.2017). 
Im Bereich der medizinischen Versorgung von Rückkehrern sind der Botschaft keine Abweichungen von der 
landesweit geltenden Rechtslage bekannt. Seit Jänner 2011 ist das "Föderale Gesetz Nr. 326-FZ über die 
medizinische Pflichtversicherung in der Russischen Föderation" vom November 2010 in Kraft und seit Jänner 
2012 gilt das föderale Gesetz Nr. 323-FZ vom November 2011 über die "Grundlagen der medizinischen 
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Versorgung der Bürger der Russischen Föderation". Laut Gesetz hat jeder Mensch Anrecht auf kostenlose 
medizinische Hilfestellung in dem gemäß "Programm der Staatsgarantien für kostenlose medizinische 
Hilfestellung" garantierten Umfang. Von diesem Programm sind alle Arten von medizinischer Versorgung 
(Notfallhilfe, ambulante Versorgung, stationäre Versorgung, spezialisierte Eingriffe) erfasst. Kostenpflichtig 
sind einerseits Serviceleistungen (Einzelzimmer u.Ä.), andererseits jene medizinischen Leistungen, die auf 
Wunsch des Patienten durchgeführt werden (z.B. zusätzliche Untersuchungen, die laut behandelndem Arzt nicht 
indiziert sind). Staatenlose, die dauerhaft in Russland leben, sind bezüglich ihres Rechts auf medizinische Hilfe 
russischen Staatsbürgern gleichgestellt. Bei Anmeldung in der Klinik muss die Krankenversicherungskarte (oder 
die Polizze) vorgelegt werden, womit der Zugang zur medizinischen Versorgung auf dem Gebiet der Russischen 
Föderation gewährleistet ist. Personen haben das Recht auf freie Wahl der medizinischen Anstalt und des Arztes, 
allerdings mit Einschränkungen. Für einfache medizinische Hilfe, die in der Regel in Polikliniken erwiesen wird, 
haben Personen das Recht die medizinische Anstalt nicht öfter als einmal pro Jahr, unter anderem nach dem 
territorialen Prinzip (d.h. am Wohn-, Arbeits- oder Ausbildungsort), zu wechseln. Davon ausgenommen ist ein 
Wechsel im Falle einer Änderung des Wohn- oder Aufenthaltsortes. Das bedeutet aber auch, dass die 
Inanspruchnahme einer medizinischen Standardleistung (gilt nicht für Notfälle) in einem anderen, als dem 
"zuständigen" Krankenhaus, bzw. bei einem anderen, als dem "zuständigen" Arzt, kostenpflichtig ist. In der 
ausgewählten Organisation können Personen ihren Allgemein- bzw. Kinderarzt nicht öfter als einmal pro Jahr 
wechseln. Falls eine geplante spezialisierte medizinische Behandlung im Krankenhaus nötig wird, erfolgt die 
Auswahl der medizinischen Anstalt durch den Patienten gemäß der Empfehlung des betreuenden Arztes oder 
selbstständig, falls mehrere medizinische Anstalten zur Auswahl stehen. Abgesehen von den obenstehenden 
Ausnahmen sind Selbstbehalte nicht vorgesehen. Die Versorgung mit Medikamenten ist grundsätzlich bei 
stationärer Behandlung, sowie bei Notfallbehandlungen kostenlos. Es wird aber berichtet, dass in der Praxis die 
Bezahlung von Schmiergeld zur Durchführung medizinischer Untersuchungen und Behandlungen teilweise 
durchaus erwartet wird. Weiters wird berichtet, dass die Qualität der medizinischen Versorgung hinsichtlich der 
zur Verfügung stehenden Ausstattung von Krankenhäusern und der Qualifizierung der Ärzte landesweit 
durchaus variieren kann (ÖB Moskau 12.2016). Das Gesundheitswesen wird im Rahmen der "Nationalen 
Projekte", die aus Rohstoffeinnahmen finanziert werden, modernisiert. So wurden landesweit sieben föderale 
Zentren mit medizinischer Spitzentechnologie und zwölf Perinatalzentren errichtet, Transport und Versorgung 
von Unfallopfern verbessert sowie Präventions- und Unterstützungsprogramme für Mütter und Kinder 
entwickelt. Schrittweise werden die Gehälter für das medizinische Personal angehoben sowie staatliche Mittel in 
die Modernisierung bestehender Kliniken investiert (GIZ 7.2017c). Medizinische Versorgung gibt es bei 
staatlichen und privaten Einrichtungen. Staatsbürger haben im Rahmen der staatlich finanzierten, obligatorischen 
Krankenversicherung (OMS) Zugang zu kostenfreier medizinischer Versorgung. Vorausgesetzt für OMS (OMS-
Karte) sind gültiger Pass, Geburtsurkunde für Kinder unter 14 Jahren; einzureichen bei der nächstliegenden 
Krankenversicherungsfirma. Sowohl an staatlichen, wie auch privaten Kliniken bezahlte medizinische 
Dienstleistungen verfügbar; direkte Zahlung an Klinik oder im Rahmen von freiwilliger Krankenversicherung 
(Voluntary Medical Insurance DMS) (IOM 8.2015). 
 

Kostenfreie Versorgung umfasst folgendes: 
 

 - Notfallbehandlung 
 

 - Ambulante Behandlung, inklusive Vorsorge, Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu Hause und 
in Kliniken 

 

 - Stationäre Behandlung 
 

 - Teilweise kostenfreie Medikamente (IOM 8.2015) 
 

Ausgaben für Gesundheitsleistungen in Russland sind immer noch niedriger als in entwickelten Ländern. Laut 
offiziellen Quellen stiegen die realen Ausgaben des russischen Staates für den Gesundheitssektor in den letzten 
zehn Jahren um 74% an. Nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jedoch betrugen diese 2014 nur 5,4% 
des BIP, und laut der Weltbank waren es sogar nur 3,7%. Selbst optimistische Einschätzungen weisen auf eine 
Unterfinanzierung der Gesundheitsbranche hin im Vergleich zu entwickelten Ländern, in denen dieser Index 
zwischen 4 und 8% des BIP liegt. Nach Angaben des russischen Finanzministeriums sind für 2016 keine 
weiteren Reduzierungen der Gesundheitsausgaben geplant. Es liegen aktuell allerdings noch keine offiziellen 
Angaben zur längerfristigen Haushaltsplanung vor, da seit dem Föderalen Gesetz Nr. 273 vom 30. September 
2015 die Planungsfrist für den staatlichen Haushalt nun ein Jahr statt drei Jahre beträgt. In der .mittleren 
Perspektive kann man erwarten, dass die existierende Lücke in der russischen Gesundheitsfinanzierung durch 
öffentliche Mittel nicht gedeckt werden kann. Das hängt sowohl mit der wirtschaftlichen Gesamtsituation und 
den Auswirkungen des niedrigen Ölpreises auf den russischen Haushalt zusammen als auch mit 
Regulierungstrends, vor allem der laufenden Gesundheitsreform inklusive der Implementierung des Ko-
Finanzierungsmodells für Gesundheitsleistungen zwischen dem Staat und den Verbrauchern im Rahmen des 
Pilotprogramms für Krankenversicherung "OMS+" (AHK o.D.). 
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Quellen: 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (24.1.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der 
Russischen Föderation 

 

 - AA - Auswärtiges Amt (3.2017a): Russische Föderation - Innenpolitik, 

http://www.auswaertiges-
amt.de/sid_167537BE2E4C25B1A754139A317E2F27/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/RussischeFoede
ration/Innenpolitik_node.html, Zugriff 13.7.2017 
 

 - AA - Auswärtiges Amt (13.7.2017b): Russische Föderation - Reise- und Sicherheitshinweise, 

http://www.auswaertiges-amt.de/sid_93DF338D07240C852A755BB27CDFE343/DE/Laenderinformationen/00-
SiHi/Nodes/RussischeFoederationSicherheit_node.html, Zugriff 13.7.2017 
 

 - AHK - Deutsch-Russische Außenhandelskammer (o.D.): Medizinische Dienstleistungen in Russland: 
die Trends von heute und morgen, http://russland.ahk.de/publikationen/impuls/inhalt-
2016/gesundheitsmarkt-russland/, Zugriff 13.7.2017 

 

 - GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (7.2017c): Russland, 
Gesellschaft, https://www.liportal.de/russland/gesellschaft/, Zugriff 13.7.2017 

 

 - IOM - International Organisation of Migration (8.2015): 

Länderinformationsblatt Russische Föderation 
 

 - ÖB Moskau (12.2016): Asylländerbericht Russische Föderation 
 

14.2. Behandlungsmöglichkeiten von psychiatrischen Krankheiten (z.B. PTBS, Depressionen, etc.) 
 

Psychiatrische Behandlungen für diverse psychische Behandlungen durch einen Psychologen/Psychiater sind in 
der gesamten Russischen Föderation verfügbar. Es gibt auch psychiatrische Krisenintervention bei 
Selbstmordgedanken z.B. im Psychiatric Clinical Hospital #1 in Moskau (BMA 7754). Posttraumatische 
Belastungsstörung ist in der gesamten Russischen Föderation behandelbar. Z.B. im Alexeevskaya (Kacshenko) 
hospital, Zagorodnoye shosse 2, Moscow (BMA 6051). Dies gilt unter anderem auch für Tschetschenien z.B. im 
Republican Psychoneurological Dispenser, Verkhoyanskaya Str. 10, Grosny (BMA 6551, vgl. BMA 7979). Wie 
in anderen Teilen Russlands werden auch in Tschetschenien mentale Krankheiten hauptsächlich mit 
Medikamenten behandelt, und es gibt nur selten eine Therapie. Die Möglichkeiten für psychosoziale Therapie 
oder Psychotherapie sind aufgrund des Mangels an notwendiger Ausrüstung, Ressourcen und qualifiziertem 
Personal in Tschetschenien stark eingeschränkt. Es gibt keine spezialisierten Institutionen für PTBS, jedoch sind 
Nachsorgeuntersuchungen und Psychotherapie möglich. Ambulante Konsultationen und Krankenhausaufenthalte 
sind im Republican Psychiatric Hospital of Grozny für alle in Tschetschenien lebende Personen kostenlos. Auf 
die informelle Zuzahlung wird hingewiesen. Üblicherweise zahlen Personen für einen Termin wegen 
psychischen Problemen zwischen 700-2000 Rubel. Bei diesem Krankenhaus ist die Medikation bei stationärer 
und ambulanter Behandlung kostenfrei (BDA 31.3.2015). Während es in Moskau unterschiedliche Arten von 
Therapien gibt (kognitive Verhaltenstherapie, Desensibilisierung und Aufarbeitung durch Augenbewegungen 
(EMDR) und Narrative Expositionstherapie), um PTSD zu behandeln (BMA 7980), gibt es in Tschetschenien 
nur Psychotherapie und diese in eingeschränktem Maß (BMA 7979). Diverse Antidepressiva sind aber in der 
gesamten Russischen Föderation verfügbar (BMA 7754, BMA 7979). Häufig angefragte und verfügbare 
Inhaltsstoffe von Antidepressiva sind (verfügbar auch in Tschetschenien!): 
 

Mirtazapin, Sertralin, Citalopram, Amitriptylin, Trazodon, Fluoxetin, Paroxetin, Duloxetin (BMA 7754, BMA 
7306, BMA 9701, BMA 7874, BMA 8169). 
 

Quellen: 
 

 - MedCOI (11.3.2015): BMA 6551 
 

 - MedCOI (7.11.2014): BMA 6051 
 

 - MedCOI (1.4.2016): BMA 7979 
 

 - MedCOI (1.4.2016): BMA 7980 
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 - MedCOI (26.2.2016): BMA 7754 
 

 - MedCOI (1.10.2015): BMA 7306 
 

 - MedCOI (29.5.2017): BMA 9701 
 

 - MedCOI (26.2.2016): BMA 7874 
 

 - MedCOI (23.5.2016): BMA 8169 
 

 - BDA - Belgium Desk on Accessibility (31.3.2015): Accessibility of healthcare: Chechnya, Country Fact 
Sheet via MedCOI 

 

14.3. Medikamente 
 

Ambulante Patienten und zu Hause Behandelte müssen Medikamente bezahlen; ausgenommen sind solche, die 
vom Staat gedeckt sind. In 24-Stunden- und Tageskliniken gibt es kostenfreie Medikamente für Bürger, die von 
der OMS [Krankenpflichtversicherung] profitieren. Bei Notfällen sind Medikamente kostenfrei. Gewöhnlich 
kaufen Russen ihre Medikamente auf eigene Kosten. Großfamilien mit Kindern unter sechs Jahren erhalten 
kostenlose, verschreibungspflichtige Medikamente, sowie Behandlung in Kliniken und Vorrang in 
Sanatorien/Gesundheitszentren. Bürger mit gewissen Krankheiten wird Unterstützung gewährt, u.a. kostenfreie 
Medikamente, Sanatorium Behandlung und Transport. Kosten für Medikamente variieren, feste Preise bestehen 
nicht (IOM 8.2015). Im Allgemeinen gilt, dass alle russischen Staatsbürger - sowohl im Rahmen einer 
Krankenpflichtversicherung als auch anderweitig versicherte - für etwaige Medikamentenkosten selbst 
aufkommen. Ausnahmen von dieser Regelung gelten nur für besondere Personengruppen, die an bestimmten 
Erkrankungen leiden und denen staatliche Unterstützung zuerkannt worden ist (einschließlich kostenloser 
Medikation, Sanatoriumsbehandlung und Transport (Nahverkehr und regionale Züge). Die Behandlung und die 
Medikamente für einige Krankheiten werden auch aus regionalen Budgets bestritten. Die Liste von 
Erkrankungen, die Patienten berechtigen, Medikamente kostenlos zu erhalten, wird vom Ministerium für 
Gesundheit erstellt. Sie umfasst: 

Makrogenitosomie, multiple Sklerose, Myasthenie, Myopathie, zerebrale Ataxie, Parkinson, Glaukom, geistige 
Erkrankungen, adrenokortikale Insuffizienz, AIDS/HIV, Schizophrenie und Epilepsie, systemisch chronische 
Hauterkrankungen, Bronchialasthma, Rheumatismus, rheumatische Gicht, Lupus Erythematosus, Morbus 
Bechterew, Diabetes, Hypophysen-Syndrom, zerebral-spastische Kinderlähmung, fortschreitende zerebrale 
Pseudosklerose, Phenylketonurie, intermittierende Porphyrie, hämatologische Erkrankungen, Strahlenkrankheit, 
Lepra, Tuberkulose, akute Brucellose, chronisch-urologische Erkrankungen, Syphillis, Herzinfarktnachsorge 
(sechs Monate nach dem Infarkt), Aorten- und Mitralklappenersatz, Organtransplantationen, Mukoviszidose bei 
Kindern, Kinder unter drei Jahren, Kinder unter sechs Jahren aus sehr kinderreichen Familien, im Falle 
bettlägeriger Patienten erhält ein Angehöriger oder Sozialarbeiter die Medikamente gegen Verschreibung. Die 
Medikamentenpreise sind von Region zu Region und, teilweise auch in Abhängigkeit von der Lage einer 
Apotheke unterschiedlich, da es in der Russischen Föderation keine Fixpreise für Medikamente gibt (IOM 
6.2014). In der russischen Föderation stehen der Bevölkerung sowohl stationäre als auch ambulante 
Behandlungen sowie Check-Ups durch Urologen und Onkologen zur Verfügung. Gleiches gilt für diagnostische 
und labortechnische Untersuchungen. Die Medikamente Doxorubicin, Epirubicin, Furadantin und Santizor sind 
ebenfalls verfügbar (StaDok 12.06.2018). 
 

Quellen: 
 

 - IOM - International Organisation of Migration (6.2014): 

Länderinformationsblatt Russische Föderation 
 

 - IOM - International Organisation of Migration (8.2015): 

Länderinformationsblatt Russische Föderation 
 

 - StaDok - Staatendokumentation des BFA: Anfragenbeantwortung Russische Föderation, Blasentumor 
Behandlungsmöglichkeiten, 12.06.2017 

 

15. Behandlung nach Rückkehr 
 

Die Rückübernahme russischer Staatsangehöriger aus Österreich nach Russland erfolgt in der Regel im Rahmen 
des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Russischen Föderation über die 
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Rückübernahme (im Folgenden: Rückübernahmeabkommen). Der Rückübernahme geht, wenn die betroffene 
Person in Österreich über kein gültiges Reisedokument verfügt, ein Identifizierungsverfahren durch die 
russischen Behörden voraus. Wird dem Rücknahmeersuchen stattgegeben, wird für diese Person von der 
Russischen Botschaft in Wien ein Heimreisezertifikat ausgestellt. Wenn die zu übernehmende Person im Besitz 
eines gültigen Reisedokuments ist, muss kein Rücknahmeersuchen gestellt werden. Bei Ankunft in der 
Russischen Föderation müssen sich alle Rückkehrer beim Föderalen Migrationsdienst (FMS) ihres 
beabsichtigten Wohnortes registrieren. Dies gilt generell für alle russische Staatsangehörige, wenn sie innerhalb 
von Russland ihren Wohnort wechseln. Gegen Jahresmitte wurde der FMS allerdings aufgelöst und die 
entsprechenden Kompetenzen in das Innenministerium verlagert. Bei der Rückübernahme eines russischen 
Staatsangehörigen, nach dem in der Russischen Föderation eine Fahndung läuft, wird die ausschreibende Stelle 
über die Überstellung informiert und, falls ein Haftbefehl aufrecht ist, kann diese Person in Untersuchungshaft 
genommen werden. Im November 2012 wurde etwa ein per Sammelflug aus Österreich rücküberstellter 
Tschetschene auf Grundlage eines Haftbefehls wegen KFZ-Diebstahls unmittelbar nach seiner Ankunft am 
Flughafen in Moskau verhaftet. Wenige Tage später wurde ein weiterer, mit demselben Flug rücküberstellte 
Tschetschene in Grozny in Haft genommen und zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. Über beide Fälle 
wurde in den österreichischen Medien intensiv berichtet. Zur allgemeinen Situation von Rückkehrern, 
insbesondere im Nordkaukasus, kann festgestellt werden, dass sie vor allem vor wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen stehen. Dies betrifft vor allem die im Vergleich zum Rest Russlands hohe Arbeitslosigkeit 
im Nordkaukasus, die landesweit hohe Inflation sowie das durch die Wirtschaftskrise ausgelöste Sinken der 
Realeinkommen. Hinzu kommen bürokratische Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Dokumenten, die oft 
nur mit Hilfe von Schmiergeldzahlungen überwunden werden können (ÖB Moskau 12.2016). Die 
wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen betreffen große Teile der russischen Bevölkerung und können 
somit laut Einschätzung der Botschaft nicht als spezifisches Problem von Rückkehrern bezeichnet werden. 
Besondere Herausforderungen ergeben sich aufgrund der regionalen Spezifika insbesondere für Frauen. Eine 
allgemeine Aussage über die Gefährdungslage von Rückkehrern in Bezug auf mögliche (politische) Verfolgung 
durch die russischen oder im speziellen die nordkaukasischen Behörden kann nicht getroffen werden, da dies 
stark vom Einzelfall abhängt. Aus gut informierten Kreisen war jedoch zu erfahren, dass Rückkehrer gewöhnlich 
mit keiner Diskriminierung von Seiten der Behörden konfrontiert sind (ÖB Moskau 12.2016). Dem Auswärtigen 
Amt sind keine Fälle bekannt, in denen russische Staatsangehörige bei ihrer Rückkehr nach Russland allein 
deshalb staatlich verfolgt wurden, weil sie zuvor im Ausland einen Asylantrag gestellt hatten. Solange die 
Konflikte im Nordkaukasus, einschließlich der Lage in Tschetschenien, nicht endgültig gelöst sind, ist davon 
auszugehen, dass abgeschobene Tschetschenen besondere Aufmerksamkeit durch russische Behörden erfahren. 
Dies gilt insbesondere für solche Personen, die sich gegen die gegenwärtigen Machthaber engagiert haben bzw. 
denen ein solches Engagement unterstellt wird, oder die im Verdacht stehen, einen fundamentalistischen Islam 
zu propagieren. Der Kontrolldruck gegenüber kaukasisch aussehenden Personen ist aus Angst vor 
Terroranschlägen und anderen extremistischen Straftaten erheblich. Russische Menschenrechtsorganisationen 
berichten von häufig willkürlichem Vorgehen der Miliz gegen Kaukasier allein wegen ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit. Kaukasisch aussehende Personen ständen unter einer Art Generalverdacht. Personenkontrollen 
und Hausdurchsuchungen (häufig ohne Durchsuchungsbefehle) finden weiterhin statt. Tschetschenen steht wie 
allen russischen Staatsbürgern das in der Verfassung verankerte Recht der freien Wahl des Wohnsitzes und des 
Aufenthalts in der Russischen Föderation zu. Jedoch wird der legale Zuzug an vielen Orten durch 
Verwaltungsvorschriften stark erschwert (AA 24.1.2017). 
 

Quellen: 
 

 - Auswärtiges Amt (24.1.2017): Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Russischen 
Föderation 

 

 - ÖB Moskau (12.2016): Asylländerbericht Russische Föderation 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

2.1. Die Feststellungen beruhen auf den vorgelegten Verwaltungsakten unter der im Spruch genannten Zahl, den 
Akten des Bundesverwaltungsgerichtes, den Angaben der BF1 in der Beschwerdeverhandlung sowie Teilen der 
vorgelegten Dokumente. 
 

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit, Volksgruppenzugehörigkeit und Identität basieren auf ihren 
diesbezüglich im Verfahren glaubwürdigen Angaben sowie auf den vorgelegten Personaldokumenten. Bereits 
das Bundesamt ging vom Zutreffen der diesbezüglichen Angaben der BF aus. Im Beschwerdeverfahren sind 
keine Hinweise hervorgekommen, die diesbezüglichen Feststellungen des Bundesamtes in Zweifel zu ziehen. 
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Die Feststellungen zu den familiären und privaten Verhältnissen der BF im In- und Herkunftsland, zu ihrer 
Ausbildung und Berufspraxis sowie ihrer Integration beruht auf ihren diesbezüglichen Angaben in der 
Beschwerdeverhandlung und den von ihnen vorgelegten Dokumenten. 
 

Die Feststellungen zum Gesundheitszustand der BF beruhen auf den Angaben der BF1 in der 
Beschwerdeverhandlung. Hierbei ist anzumerken, dass die geltend gemachten Gesundheitsbeeinträchtigungen 
(Schmerzen im Steißbein, Strabismus) keine Anhaltspunkte dafür enthalten, dass es sich hierbei um 
schwerwiegende, allenfalls lebensbedrohliche Erkrankungen handelt. Angesichts der Feststellungen zur 
Gesundheitsversorgung im Herkunftsland ist auch grundsätzlich von Behandlungsmöglichkeiten auszugehen. 
Gegenteiliges wurde von den BF aber auch nicht behauptet. 
 

Die Feststellungen zum Bezug der Grundversorgung ergeben sich zusätzlich aus einem zum Stichtag eingeholten 
Speicherauszug aus dem Betreuungsinformationssystem. 
 

2.2. Was die von der BF1 behaupteten Fluchtgründe betrifft, ging bereits das Bundesamt angesichts von 
Widersprüchen und Unstimmigkeiten begründet von der Unglaubwürdigkeit des Vorbringens aus. 
 

Die vom Bundesamt getroffene Würdigung der Beweise stand im Wesentlichen im Einklang mit dem 
Erstbefragungsprotokoll vom 29.06.2017 sowie dem Protokoll der Einvernahme beim Bundesamt am 
28.09.2017. 
 

Hierzu ist weiters anzumerken, dass sich aus dem erstinstanzlichen Akt keine Hinweise auf Verfahrensmängel 
im Verfahren beim Bundesamt ergeben. Weder die Protokollierung noch der Dolmetscher wurde in der 
Einvernahme in irgendeiner Form konkret bemängelt, im Gegenteil wurde von der BF1 auf Nachfragen noch 
ausdrücklich angegeben, dass sie den Dolmetscher "sehr gut" verstanden habe (vgl. As 3 und 75). Auch wurden 
keine Befunde oder sonstige medizinischen Unterlagen vorgelegt, die auf eine derartig ausgeprägte psychische 
Ausnahmesituation der BF1 infolge einer Traumatisierung oder einer ähnlichen schwerwiegenden Erkrankung 
hinweisen, aufgrund welcher sie gehindert gewesen wäre, ihr diesbezügliches Vorbringen zu erstatten. Die BF 
hat auf Nachfragen ihre Einvernahmefähigkeit immer bestätigt. Das Protokoll wurde zudem von der BF1 nach 
Rückübersetzung durch Unterschrift hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit bestätigt (vgl. AS 11 und 
99). 
 

Die BF1 zeigte sich aber auch im Beschwerdeverfahren nicht in der Lage, ihre Fluchtgründe widerspruchfrei, 
stimmig und überzeugend darzutun. Aufgrund von erheblichen Widersprüchen und Unstimmigkeiten bei der 
Schilderung von Details zentraler, für ihre Ausreise relevanter Vorfälle war im Ergebnis von der 
Unglaubwürdigkeit ihres Vorbringens für sich und die übrigen minderjährigen BF, für die keine vom Vorbringen 
der BF1 unabhängigen, eigenen Fluchtgründe geltend gemacht wurden, auszugehen. 
 

So gab die BF1 etwa in der Erstbefragung an, sie hätte nach dem Tod ihres Gatten einen neuen Lebensgefährten 
im besten Freund ihres Mannes gefunden. Der neue Lebensgefährte wäre am 23.05.2017 von der Polizei getötet 
worden, das Gästehaus wäre am 25.05.2017 von der Polizei gesprengt worden (vgl. As 9). In der Einvernahme 
vor dem Bundesamt ergänzte die BF1 ihr Vorbringen dahingehend, dass die Polizei den neuen Lebensgefährten 
auch deshalb gesucht hätte, weil er verdächtigt worden wäre, an Morden von Polizeibeamten beteiligt gewesen 
zu sein (vgl. As 85). In der Einvernahme vor dem Bundesamt am 28.09.2017 gab sie im völligen Widerspruch 
dazu an, dass ihr Lebensgefährte am 25.05.2017 überhaupt erst von der Polizei abgeholt worden wäre (vgl. As 
87), wobei am selben Tag ihr Gästehaus von der Polizei gesprengt worden wäre (vgl. As 81). In der 
Beschwerdeverhandlung am 11.01.2019 gab die BF1 wiederum an, ihr neuer Lebensgefährte wäre am 
25.05.2017 ums Leben gekommen; von der Polizei wäre er allerdings schon früher abgeholt worden (vgl. S. 11 
des Verhandlungsprotokolls vom 11.01.2019). Darüber hinaus behauptete die BF1 erneut im völligen 
Widerspruch zu ihren bisherigen Angaben, dass ihr Gästehaus erst am 27.05.2017 gesprengt worden wäre (vgl. 
S. 9 des Verhandlungsprotokolls vom 11.01.2019). In der Beschwerdeverhandlung am 18.11.2019 gab die BF1 
wiederum an, sie hätte bereits vor der Explosion ihres Gästehauses von dem Tod ihres neuen Lebensgefährten 
gewusst (vgl. S. 6 des Verhandlungsprotokolls vom 18.01.2017). 
 

Vor dem Bundesamt am 28.09.2017 brachte die BF1 vor, die Explosion hätte 2-3 Stunden nach dem Verlassen 
des Hauses aufgrund der polizeilichen Durchsuchung stattgefunden. In dieser Zeit hätte sie ihr Schwager 
aufgenommen. Die BF1 wäre auch deshalb vom Haus des Schwagers geholt worden, um die Explosion zu sehen 
(vgl. As 89). In der Beschwerdeverhandlung am 11.01.2019 brachte die BF1 im Widerspruch dazu vor, ihr 
Schwager hätte sie erst nach der Explosion bei sich aufgenommen (vgl. Seite 15 des Verhandlungsprotokolls 
vom 11.01.2019). 
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In der Einvernahme vor dem Bundesamt am 28.09.2017 brachte die BF1 zudem vor, sie hätte die Nacht nach der 
Explosion bei ihren Eltern verbracht. Am nächsten Tag wäre sie in ihr Haus zurückgekehrt, um Ordnung zu 
machen. In der zweiten Nacht nach der Explosion hätte der Vater der BF1 bei den BF einen Tag übernachtet. 
Danach wäre die BF1 alleine mit ihren Kindern im Haus geblieben (vgl. As 91). In der Beschwerdeverhandlung 
am 11.01.2019 brachte die BF1 völlig abweichend vor, sie wäre nach der Explosion ein paar Tage bei ihrem 
Schwager geblieben und anschließend in ihr Haus zurückgekehrt (vgl. Seite 16 des Verhandlungsprotokolls vom 
11.01.2019). In der Verhandlung am 18.01.2019 brachte die BF1 wiederum abweichend vor, dass sie am selben 
Abend nach der Explosion ihr Vater zu ihm nach Hause geholt hätte, wo sie einige Tage gewesen wäre. 
Nachgefragt erklärte sie, dass sie - gemeinsam mit dem Vater - etwa zwei oder drei Tage nach der Explosion 
erstmals wieder zu ihrem Haus zurückgefahren wäre. Die BF1 wäre anschließend alleine mit ihren Kindern im 
Haus geblieben (vgl. S. 7 - 8 des Verhandlungsprotokolls vom 18.01.2019). 
 

In der Beschwerdeverhandlung am 18.01.2019 brachte die BF1 zum ersten Vorfall mit den Wahhabiten nach der 
Explosion vor, dass diese mitten in der Nacht in ihr Haus eingedrungen wären. Die BF1 wäre aufgewacht und 
hätte schwarz gekleidete Leute in ihrem Schlafzimmer stehen gesehen. Die Kinder wären auch aufgewacht. Als 
die BF1 sich geweigert hätte, auf die Forderungen der Wahhabiten einzugehen, wäre sie geschlagen und getreten 
worden (vgl. Seite 10 des Verhandlungsprotokolls vom 18.01.2019). In der gleichen Verhandlung erklärte sie 
später, sie wäre beim ersten Vorfall gar nicht geschlagen worden, sondern erst beim zweiten Vorfall und hätte 
zuvor bereits den zweiten Vorfall mit den Wahhabiten geschildert (vgl. Seite 12 des Verhandlungsprotokolls 
vom 18.01.2019). Dieser Rechtfertigungsversuch erscheint kaum überzeugend, zumal sie zuvor ausdrücklich 
zum ersten Vorfall befragt wurde und bei der Beantwortung der Frage mit keinem Wort einen zweiten Vorfall 
erwähnt hatte (vgl. S. 8 - 10 des Verhandlungsprotokolls vom 18.01.2019). Im Übrigen ist das Vorbringen der 
BF1, sie hätte die Kinder gleich nach dem "Aufwachen" aufgrund des Eindringens der Wahhabiten in ihr 
Schlafzimmer wieder beruhigen und niederlegen können, nicht plausibel. 
 

In der Erstbefragung am 29.06.2017 brachte die BF1 vor, die russische Polizei hätte die BF1 und ihre Kinder 
(BF2 und BF3) töten wollen (vgl. AS 9). In der Einvernahme vor dem Bundesamt wurde ein gezielter 
Tötungswille der Sicherheitskräfte jedoch nicht einmal mehr ansatzweise erwähnt. 
 

Was die vorgelegte Ladung in Kopie betrifft, ist vorweg festzustellen, dass die BF1 - entgegen ihren 
Behauptungen, wonach sie beschuldigt werden würde, mit den Wahhabiten zu kooperieren - als Zeugin und 
nicht als Beschuldigte geladen wurde. Unabhängig davon ist zu der Ladung sowie dem Bestätigungsschreiben 
vom 08.08.2017 darauf hinzuweisen, dass den getroffenen Länderfeststellungen zufolge insbesondere in der 
Kaukasusregion in der Russischen Föderation echte Dokumente unwahren Inhalts und 
Gefälligkeitsbescheinigungen von Behörden erhältlich sowie Verfälschungen, Fälschungen und Handel mit jeder 
Art von Dokumenten, einschließlich Pässen, weit verbreitet und mittels persönlicher Beziehung oder Bestechung 
ohne größeren Aufwand zu beschaffen sind. Angesichts dieser im Herkunftsland weit verbreiteten, notorischen 
Praktiken erweist sich eine Echtheitsüberprüfung der Dokumente bereits insofern kaum zweckdienlich, als eine 
derartige Überprüfung - unabhängig von der Frage, ob diesbezüglich überhaupt entsprechendes 
Vergleichsmaterial vorliegt, ein echtes Dokument unwahren Inhalts nicht ausschließen kann. Dies gilt umso 
mehr, als laut Angaben der BF1 ihr Onkel ein einflussreicher XXXX , zuvor ein XXXX und ein Freund des 
XXXX gewesen ist (vgl. S. 16 Verhandlungsprotokoll vom 18.01.2019). Vor Ort Recherchen sind laut 
Informationsstand der Staatendokumentation des Bundesamtes in der Russischen Föderation im Allgemeinen 
und im Nordkaukasus im Besonderen nicht möglich (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, 
Staatendokumentation, AFB zu 1044996509 - 140161034, 18.05. 2016). Die Dokumente unterlagen der freien 
Beweiswürdigung. Unter Zugrundelegung des zuvor Ausgeführten war sohin angesichts des bereits 
Ausgeführten von der inhaltlichen Unrichtigkeit der vorgelegten Dokumente auszugehen. Ergänzend ist 
hinsichtlich der Ladung auf die Beweiswürdigung des Bundesamtes hinzuweisen, die sich als nachvollziehbar 
und zutreffend erweist. Der Ladung zufolge hätte die BF1 am 10.07.2017 bei einer namentlich genannten 
Untersuchungsabteilung zur Einvernahme als Zeugin erscheinen sollen. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar 
warum die Sicherheitsbehörden die BF1 nicht unmittelbar nach dem Tod des neuen Lebensgefährten über den 
Lebenssachverhalt der Polizeimorde befragen würden, sondern ein Gästehaus sprengen und sie erst Monate 
später zu einer Einvernahme laden würden. 
 

Auch die vorgelegten Fotografien, die den angeblichen Lebensgefährten der BF1 sowie die Ruine eines Hauses 
zeigen, lassen weder einen unmittelbaren Bezug zur BF1 erkennen, noch sind sie sonst geeignet, angesichts der 
massiven Widersprüche in zentralen Punkten des Vorbringens dazu beizutragen, den Wahrheitsgehalt der 
geschilderten Fluchtgründe zu untermauern. 
 

Auch das handschriftliches Schreiben der BF1 vom 17.01.2019, worin sie allfällige Abweichungen in ihrem 
Vorbringen auf ihre psychische Belastung in Zusammenhang mit ihren Erlebnissen im Herkunftsland sowie den 
Tod ihres Vaters zurückführt, vermochte nicht zu überzeugen. Die aufgezeigten Widersprüche stehen sowohl 
hinsichtlich der Häufigkeit als auch der Intensität in Bezug auf zentrale Punkte im Vorbringen in keinem 
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Verhältnis zu dieser Behauptung, wobei die BF1 bis dato auch keine erhebliche psychische Erkrankung dargetan 
noch dazu entsprechende Befunde vorgelegt hat. Hinzu kommt, dass ein Großteil der Widersprüche Angaben der 
BF1 betrifft, die sie in der Beschwerdeverhandlung am 11.01.2019 - noch vor Kenntnis des Todes ihres Vaters - 
getätigt hat. 
 

Letztlich erscheint das Vorbringen der BF, von der Polizei als islamistisch extremistische Person verdächtigt zu 
werden, auch kaum plausibel, zumal bei einem diesbezüglichen konkreten Verdacht (Waffenfund im Haus), 
davon auszugehen ist, dass die Sicherheitsbehörden keine Zeit verstreichen hätten lassen, um entsprechende 
Maßnahmen gegen die BF1 zu setzen. Ein Ladungsversuch über einem Monat nach der Explosion erscheint in 
der behaupteten Konstellation nicht nachvollziehbar und würde vielmehr darauf hindeuten, dass kein 
entsprechendes Interesse der Behörde an der BF1 besteht. Umso mehr steht auch die Mutmaßung der BF1, dass 
ihr die Waffen von der Polizei untergeschoben worden wären, in völligen Widerspruch zur darauffolgenden 
Untätigkeit der Behörde. Eine solche Nachlässigkeit und Unbekümmertheit nach derartigen Anstrengungen 
(Einsatzkommando, Haussprengung) steht in keiner Relation. Auch das berufliche und familiäre Umfeld der 
BF1, deren Onkel ein einflussreicher XXXX war, der ursprünglich XXXX kommt, und deren Bruder XXXX ist, 
erscheint zur behaupteten Behördenwillkür völlig unstimmig. Unter den dargetanen Aspekten kann aber auch die 
Behauptung, dass der Bruder der XXXX wegen letzterer nunmehr flüchten und untertauchen hätte müssen, nur 
als tatsachenwidrige Steigerung des Vorbringens gewertet werden. 
 

Das gleiche gilt im Wesentlichen für die behauptete, aus heiterem Himmel erfolgte Bedrohung durch 
islamistische Extremisten nur wenige Tage nach der Explosion. Unabhängig von der Unglaubwürdigkeit des 
diesbezüglichen Vorbringens konnte die BF1 aber auch keine objektiv nachvollziehbaren Gründe für eine 
Wahrscheinlichkeit dartun konnte, von diesen außerhalb des Kaukasus in der Russischen Föderation verfolgt 
bzw. gefunden zu werden. Sohin wäre zudem von einer innerstaatlichen Fluchtalternative außerhalb der 
Kaukasusregion auszugehen. Aus den Länderfeststellungen geht etwa hervor, dass in der Russischen Föderation 
sowohl Bewegungsfreiheit als auch das Recht auf freie Wohnsitzwahl besteht, wobei für die Registrierung 
lediglich die Vorlage eines Inlandspasses und nachweisbarer Wohnraum erforderlich ist. Angesichts des 
Umstandes, dass die gesunde und arbeitsfähige BF1 über einen einflussreichen, wohlhabenden Onkel und zudem 
als Akademikerin über langjährige Berufserfahrung verfügt, ist realistischer Weise davon auszugehen, dass sie in 
der Lage ist, ihren Wohnsitz zu verlegen. Eine interne Fluchtalternative in Städten außerhalb der Kaukasusregion 
- wie beispielsweise etwa in Moskau, Rostow, Saratow, Wolgograd oder Tjumen - erscheint auch zumutbar. 
 

Aus einer Gesamtschau der Angaben der BF und der dargelegten Widersprüche und Unstimmigkeiten, die 
überwiegend zentrale Punkte des Vorbringens betrafen, konnte in Summe nur von der Unglaubwürdigkeit des 
behaupteten Fluchtvorbringens, im Herkunftsland von der Polizei bzw. islamistischen Extremisten verfolgt zu 
werden, ausgegangen werden. 
 

Die zur Lage in der Russischen Föderation und Kaukasus getroffenen Feststellungen basieren auf Berichten 
angesehener staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen und stellen angesichts des bereits Ausgeführten im 
konkreten Fall eine hinreichende Basis zur Beurteilung des Vorbringens der BF dar. 
 

Aus den getroffenen Länderfeststellungen lässt sich keine derartige Situation im Herkunftsland ableiten, wonach 
die BF allein aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage ohne Hinzutreten individueller Faktoren in der 
Russischen Föderation bzw. Inguschetien aktuelle und mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine ernsthafte 
individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit ihrer Personen drohen würden oder dass ihnen im 
Falle einer Rückkehr ins Herkunftsland die notdürftigste Lebensgrundlage entzogen wäre. Dies entspricht im 
Übrigen auch der Einschätzung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, wobei etwa auf das Urteil 
vom 09.07.2016 im Fall R.K. gegen Frankreich, Zl. 61.264/11, verwiesen wird, wonach die Situation im 
Nordkaukasus- trotz dort festzustellender schwerer Menschenrechtsverletzungen - nicht so geartet ist, dass die 
Abschiebung dorthin automatisch eine Verletzung nach Art. 3 EMRK darstellen würde (vgl. dazu auch EGMR 
30.11.2017, Application no. 54646/17, X v. Germany). 
 

Die Situation im Herkunftsland hat sich auch seit dem Zeitpunkt der Verhandlung am 18.11.2019 in den 
gegenständlich relevanten Punkten nicht entscheidungswesentlich verändert. Hierbei ist anzumerken, dass es 
sich bei der Russischen Föderation um einen Staat handelt, der zwar im Hinblick auf menschenrechtliche 
Standards Defizite aufweist, darüber hinaus aber nicht - etwa im Vergleich zu Krisenregionen wie Afghanistan, 
Irak, Somalia, Syrien u.v.a. - als Staat mit sich rasch ändernder Sicherheitslage auffällig wurde (vgl. dazu etwa 
BfGH 21.09.2017, Zl. E 1323/2017-24, VwGH 13.12.2016, Zl. 2016/20/0098). 
 

2.4. Die Aufnahme weiterer Beweise war wegen Entscheidungsreife nicht mehr erforderlich. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
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3.1. Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, hat das 
Verwaltungsgericht gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen. 
 

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG 
dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn (Z 1) der der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder (Z 2) die 
Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit 
gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist. Letztere Variante traf unter Berücksichtigung 
der in ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu § 28 VwGVG vertretenen Ansicht über den 
prinzipiellen Vorrang der meritorischen Entscheidungspflicht der Verwaltungsgerichte auf die gegenständliche 
Konstellation zu (vgl. dazu etwa VwGH 28.07.2016, Zl. Ra 2015/01/0123). 
 

Soweit das Verwaltungsgericht nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der Behörde gegeben findet, hat 
es gemäß § 27 VwGVG den angefochtenen Bescheid, die angefochtene Ausübung unmittelbarer 
verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt und die angefochtene Weisung auf Grund der Beschwerde 
(§ 9 Abs.1 Z 3 und 4) oder auf Grund der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu 
überprüfen. Gemäß § 9 Abs.1 VwGVG hat die Beschwerde u.a. (Z 3) die Gründe, auf die sich die Behauptung 
der Rechtswidrigkeit stützt, sowie (Z 4) das Begehren zu enthalten. In den erläuternden Bemerkungen der 
Regierungsvorlage zur Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl. I Nr. 51/2012, wurde zu § 27 VwGVG 
ausgeführt: "Der vorgeschlagene § 27 legt den Prüfungsumfang des Verwaltungsgerichtes fest. Anders als die 
Kognitionsbefugnis einer Berufungsbehörde (vgl. § 66 Abs. 4 AVG) soll die Kognitionsbefugnis des 
Verwaltungsgerichtes durch den Inhalt der Beschwerde beschränkt sein." 
 

Zu Spruchteil A): 
 

3.2. Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides 
 

3.2.1. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 
Schutz gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung i.S.d. Art. 1 
Abschnitt A Z. 2 Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) droht. 
 

Dazu ist vorweg festzuhalten, dass auf § 3 Abs. 1 AsylG 2005 die bisherige höchstgerichtliche Judikatur zu den 
Kriterien für die Asylgewährung nach § 7 AsylG 1997 in Anbetracht der identen Festlegung, dass als Maßstab 
die Feststellung einer Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z. 2 GFK gilt, grundsätzlich anzuwenden ist. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen oder wer staatenlos ist, sich infolge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen 
Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land 
zurückzukehren. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 AsylG 2005 idgF kann die Verfolgung auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, 
nachdem der Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des 
Fremden beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und 
Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive Nachfluchtgründe). 
Einem Fremden, der einen Folgeantrag (§ 2 Abs. 1 Z 23) stellt, wird in der Regel nicht der Status des 
Asylberechtigten zuerkannt, wenn die Verfolgungsgefahr auf Umständen beruht, die der Fremde nach Verlassen 
seines Herkunftsstaates selbst geschaffen hat, es sei denn, es handelt sich um in Österreich erlaubte Aktivitäten, 
die nachweislich Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffes ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht 
vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des 
Asylwerbers Grund hat, eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter 
Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates 
bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre 
Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache 
dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen 
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Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen 
Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine 
Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, 
was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Weiters muss sie sich auf das 
gesamte Staatsgebiet beziehen. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren 
ein wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr dar, wobei hiefür dem Wesen nach eine Prognose 
zu erstellen ist. Anträge auf internationalen Schutz sind gemäß § 3 Abs. 3 AsylG bezüglich der Zuerkennung des 
Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) 
offen steht (Z.1) oder er einen Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG) gesetzt hat (Z. 2). 
 

Gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 und § 11 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Asylantrag abzuweisen, wenn dem Asylwerber in 
einem Teil seines Herkunftsstaates vom Staat oder von sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen 
wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden und ihm der Aufenthalt in 
diesem Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann ("innerstaatliche Fluchtalternative"). Schutz ist 
gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete Furcht nach Art. 1 
Abschnitt A Z 2 GFK vorliegen kann und die Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind. (vgl. zur 
Rechtslage vor dem AsylG z.B. VwGH 15.3.2001, 99/20/0036; 15.3.2001, 99/20/0134, wonach Asylsuchende 
nicht des Schutzes durch Asyl bedürfen, wenn sie in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und 
ihnen insoweit auch zumutbar ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen). Damit ist - wie der 
Verwaltungsgerichtshof zur GFK judiziert, deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 2005 unberührt bleiben - 
nicht das Erfordernis einer landesweiten Verfolgung gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante 
Verfolgungsgefahr für den Betroffenen - mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des 
Herkunftsstaates - im gesamten Herkunftsstaat auswirken muss (VwGH 09.11.2004, 2003/01/0534). Das 
Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer "inländischen Flucht- oder Schutzalternative" (VwGH 09.11.2004, 
2003/01/0534) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort nicht in eine ausweglose Lage gerät, 
zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jede 
Existenzgrundlage entziehen (VwGH 08.09.1999, 98/01/0614, 29.03.2001, 2000/-20/0539). 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.03.1995, 95/19/0041; 
27.06.1995, 94/20/0836; 23.07.1999, 99/20/0208; 21.09.2000, 99/20/0373; 26.02.2002, 99/20/0509 m.w.N.; 
12.09.2002, 99/20/0505; 17.09.2003, 2001/20/0177) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn 
sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn 
der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht 
von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt - 
asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur Asylgewährung führen, 
wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt 
werden kann (VwGH 22.03.2000, 99/01/0256 m.w.N.). 
 

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat 
nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe Dritter präventiv zu schützen (VwGH 13.11.2008, 
2006/01/0191). Für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht - unter dem Fehlen einer 
solchen ist nicht "zu verstehen, dass die mangelnde Schutzfähigkeit zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine 
Staatsgewalt besteht" (VwGH 22.03.2000, 99/01/0256) -, kommt es darauf an, ob jemand, der von dritter Seite 
(aus den in der GFK genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen - asylrelevante Intensität 
erreichenden - Nachteil aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten hat (vgl. 
VwGH 22.03.2000, 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, The Refugee in International Law2 [1996] 73; 
weiters VwGH 26.02.2002, 99/20/0509 m.w.N.; 20.09.2004, 2001/20/0430; 17.10.2006, 2006/20/0120; 
13.11.2008, 2006/01/0191). Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen Unterschied, ob er auf Grund 
staatlicher Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat oder ob ihm dieser 
Nachteil mit derselben Wahrscheinlichkeit auf Grund einer Verfolgung droht, die von anderen ausgeht und die 
vom Staat nicht ausreichend verhindert werden kann. In diesem Sinne ist die oben verwendete Formulierung zu 
verstehen, dass der Herkunftsstaat "nicht gewillt oder nicht in der Lage" sei, Schutz zu gewähren (VwGH 
26.02.2002, 99/20/0509). In beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine 
wohlbegründete Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen (vgl. VwGH 
22.03.2000, Zl. 99/01/0256; VwGH 13.11.2008, Zl. 2006/01/0191). 
 

Die Voraussetzung "wohlbegründeter Furcht" wird in der Regel nur dann erfüllt sein, wenn zwischen den 
Umständen, die als Grund für die Ausreise angegeben werden, und der Ausreise selbst ein zeitlicher 
Zusammenhang besteht (vgl. VwGH 30.08.2007, Zl. 2006/19/0400; VwGH 17.03.2009, Zl. 2007/19/0459). 
 

3.2.2. Die "Glaubhaftmachung" wohlbegründeter Furcht gemäß § 3 AsylG 1991 setzt positiv getroffene 
Feststellungen von Seiten der Behörde und somit die Glaubwürdigkeit des diesen Feststellungen 
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zugrundeliegenden Vorbringens des Asylwerbers voraus (vgl. VwGH 11.06.1997, Zl. 95/01/0627). Im 
Asylverfahren stellt das Vorbringen des Asylwerbers die zentrale Entscheidungsgrundlage dar. Dabei genügen 
aber nicht bloße Behauptungen, sondern bedarf es, um eine Anerkennung als Flüchtling zu erwirken, hierfür 
einer entsprechenden Glaubhaftmachung durch den Asylwerber (vgl. VwGH 04.11.1992, Zl. 92/01/0560). Nach 
der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist es Aufgabe des Asylwerbers, durch ein in sich 
stimmiges und widerspruchsfreies Vorbringen, allenfalls durch entsprechende Bescheinigungsmittel, einen 
asylrelevanten Sachverhalt glaubhaft zu machen (VwGH 25.03.1999, 98/20/0559). 
 

So erscheint es im Sinne der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht unschlüssig, wenn 
den ersten Angaben, die ein Asylwerber nach seiner Ankunft in Österreich macht, gegenüber späteren 
Steigerungen erhöhte Bedeutung beigemessen wird (vgl. VwGH 08.07.1993, Zl. 92/01/1000; VwGH 
30.11.1992, Zl. 92/01/0832; VwGH 20.05.1992, Zl. 92/01/0407; VwGH 19.09.1990, Zl. 90/01/0133). Der 
Umstand, dass ein Asylwerber bei der Erstbefragung gravierende Angriffe gegen seine Person unerwähnt 
gelassen hat (hier Schläge, Ziehen an den Haaren, Begießen mit kaltem Wasser) spricht gegen seine 
Glaubwürdigkeit (VwGH 16.09.1992, Zl. 92/01/0181). Auch unbestrittenen Divergenzen zwischen den Angaben 
eines Asylwerbers bei seiner niederschriftlichen Vernehmung und dem Inhalt seines schriftlichen Asylantrages 
sind bei schlüssigen Argumenten der Behörde, gegen die in der Beschwerde nichts Entscheidendes vorgebracht 
wird, geeignet, dem Vorbringen des Asylwerbers die Glaubwürdigkeit zu versagen (Vgl. VwGH 21.06.1994, Zl. 
94/20/0140). Eine Falschangabe zu einem für die Entscheidung nicht unmittelbar relevanten Thema (vgl. VwGH 
30.09.2004, Zl. 2001/20/0006, zum Abstreiten eines früheren Einreiseversuchs) bzw. Widersprüche in nicht 
maßgeblichen Detailaspekten (vgl. VwGH vom 23.01.1997, Zl. 95/20/0303 zu Widersprüchen bei einer mehr als 
vier Jahre nach der Flucht erfolgten Einvernahme hinsichtlich der Aufenthaltsdauer des BFs in seinem 
Heimatdorf nach seiner Haftentlassung) können für sich allein nicht ausreichen, um daraus nach Art einer 
Beweisregel über die Beurteilung der persönlichen Glaubwürdigkeit des Asylwerbers die Tatsachenwidrigkeit 
aller Angaben über die aktuellen Fluchtgründe abzuleiten (vgl. dazu auch VwGH 26.11.2003, Zl. 2001/20/0457). 
Auch oberflächlich und allgemein gehaltene Angaben, welche jeden konkreten, (insbesondere zeitlich) 
nachprüfbaren Anhaltspunkt vermeiden, und die trotz mehrfacher Aufforderungen, Details zu schildern, 
erfolgen, sind grundsätzlich geeignet, in einer schlüssigen Begründung zur Verneinung der Glaubwürdigkeit 
dieser Angaben betreffend einer drohenden individuellen Verfolgung herangezogen zu werden (vgl. etwa VwGH 
26.06.1996, Zl. 95/20/0205). 
 

Die amtswegigen Ermittlungspflichten im Asylverfahren sind im § 18 Abs. 1 AsylG 2005 geregelt, der inhaltlich 
nahezu wortgleich der Vorgängerbestimmung des § 28 AsylG 1997 entspricht. Der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes zu § 28 Abs. AsylG 1997 folgend stellt diese Gesetzesstelle eine Konkretisierung der 
aus § 37 AVG in Verbindung mit § 39 Abs. 2 AVG hervorgehende Verpflichtung der Verwaltungsbehörden dar, 
den für die Erledigung der Verwaltungssache maßgebenden Sachverhalt von Amts wegen vollständig zu 
ermitteln und festzustellen, begründet aber keine über den Rahmen der angeführten Vorschriften hinausgehende 
Ermittlungspflicht (vgl. VwGH 08.04.2003, Zl. 2002/01/0522). Grundsätzlich obliegt es dem Asylwerber, alles 
Zweckdienliche, insbesondere seine wahre Bedrohungssituation in dem seiner Auffassung nach auf ihn 
zutreffenden Herkunftsstaat, für die Erlangung der von ihm angestrebten Rechtsstellung vorzubringen (Vgl. 
VwGH 31.05.2001, Zl. 2001/20/0041; VwGH 23.07.1999, Zl. 98/20/0464). Nur im Fall hinreichend deutlicher 
Hinweise im Vorbringen eines Asylwerbers auf einen Sachverhalt, der für die Glaubhaftmachung 
wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung im Sinne der Flüchtlingskonvention in Frage kommt, hat die Behörde 
gemäß § 28 AsylG 1997 in geeigneter Weise auf eine Konkretisierung der Angaben des Asylwerbers zu dringen. 
Aus dieser Gesetzesstelle kann aber keine Verpflichtung der Behörde abgeleitet werden, Asylgründe, die der 
Asylwerber gar nicht behauptet hat, zu ermitteln (Vgl. VwGH 14.12.2000, Zl. 2000/20/0494; VwGH 
06.10.1999, Zl. 98/01/0311; VwGH 14.10.1998, Zl. 98/01/0222). Die Ermittlungspflicht der Behörde geht auch 
nicht soweit, den Asylwerber zu erfolgversprechenden Argumenten und Vorbringen anzuleiten (vgl. VwGH vom 
21.09.2000, Zl. 98/20/0361; VwGH 04.05.2000, Zl. 99/20/0599). 
 

3.2.3. Es kann nicht angenommen werden, dass es den BF gelungen wäre, wohlbegründete Furcht vor 
Verfolgung aus Gründen der GFK glaubhaft zu machen: 
 

Zunächst kann nicht angenommen werden, dass die BF, die der Volksgruppe der Inguschen angehören und auch 
nicht politisch aktiv waren, im Herkunftsland aufgrund generalisierender Merkmale einer Verfolgung ausgesetzt 
wären. Wie bereits in der Beweiswürdigung dargelegt wurde, ist es den BF auch sonst nicht gelungen, 
individuelle Gründe für die Wahrscheinlichkeit einer asylrelevanten Verfolgung glaubwürdig darzutun. 
 

Ferner ist noch zu ergänzen, dass in allgemeinen schlechten wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen keine 
Verfolgung gesehen werden kann (vgl. VwGH 08.06.2000, Zl. 99/20/0597 unter Bezugnahme auf VwGH 
24.10.1996, Zl. 95/20/0321, 0322; VwGH 17.02.1993, Zl. 92/01/0605) und auch eine existenzgefährdende 
Schlechterstellung der BF aus Gründen der GFK nicht ersichtlich ist. 
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3.3. Zur Entscheidung über die Zuerkennung des Status der subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 
2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF): 
 

3.3.1. Wird ein Asylantrag "in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten" abgewiesen, so ist 
dem Asylwerber gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, 
"wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine 
reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes 
mit sich bringen würde". Nach § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung dieses Status 
mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 AsylG 2005 zu verbinden. 
 

Angesichts des im Wesentlichen identen Regelungsinhalts des bis 31.12.2005 in Kraft stehenden § 8 Abs. 1 
AsylG 1997 im Verhältnis zum nunmehr in Geltung stehenden § 8 Abs. 1 AsylG 2005 - abgesehen vom im 
letzten Halbsatz des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nunmehr enthaltenen zusätzlichen Verweis auf eine eventuelle 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes als weitere mögliche Bedingung für eine Gewährung subsidiären 
Schutzes - lässt sich auch die bisherige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum § 8 AsylG 1997 auch 
auf die neue Rechtslage anwenden. 
 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf das Leben gesetzlich geschützt. Abgesehen von der 
Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe 
bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. 
Letzteres wurde wiederum durch das Protokoll Nr. 6 beziehungsweise Nr. 13 zur Abschaffung der Todesstrafe 
hinfällig. Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung unterworfen werden. 
 

Gemäß § 8 Abs. 3 und 6 AsylG 2005 ist der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich dieses Status 
abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offensteht oder wenn der 
Herkunftsstaat des Asylwerbers nicht festgestellt werden kann. Daraus und aus mehreren anderen Vorschriften 
(§ 2 Abs. 1 Z 13, § 10 Abs. 1 Z 2, § 27 Abs. 2 und 4 AsylG 2005) ergibt sich, dass dann, wenn dem Asylwerber 
kein subsidiärer Schutz gewährt wird, sein Antrag auf internationalen Schutz auch in dieser Beziehung förmlich 
abzuweisen ist. 
 

Somit ist zu klären, ob im Falle der Rückführung des Fremden in seinen Herkunftsstaat Art. 2 EMRK (Recht auf 
Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der Folter), das Protokoll Nr. 6 zur EMRK über die Abschaffung der Todesstrafe 
oder das Protokoll Nr. 13 zur EMRK über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe verletzt werden würde. 
Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, wie sie bei der 
Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zl. 2000/20/0141). Ereignisse, die bereits längere Zeit 
zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht 
besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zl. 
98/01/0122; 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

Unter "realer Gefahr" ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher 
Konsequenzen für den Betroffenen ("a sufficiently real risk") im Zielstaat zu verstehen (VwGH 19.02.2004, Zl. 
99/20/0573; auch ErläutRV 952 BlgNR 22. GP zu § 8 AsylG 2005). Die reale Gefahr muss sich auf das gesamte 
Staatsgebiet beziehen und die drohende Maßnahme muss von einer bestimmten Intensität sein und ein 
Mindestmaß an Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Artikels 3 EMRK zu gelangen (zB 
VwGH 26.06.1997, Zl. 95/21/0294; 25.01.2001, Zl. 2000/20/0438; 30.05.2001, Zl. 97/21/0560). Die bloße 
Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder 
abgeschoben wird, genügt nicht, um seine Abschiebung in diesen Staat unter dem Gesichtspunkt des § 8 Abs. 1 
AsylG 2005 als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (vgl. VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427; 
20.06.2002, Zl. 2002/18/0028; siehe dazu vor allem auch EGMR 20.07.2010, N. gg. Schweden, Zl. 23505/09, 
Rz 52ff; 13.10.2011, Husseini gg. Schweden, Zl. 10611/09, Rz 81ff). 
 

Herrscht in einem Staat eine extreme Gefahrenlage, durch die praktisch jeder, der in diesen Staat abgeschoben 
wird - auch ohne einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder Bürgerkriegspartei anzugehören -, der konkreten 
Gefahr einer Verletzung der durch Art. 3 EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre, so kann dies der 
Abschiebung eines Fremden in diesen Staat entgegenstehen. Die Ansicht, eine Benachteiligung, die alle 
Bewohner des Staates in gleicher Weise zu erdulden hätten, könne nicht als Bedrohung im Sinne des § 8 Abs. 1 
AsylG 2005 gewertet werden, trifft nicht zu (VwGH 25.11.1999, Zl. 99/20/0465; 08.06.2000, Zl. 99/20/0203; 
17.09.2008, Zl. 2008/23/0588). Selbst wenn infolge von Bürgerkriegsverhältnissen letztlich offen bliebe, ob 



 Bundesverwaltungsgericht 28.02.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 45 von 52 

überhaupt noch eine Staatsgewalt bestünde, bliebe als Gegenstand der Entscheidung nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 
die Frage, ob stichhaltige Gründe für eine Gefährdung des Fremden in diesem Sinne vorliegen (vgl. VwGH 
08.06.2000, Zl. 99/20/0203). 
 

Gemäß der Judikatur des EGMR muss der Antragsteller die erhebliche Wahrscheinlichkeit einer aktuellen und 
ernsthaften Gefahr schlüssig darstellen (vgl. EKMR, Entsch. Vom 7.7.1987, Nr. 12877/87 - Kalema gg. 
Frankreich, DR 53, S. 254, 264). Dazu ist es notwendig, dass die Ereignisse vor der Flucht in konkreter Weise 
geschildert und auf geeignete Weise belegt werden. Rein spekulative Befürchtungen reichen ebenso wenig aus 
(vgl. EKMR, Entsch. Vom 12.3.1980, Nr. 8897/80: X u. Y gg. Vereinigtes Königreich), wie vage oder generelle 
Angaben bezüglich möglicher Verfolgungshandlungen (vgl. EKMR, Entsch. Vom 17.10.1986, Nr. 12364/86: 
Kilic gg. Schweiz, DR 50, S. 280, 289). So führt der EGMR in stRsp aus, dass es trotz allfälliger 
Schwierigkeiten für den Antragsteller "Beweise" zu beschaffen, es dennoch ihm obliegt so weit als möglich 
Informationen vorzulegen, die der Behörde eine Bewertung der von ihm behaupteten Gefahr im Falle einer 
Abschiebung ermöglicht ( z. B. EGMR Said gg. die Niederlande, 5.7.2005). Auch der Verwaltungsgerichtshof 
stellte wiederholt mit Verweis auf die ständige Judikatur des EGMR klar, dass - abgesehen von Abschiebungen 
in Staaten, in denen die allgemeine Situation so schwerwiegend ist, dass die Rückführung eines abgelehnten 
Asylwerbers dorthin eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde - es grundsätzlich der 
abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die Annahme eines 
Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 
EMRK widersprechende Behandlung drohen würde (vgl. etwa VwGH 13.09.2016, Zl. Ra 2016/01/0096, Rz 9-
12, zur diesbezüglich nicht beanstandeten Rückkehrmöglichkeit eines gesunden und arbeitsfähigen 
Revisionswerbers nach Kabul; VwGH 05.10.2016, Zl. Ra 2016/19/0158, Rz 13-14, zur Rückkehrmöglichkeit 
eines gesunden Revisionswerbers nach Mogadischu). Zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 
EMRK ist es notwendig, detailliert und konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen 
(VwGH 25.05.2016, Zl. Ra 2016/19/0036). Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger, noch zum 
Refoulementschutz nach der vorigen Rechtslage ergangenen, aber weiterhin gültigen Rechtsprechung erkannt, 
dass der Antragsteller das Bestehen einer solchen Bedrohung glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle 
Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffende und durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (VwGH 23.02.1995, Zl. 95/18/0049; 05.04.1995, Zl. 
95/18/0530; 04.04.1997, Zl. 95/18/1127; 26.06.1997, ZI. 95/18/1291; 02.08.2000, Zl. 98/21/0461). Diese 
Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des 
Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 
30.09.1993, Zl. 93/18/0214). 
 

Bei außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegenden Gegebenheiten im Herkunftsstaat kann nach der 
ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) die 
Außerlandesschaffung eines Fremden nur dann eine Verletzung des Art. 3 EMRK darstellen, wenn im konkreten 
Fall außergewöhnliche Umstände ("exceptional circumstances") vorliegen (EGMR 02.05.1997, D. gg. 
Vereinigtes Königreich, Zl. 30240/96; 06.02.2001, Bensaid, Zl. 44599/98; vgl. auch VwGH 21.08.2001, Zl. 
2000/01/0443). Unter "außergewöhnlichen Umständen" können auch lebensbedrohende Ereignisse (zB Fehlen 
einer unbedingt erforderlichen medizinischen Behandlung bei unmittelbar lebensbedrohlicher Erkrankung) ein 
Abschiebungshindernis im Sinne des Art. 3 EMRK iVm. § 8 Abs. 1 AsylG 2005 bilden, die von den Behörden 
des Herkunftsstaates nicht zu vertreten sind (EGMR 02.05.1997, D. gg. Vereinigtes Königreich; vgl. VwGH 
21.08.2001, Zl. 2000/01/0443; 13.11.2001, Zl. 2000/01/0453; 09.07.2002, Zl. 2001/01/0164; 16.07.2003, Zl. 
2003/01/0059). Nach Ansicht des VwGH ist am Maßstab der Entscheidungen des EGMR zu Art. 3 EMRK für 
die Beantwortung der Frage, ob die Abschiebung eines Fremden eine Verletzung des Art. 3 EMRK darstellt, 
unter anderem zu klären, welche Auswirkungen physischer und psychischer Art auf den Gesundheitszustand des 
Fremden als reale Gefahr ("real risk") - die bloße Möglichkeit genügt nicht - damit verbunden wären (VwGH 
23.09.2004, Zl. 2001/21/0137). Der EGMR geht weiter allgemein davon aus, dass aus Art. 3 EMRK 
grundsätzlich kein Bleiberecht mit der Begründung abgeleitet werden kann, dass der Herkunftsstaat gewisse 
soziale, medizinische oder sonstige unterstützende Leistungen nicht biete, die der Staat des gegenwärtigen 
Aufenthaltes bietet. Nur unter außerordentlichen, ausnahmsweise vorliegenden Umständen kann diesbezüglich 
die Entscheidung, den Fremden außer Landes zu schaffen, zu einer Verletzung des Art. 3 EMRK führen (vgl für 
mehrere. z. B. Urteil vom 2.5.1997, EGMR 146/1996/767/964 ["St. Kitts-Fall"], oder auch Application no. 
7702/04 by SALKIC and Others against Sweden oder S.C.C. against Sweden v. 15.2.2000, 46553 / 99). 
 

Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 
EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der 
menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Nach der auf der 
Rechtsprechung des EGMR beruhenden Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist eine solche Situation nur 
unter exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände bedingten 
Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend (VwGH 25.05.2016, Zl. Ra 2016/19/0036). Selbst wenn vor 
dem Hintergrund dessen die BF bei einer Rückkehr in eine in materieller Hinsicht äußerst beschwerliche, von 
erheblicher Armut geprägten Lebenssituation gelangen könnte, wäre aus diesen Erwägungen nicht abzuleiten, 
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dass im konkreten Fall außergewöhnliche Umstände ("exceptional circumstances") vorliegen würden, die die 
hohe Schwelle eines Eingriffs iSv Art. 2 und 3 EMRK erreichen würden. Diesbezüglich ist auf die 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hinzuweisen, wonach sich aus schlechten Lebensbedingungen 
keine Gefährdung bzw. Bedrohung ergibt, und äußerst schwierige und bescheidene Lebensverhältnisse 
hinzunehmen sind (vgl. dazu etwa VwGH 25.05.2016, Zl. Ra 2016/19/0036, wonach die Feststellung, dass ein 
gesunder, arbeitsfähiger und erwachsener Mann ohne Berufsausbildung und -erfahrung bei einer Rückkehr nach 
Kabul kein berufliches oder familiäres Netz mehr vorfinden würde, zwar geeignet war, eine schwierige 
Lebenssituation bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht darzutun, jedoch 
noch keine reale Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse; VwGH 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059, wonach die 
voraussichtliche Unterbringung eines Asylwerbers in einem notdürftig errichteten, beheizten, mit Stroh 
ausgelegten Zelt, das er sich mit mehreren Personen teilen hätte müssen, grundsätzlich einer Abschiebung nicht 
entgegenstand, VwGH 05.10.2016, Zl. Ra 2016/19/0158, Rz 13-14, zur Rückkehrmöglichkeit eines gesunden 
Revisionswerbers nach Mogadischu ohne familiäre Unterstützung). Die bloße Möglichkeit einer durch die 
Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend. 
 

In seinem Urteil vom 24.04.2018, C-353/16, MP, hat jedoch der Europäische Gerichtshof (EuGH) wiederum 
klargestellt, dass der Umstand, dass ein Drittstaatsangehöriger nach Art. 3 EMRK nicht abgeschoben werden 
kann, nicht in jedem Fall bedeutet, dass ihm subsidiärer Schutz zu gewähren ist. Subsidiärer Schutz (nach Art. 
15 lit. a und b der Richtlinie 2004/83 "Statusrichtlinie") verlangt nach dieser Auslegung durch den EuGH 
vielmehr, dass der ernsthafte Schaden durch das Verhalten von Dritten (Akteuren) verursacht werden muss und 
dieser nicht bloß Folge allgemeiner Unzulänglichkeiten im Herkunftsland ist. So darf der in Art. 15 Buchst. b der 
Richtlinie 2004/83 genannte ernsthafte Schaden etwa nicht bloß die Folge allgemeiner Unzulänglichkeiten des 
Gesundheitssystems des Herkunftslandes sein. Die Gefahr der Verschlechterung des Gesundheitszustands eines 
an einer schweren Krankheit leidenden Drittstaatsangehörigen, die auf das Fehlen angemessener 
Behandlungsmöglichkeiten in seinem Heimatland zurückzuführen ist, ohne dass diesem Drittstaatsangehörigen 
die Versorgung vorsätzlich verweigert würde, kann keine ausreichende Rechtfertigung dafür sein, ihm den 
subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. Dezember 2014, M'Bodj, C-542/13, 
EU:C:2014:2452, Rn. 35 und 36)". 
 

Die Erlassung oder Beibehaltung günstigerer Bestimmungen durch einen Mitgliedstaat, die - unter Berufung auf 
Art. 3 der Statusrichtlinie - über diesen Maßstab für die Gewährung von subsidiären Schutz hinausgehen, hat der 
EuGH in seinem Urteil vom 18.12.2014, C-542/13, M'Bodj, Rn. 43 bis 46, ausdrücklich als unionsrechts- bzw. 
richtlinienwidrig angesehen. Der Grundsatz der unionskonformen Auslegung von den mit der Auslegung des 
nationalen Rechts betrauten nationalen Gerichten verlangt, unter Berücksichtigung des gesamten innerstaatlichen 
Rechts und unter Anwendung der dort anerkannten Auslegungsmethoden alles zu tun, was in ihrer Zuständigkeit 
liegt, um die volle Wirksamkeit des Unionsrechts zu gewährleisten und zu einem Ergebnis zu gelangen, das mit 
dem vom Unionsrecht verfolgten Ziel im Einklang steht (vgl. dazu VwGH 06.11.2018, Zl. 2018/01/0106). 
 

3.3.2. Aus dem oben festgestellten Sachverhalt ergab sich, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung des 
Status des subsidiär Schutzberechtigten im gegenständlichen Fall nicht vorliegen. 
 

Vor dem Hintergrund der Feststellungen kann nicht gesagt werden, dass jene gemäß der Judikatur des EGMR 
geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, um die Außerlandesschaffung eines Fremden im 
Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu 
Art. 3 EMRK erscheinen zu lassen (VwGH vom 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). Es liegen keine begründeten 
Anhaltspunkte dafür vor, dass der BF mit der hier erforderlichen Wahrscheinlichkeit befürchten müsste, im 
Herkunftsland Übergriffen von im gegebenen Zusammenhang ausreichender Intensität ausgesetzt zu sein. 
 

Die Steißbeinschmerzen der BF1 und der Strabismus des BF2 begründen keinen kritischen Gesundheitszustand 
oder eine schwere Erkrankung. Außergewöhnliche Verschlechterungen als Rückkehrhindernisse wurden im 
Übrigen auch nicht vorgebracht. 
 

Die BF1 ist arbeitsfähig, leidet an keinen schweren (chronischen) Krankheiten und ist es ihr somit möglich und 
zumutbar in Zukunft selbständig für den Lebensunterhalt ihrer Familie wie bereits zuvor auch zu sorgen. Weiters 
können die BF auf ein dichtes familiäres (Mutter, Geschwister der BF1) und soziales Netz (Freunde und 
Nachbarn) zurückgreifen. Weiters gilt zu bedenken, dass die BF im Herkunftsstaat aufgewachsen sind, dort bis 
vor wenigen Jahren noch dort gelebt haben, sie die Sprache beherrschen und mit den dort herrschenden 
Gepflogenheiten vertraut sind. Die BF1 verfügt zudem über ein abgeschlossenes Hochschulstudium sowie 
langjährige Berufspraxis als XXXX . Sie kann zudem im Notfall auf die Unterstützung ihres wohlhabenden und 
einflussreichen Onkels, der über beste politische Kontakte verfügt, zurückgreifen. Die BF verfügen nach eigenen 
Vorbringen über ausreichende Wohnmöglichkeiten. 
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Ziel des Refoulementschutzes ist es nicht, Menschen vor unangenehmen Lebenssituationen, wie es die Rückkehr 
nach Inguschetien sein wird, zu beschützen, sondern einzig und allein Schutz vor exzeptionellen 
Lebenssituationen zu geben. Für die Russische Föderation insbesondere Inguschetien kann - unbeschadet der 
angespannten Sicherheitslage - nicht festgestellt werden, dass dort derzeit eine dermaßen schlechte 
wirtschaftliche Lage bzw. eine allgemeine politische Situation herrschen würde, die für sich genommen bereits 
die Zulässigkeit der Rückbringung in den Herkunftsstaat im Sinne des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 als unrechtmäßig 
erscheinen ließe (vgl. AsylG vom 28.10.2010 D9 318619-2/2010). Unter Zugrundlegung des bisher 
Ausgeführten kann sohin nicht angenommen werden, dass der BF nach einer Rückkehr in seinen Herkunftsstaat 
in Ansehung existenzieller Grundbedürfnisse (etwa Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation 
ausgesetzt wäre. Diesbezüglich ist auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hinzuweisen, wonach 
sich aus schlechten Lebensbedingungen keine Gefährdung bzw. Bedrohung im Sinne des § 57 FrG ergibt (vgl. 
etwa VwGH 30.1.2001, Zl. 2001/01/0021). 
 

Selbst wenn vor dem Hintergrund dessen das die BF bei einer Rückkehr in eine in materieller Hinsicht 
beschwerliche Lebenssituation gelangen könnten, war aus diesen Erwägungen nicht abzuleiten, dass im 
konkreten Fall außergewöhnliche Umstände ("exceptional circumstances") vorliegen würden, die die hohe 
Schwelle eines Eingriffs iSv Art. 2 und 3 EMRK erreichen würden. 
 

Unabhängig davon würden aber humanitäre Ermessensgründe - selbst bei hypothetischer Feststellung einer 
realen Gefahr einer Verletzung der BF nach Art. 3 EMRK - ohne Akteur, von dem der Schaden ausgeht und vor 
dem die BF geschützt werden müssen, im Sinne des Urteils des EuGH vom 24.04.2018, C-353/16, eine der 
wesentlichen Voraussetzungen für die Gewährung subsidiären Schutzes sachlich nicht erfüllen (vgl. dazu auch 
VwGH 06.11.2018, Zl. 2018/01/0106). 
 

Schließlich kann auch nicht gesagt werden, dass eine Abschiebung der BF für sie als Zivilperson eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. In der russischen Föderation ist eine Zivilperson nicht 
allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer solchen Bedrohung ausgesetzt. 
 

3.3.3. Insoweit war auch die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides gemäß § 8 Abs. 1 
AsylG als unbegründet abzuweisen. 
 

3.4. Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides 
 

3.4.1. Gemäß § 10. Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer 
Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und 
von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt wird. 
 

Die BF befinden sich seit 2017 im Bundesgebiet und ihr Aufenthalt ist nicht geduldet. Sie sind nicht Zeuge oder 
Opfer von strafbaren Handlungen und auch kein Opfer von Gewalt. Die Voraussetzungen für die amtswegige 
Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 2005 liegen daher nicht vor, wobei dies weder im Verfahren 
noch in der Beschwerde auch nur behauptet wurde. 
 

Gemäß § 52 Abs. 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen unter einem (§ 10 AsylG 2005) 
mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf internationalen Schutz sowohl 
bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abgewiesen wird, und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. 
Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige. 
 

Die BF sind als Staatsangehörige der Russischen Föderation, keine begünstigten Drittstaatsangehörigen und es 
kommt ihnen kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zu, da mit der erfolgten Abweisung seines 
Antrages auf internationalen Schutz ihr Aufenthaltsrecht nach § 13 AsylG 2005 mit der Erlassung dieser 
Entscheidung endet. 
 

Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß § 61 
FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder 
Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung gemäß § 9 Abs. 1 BFA-VG 
zulässig, wenn dies zur Erreichung der im Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 
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Gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG sind bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK 
insbesondere zu berücksichtigen: 
 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war 
 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 
 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

4. der Grad der Integration, 
 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 
 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts, 
 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 
 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 
Verzögerungen begründet ist. 
 

Gemäß § 9 Abs. 3 BFA-VG ist über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG jedenfalls 
begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die 
Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten 
drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß 
vorübergehend sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG 
schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder 
Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 oder 
§§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl I Nr 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 
 

3.4.2. Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, 
seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen 
Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine 
Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe 
und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Art. 8 Abs. 2 EMRK erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen 
Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. Die 
Verhältnismäßigkeit einer Rückkehrentscheidung ist dann gegeben, wenn der Konventionsstaat bei seiner 
aufenthaltsbeendenden Maßnahme einen gerechten Ausgleich zwischen dem Interesse des Fremden auf 
Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens einerseits und dem staatlichen Interesse auf Verteidigung der 
öffentlichen Ordnung andererseits, also dem Interesse des Einzelnen und jenem der Gemeinschaft als Ganzes 
gefunden hat. Dabei variiert der Ermessensspielraum des Staates je nach den Umständen des Einzelfalles und 
muss in einer nachvollziehbaren Verhältnismäßigkeitsprüfung in Form einer Interessenabwägung erfolgen. In 
diesem Sinne wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die 
Lebenssituation des Fremden und seiner Familie schwerer wögen als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme 
von ihrer Erlassung. 
 

Bei dieser Interessenabwägung sind - wie in § 9 Abs. 2 BFA-VG unter Berücksichtigung der Judikatur der 
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ausdrücklich normiert wird - insbesondere die Art und Dauer des 
bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war, das 
tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration des 
Fremden, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße gegen die 
öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, die Frage, 
ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
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Aufenthaltsstatus bewusst waren sowie die Frage zu berücksichtigen, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes 
des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist (vgl. VfGH 29.09.2007, 
B 1150/07-9; VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479; VwGH 26.01.2006, 2002/20/0423). 
 

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK 
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf 
Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. 
 

In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK 
zu schützende Beziehungen neben den zwischen Ehegatten und ihren minderjährigen Kindern ipso iure zu 
bejahenden Familienleben bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 
1979, 458; s. auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern 
(EKMR 14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten 
(EKMR 19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, 
B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, 
ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Als Kriterien hiefür kommen in einer Gesamtbetrachtung etwa das 
Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes, die Intensität und die Dauer des Zusammenlebens bzw. die 
Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von 
der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 
6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Sich bei der Prüfung allein auf das Kriterium der Abhängigkeit zu 
beschränken, greift jedenfalls zu kurz (vgl. VwGH vom 26.1.2006, Zl. 2002/20/0423). 
 

Unter dem "Privatleben" sind nach der Rechtsprechung des EGMR persönliche, soziale und wirtschaftliche 
Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind, zu verstehen (vgl. Sisojeva ua gg 
Lettland, EuGRZ 2006, 554). In diesem Zusammenhang komme dem Grad der sozialen Integration des 
Betroffenen eine wichtige Bedeutung zu. 
 

Für den Aspekt des Privatlebens spielt auch die zeitliche Komponente im Aufenthaltsstaat eine Rolle, wobei die 
bisherige Rechtsprechung grundsätzlich keine Jahresgrenze festlegt, sondern eine Interessenabwägung im 
speziellen Einzelfall vornimmt (vgl. dazu Peter Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 MRK, in 
ÖJZ 2007, 852ff.). Der Verwaltungsgerichtshof hat jedoch wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass einem 
inländischen Aufenthalt von weniger als fünf Jahren für sich betrachtet noch keine maßgebliche Bedeutung 
hinsichtlich der durchzuführenden Interessenabwägung zukommt (vgl. dazu VwGH 30.07.2015, Zl. 
2014/22/0055; VwGH 23.06.2015, Zl. 2015/22/0026; VwGH 10.11.2010, Zl. 2008/22/0777, VwGH 26.06.2007, 
Zl. 2007/01/0479). Andererseits kann aber auch nicht gesagt werden, dass eine in drei Jahren erlangte Integration 
keine außergewöhnliche, die Erteilung eines Aufenthaltstitels rechtfertigende Konstellation begründen kann. Die 
Annahme eines "Automatismus", wonach ein Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels bei Vorliegen einer 
Aufenthaltsdauer von nur drei Jahren "jedenfalls" abzuweisen wäre, ist verfehlt (vgl. VwGH 30.07.2015, Zl. 
014/22/0055). 
 

Bei der Beurteilung des Grades der Integration des Fremden ist insbesondere die Selbsterhaltungsfähigkeit, die 
schulische und berufliche Ausbildung, die Beschäftigung und die Kenntnisse der deutschen Sprache zu 
berücksichtigen (vgl. dazu etwa VwGH 03.10.2013, Zl. 2012/22/0023). Die Umstände, dass ein Fremder perfekt 
Deutsch spricht sowie sozial vielfältig vernetzt und integriert ist, stellen keine über das übliche Maß 
hinausgehenden Integrationsmerkmale dar (Hinweis E 26. November 2009, 2008/18/0720). Auch die 
strafgerichtliche Unbescholtenheit (vgl. § 66 Abs. 2 Z. 6 FrPolG 2005) vermag die persönlichen Interessen des 
Fremden nicht entscheidend zu stärken (VwGH 25.02.2010, Zl. 2010/18/0029). Vom Verwaltungsgerichtshof 
wurde im Ergebnis auch nicht beanstandet, dass in Sprachkenntnissen und einer Einstellungszusage keine solche 
maßgebliche Änderung des Sachverhalts gesehen wurde, die eine Neubeurteilung im Hinblick auf Art. 8 EMRK 
erfordert hätte (vgl. VwGH 19.11.2014, Zl. 2012/22/0056; VwGH 19.11.2014, Zl. 2013/22/0017). 
 

In der Rechtsprechung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts wurde auch schon erkannt, dass 
integrationsbegründende Umstände gemindert werden, wenn sie zu einem Zeitpunkt entstanden sind, zu dem 
sich der Fremde seines unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst sein musste und somit nicht damit rechnen durfte, 
dauerhaft in Österreich bleiben zu können (vgl. etwa VwGH 30.07.2015, Zl. Ra 2014/22/0055 bis 0058; 
Derartiges sieht der Kriterienkatalog des § 9 Abs. 2 BFA-VG in seiner Z 8 auch ausdrücklich vor). So ist etwa 
das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert, 
wenn dieser Aufenthalt rechtswidrig oder lediglich auf unberechtigte Asylanträge zurückzuführen ist (vgl. VfGH 
12.06.2007, B 2126/06; VfGH vom 29.09.2007, Zl. B 1150/07-9; VwGH 24.04.2007, 2007/18/0173; VwGH 
15.05.2007, 2006/18/0107, und 2007/18/0226). 
 

Nach ständiger Rechtssprechung der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts kommt dem öffentlichen Interesse aus der 
Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung iSd Art 8 Abs 2 EMRK ein hoher 
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Stellenwert zu. Der Verfassungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof haben in ihrer Judikatur ein 
öffentliches Interesse in dem Sinne bejaht, als eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende 
Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragsstellung im Inland 
aufhalten durften, verhindert werden soll (VfSlg. 17.516 und VwGH vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479). 
 

Nach der bereits zitierten Rechtsprechung können auch Beziehungen zwischen Geschwistern, Neffen und 
Nichten unter das Familienleben iSd Artikel 8 EMRK fallen, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt 
(gemeinsamer Haushalt, Abhängigkeitsverhältnis). Ausgehend von den Sachverhaltsfeststellungen wohnen die 
BF mit den Tanten der BF1 nicht in einem gemeinsamen Haushalt. Finanzielle familiäre 
Unterstützungsleistungen sind im Verfahren nicht hervorgekommen. Die regelmäßigen Kontakte begründen 
mangels ausreichender Beziehungsintensität kein schützenswertes Familienleben iSd Art. 8 EMRK. Die 
Beziehung der Beschwerdeführer zueinander fällt grundsätzlich als schützenwertes Familienleben in den 
Schutzbereich des Art. 8 EMRK. Die gegenständliche Entscheidung betrifft jedoch sämtliche Beschwerdeführer, 
sodass in ihr Familienleben zueinander nicht eingegriffen wird. (VwGH 18.03.2010, 2010/22/0013; 19.09.2012, 
2012/22/0143; 19.12.2012, 2012/22/0221; vgl. EGMR 09.10.2003, Slivenko v. Lettland, Appl. 48321/99). Die 
Erlassung einer Rückkehrentscheidung ist daher nur an der Schranke des Privatlebens zu messen, wobei die 
persönlichen Beziehungen adäquat zu berücksichtigen sind. Das Privatleben umfasst nämlich ganz allgemein 
persönliche, soziale und wirtschaftliche Beziehungen (vgl. EGMR 16.06.2005, Sisojeva ua gg Lettland, Nr. 
60654/00, EuGRZ 2006, 554). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof geht bei einem dreieinhalbjährigen Aufenthalt im Allgemeinen von einer eher 
kürzeren Aufenthaltsdauer aus (vgl. Chvosta, ÖJZ 2007/74 unter Hinweis auf die VwGH 08.03.2005, 
2004/18/0354; 27.03.2007, 2005/21/0378), und geht im Erkenntnis vom 26.06.2007, 2007/10/0479, davon aus, 
"dass der Aufenthalt im Bundesgebiet in der Dauer von drei Jahren [...] jedenfalls nicht so lange ist, dass daraus 
eine rechtlich relevante Bindung zum Aufenthaltsstaat abgeleitet werden könnte". Die österreichische 
Aufenthaltsdauer der BF beträgt weniger als 2 Jahre und ist in diesem Sinne als sehr kurz zu bewerten. Nach der 
aktuellen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kann nicht gesagt werden, dass eine in drei Jahren erlangte 
Integration keine außergewöhnliche, die Erteilung eines Aufenthaltstitels rechtfertigende Konstellation 
begründen "kann" und somit schon allein aufgrund des Aufenthalts von weniger als drei Jahren von einem 
deutlichen Überwiegen der öffentlichen gegenüber der privaten Interessen auszugehen wäre (vgl. VwGH 
23.02.2016, Zl. Ra 2015/01/0134-7). Im konkreten Fall liegt die Aufenthaltsdauer der BF in Österreich aber 
nicht nur deutlich unter den im zitierten Erkenntnis angesprochenen drei Jahren, sondern sind auch keine 
ausreichenden Anhaltspunkte für eine tatsächliche, fortgeschrittene Integration der BF hervorgekommen, 
aufgrund derer eine die Unzulässigkeit der Rückkehrentscheidung rechtfertigende Konstellation anzunehmen 
wäre. 
 

3.4.3. Ausgehend von den Sachverhaltsfeststellungen liegen keine Anhaltspunkte vor, wonach die BF ihren 
Bezug zum Herkunftsland verloren hätten, wo sie aufgewachsen sind, ihre Schuldbildungen erfahren haben, 
sozialisiert wurden und den überwiegenden Teil ihres Lebens verbracht haben. Die BF sprechen mindestens eine 
Landessprache als Muttersprache. Zudem halten sich Familienangehörige der BF1 (Mutter, Geschwister) in 
Inguschetien auf, mit denen sie in Kontakt steht. Es ist daher von anhaltenden Bindungen zum Heimatland 
auszugehen. Der Kontakt zu den Tanten der BF1, mit denen die BF Kontakte in Österreich pflegten, können 
zudem durch Telekommunikation, elektronische Medien und Besuchen im Herkunftsstaat oder Drittstaaten 
aufrechterhalten werden (vgl. VfGH 19.06.2015, Zl. E 426/2015-23). Insofern wird dadurch der Eingriff in das 
Privatleben weiter relativiert. Der BF2 und BF3 gehen in Österreich in die Volksschule. Sie befinden sich im 
Wesentlichen in einem noch anpassungsfähigen Alter. Die BF1 spricht Deutsch zumindest auf dem Niveau von 
A1 und besucht einen Deutschkurs auf dem Niveau A2. Sie engagiert sich gemeinnützig in einem Tagesheim. 
Die BF leben von der Grundversorgung. 
 

Die Integrationsschritte wurden aber zu einem Zeitpunkt gesetzt, in denen sich die BF ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet und damit auch der Vorläufigkeit bewusst sein mussten: Die BF durften sich 
durften sich hier bisher nur aufgrund ihrer Anträge auf internationalen Schutz aufhalten, die zu keinem Zeitpunkt 
berechtigt waren (vgl. zB VwGH 20.02.2004, 2003/18/0347; 26.02.2004, 2004/21/0027; 27.04.2004, 
2000/18/0257; sowie EGMR 08.04.2008, Fall Nnyanzi, Appl. 21878/06, wonach ein vom Fremden in einem 
Zeitraum, in dem er sich bloß aufgrund eines Asylantrages im Aufnahmestaat aufhalten darf, begründetes 
Privatleben per se nicht geeignet ist, die Unverhältnismäßigkeit des Eingriffes zu begründen). Auch der 
Verfassungsgerichtshof misst in ständiger Rechtsprechung dem Umstand im Rahmen der Interessenabwägung 
nach Art. 8 Abs. 2 EMRK wesentliche Bedeutung bei, ob die Aufenthaltsverfestigung des Asylwerbers 
überwiegend auf vorläufiger Basis erfolgte, weil der Asylwerber über keine, über den Status eines Asylwerbers 
hinausgehende Aufenthaltsberechtigung verfügt hat. In diesem Fall muss sich der Asylwerber bei allen 
Integrationsschritten im Aufenthaltsstaat seines unsicheren Aufenthaltsstatus und damit auch der Vorläufigkeit 
seiner Integrationsschritte bewusst sein (VfSlg 18.224/2007, 18.382/2008, 19.086/2010, 19.752/2013). Dabei ist 
zu beachten, dass der objektiv unrechtmäßige Aufenthalt des BF2 und BF3 subjektiv ihnen nicht im gleichen 
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Ausmaß wie der volljährigen BF1 zugerechnet werden kann, (vgl. VfSlg. 19.086/2010, 19.357/2011, 
19.612/2011, 19.752/2013, VfGH 07.10.2014, U 2459/2012 ua.). Darüber hinaus sind der BF2 und BF3 bei der 
BF1 aufgewachsen, weshalb davon auszugehen ist, dass sie mit den kulturellen Gegebenheiten ihres 
Heimatlandes vertraut gemacht wurden. 
 

Die Wiedereingliederung in die Gesellschaft des Herkunftsstaates bei einer Rückkehr im Verbund mit der BF1 
und dem sozialen Netz im Herkunftsstaat erscheint daher für alle BF zumutbar. Dabei werden nicht die 
gemeinnützigen Tätigkeiten der BF1 übersehen. 
 

Die Dauer des Verfahrens übersteigt auch nicht das Maß dessen, was für ein rechtsstaatlich geordnetes, den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben an Sachverhaltsermittlungen und Rechtschutzmöglichkeiten entsprechendes 
Asylverfahren angemessen ist. Es liegt somit jedenfalls kein Fall vor, in dem die öffentlichen Interessen an der 
Einhaltung der einreise- und fremdenrechtlichen Vorschriften sowie der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung angesichts der langen Verfahrensdauer oder der langjährigen Duldung des Aufenthaltes im Inland nicht 
mehr hinreichendes Gewicht haben, die Rückkehrentscheidung als "in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig" erscheinen zu lassen (vgl. VfSlg 18.499/2008, 19.752/2013; EGMR 04.12.2012, Fall Butt, Appl. 
47.017/09, Z 85 f.). 
 

Auch ist der Vollständigkeit halber noch darauf hinzuweisen, dass in dieser Konstellation auch nicht erkannt 
werden kann, dass der Gesundheitszustand der BF im Hinblick auf Art. 8 EMRK zu einem anderen Ergebnis 
führen könnte, zumal dessen Erkrankungen im Herkunftsland behandelbar sind und zudem grundsätzlich eine 
kostenlose medizinische Grundversorgung besteht (vgl. dazu etwa VwGH B 30.06.2016, Zlen. 2016/21/0122 - 
0125). 
 

Im Hinblick auf die Aufenthaltsdauer, die deutlich unter zwei Jahren liegt, könnte selbst unter Miteinbeziehung 
ausgeprägter integrativer Merkmale in sprachlicher, sozialer und beruflicher Hinsicht eine von Art. 8 EMRK 
geschützte "Aufenthaltsverfestigung" unter den gegebenen Umständen noch nicht angenommen werden (vgl. 
dazu zuletzt VwGH 24.01.2019, Zl. Ra 2018/21/0191-5, aber auch VwGH 15.03.2018, Zl. Ra 2018/21/0034; 
VwGH 23.11.2017, Zl. Ra 2015/22/0162). Anhaltspunkte für eine außergewöhnliche, die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels rechtfertigende Konstellation konnten nicht erkannt werden. Somit kann nicht festgestellt 
werden, dass dem subjektiven Interesse der BF am Verbleib im Inland Vorzug gegenüber dem maßgeblichen 
öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden 
Vorschriften, denen aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 
2 EMRK) ein hoher Stellenwert zukommt (vgl. VwGH 22.01.2013, Zl. 2011/18/0036; VwGH 10.05.2011, Zl. 
2011/18/0100; VwGH 22.03.2011, Zl. 2007/18/0628; VwGH 26.11.2009, Zl. 2007/18/0305), zu geben ist. 
 

3.4.4. Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig festzustellen, ob 
die Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder mehrere bestimmte Staaten zulässig ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Feststellung des Drittstaates, in den der Drittstaatsangehörige abgeschoben werden soll, 
aus vom Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich ist. 
 

Nach § 50 Abs. 1 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 
zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe 
verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. 
 

Nach § 50 Abs. 2 FPG ist Abschiebung in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme 
bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 
der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche 
Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005). 
 

Nach § 50 Abs. 3 FPG ist Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange der Abschiebung die Empfehlung 
einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entgegensteht. 
 

Unter Zugrundelegung des bisher Ausgeführten zu den Punkten II.3.2. und II.3.3. können keine Gründe erkannt 
werden, aus denen sich eine Unzulässigkeit der Abschiebung im Sinne des § 50 FPG ergeben hätte. Die 
Aussprüche der Zulässigkeiten der Abschiebungen der BF in den Herkunftsstaat sind sohin zu Recht erfolgt. 
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3.4.5. Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 zugleich eine Frist für die 
freiwillige Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt nach § 55 Abs. 2 FPG 14 Tage ab 
Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer vom Bundesamt vorzunehmenden Abwägung 
festgestellt wurde, dass besondere Umstände, die der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen 
Verhältnisse zu berücksichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, 
überwiegen. 
 

Da derartige Gründe im Verfahren nicht vorgebracht wurden, ist die Frist zu Recht mit 2 Wochen festgelegt 
worden. 
 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs.1 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 (VwGG), BGBl. Nr. 10/1985 idgF, hat das 
Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß 
Art. 133 Abs.4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer 
Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung 
von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; 
weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 
Rechtsfrage vor. Die maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den einzelnen Spruchpunkten 
des angefochtenen Bescheides wiedergegeben (vgl. dazu insbesondere die unter den Punkten II.3.2.1. ff., 
II.3.3.1. f., II.3.4.2. f. zitierte Judikatur). 
 

Die Revision ist sohin gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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